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Einleitung

„Ohne tief greifende Reformen der politischen und gesellschaftlichen Strukturen der islamischen Gesellschaften wird man nicht der islamischen Tugend und dem menschlichen Edelsinn gerecht werden. Solange die Muslime nicht frei denken und vollkommen autark ihre politischen und kulturellen Angelegenheiten regeln können, im Klartext, solange sie nicht als volle und gleichberechtigte „Bürger einer zivilen Gesellschaft“ ihre sozialen und bürgerlichen Rechte einfordern dürfen, werden sie weder sich noch einen anderen retten können.“ (Appell des Vorsitzenden der Organisation der Islamischen Konferenz (OIK, 8. Gipfel in Teheran) Mohammad Khatami an alle Muslime der Welt, veröffentlicht in der Tageszeitung salam vom 28.01.1998, S. 2)
Als Hoffnungsträger der Demokratie wurde Seyed Mohammad Khatami im In- und Ausland gefeiert, als er am 2. Mai 1997 mit überwältigender Mehrheit zum Staatspräsidenten der Islamischen Republik Iran gewählt wurde. Mit ihm entstand eine Reformbewegung, die die politische Landschaft Irans neu gestaltete. Die Bewegung schöpfte ihre Legitimation aus wuchernden Unzulänglichkeiten auf politischer Ebene, die vor allem einem komplexeren Herrschaftssystem insbesondere nach dem Tode Khomeinis zu verdanken war. Hatte Khomeini zu seinen Lebzeiten mit seinem autoritären Führungsstil die Ausuferung der Flügelkämpfe innerhalb der staatstragenden Organe verhindert und die kritischen Stimmen innerhalb seines Staatsapparates mit dem Hinwies auf den Iran-Irak-Krieg und die „Gefährdung des Islam“ zum schweigen gebracht, so begann nach seinem Tod dieses Gleichgewicht zu bröckeln. Hieraus entwickelte sich ein neuer Mechanismus, der Macht und Einfluss auf mehrere Personen, Gruppen und Organe verteilte. Das Resultat war bis zur Wahl Mohammad Khatamis zum Staatspräsidenten eine innenpolitische Stagnation und die außenpolitische Isolation.

Mitte der neunziger Jahre gelangten schließlich Segmente des Staatsapparates zu der Einsicht, dass ohne Reformierung des politischen Systems eine Überwindung der Stagnation auf wirtschaftlicher und kultureller Ebene nicht zu erreichen sei. Gegenstand der gemeinten Reformierung bildete dabei die Einführung von demokratischen Prinzipien, die sich in der freien Meinungsäußerung, der Liberalisierung der Presselandschaft, der Legalisierung der Parteien und der Zivilgesellschaft, dem Engagement für die Belange der Frauen und Jugendlichen und einer Lockerung der Atmosphäre im kulturellen Bereich (insbesondere im Bereich der kritischen Filmindustrie und der Popmusik) niederschlugen. Khatami nannte es vorsichtig – um seine politischen Antagonisten nicht zu provozieren – „tosee siyasi“ (politische Entwicklung), gemeint war aber in der Tat Demokratisierung. Auf der Basis dieser „politischen Entwicklung“ sollte dann die marode iranische Wirtschaft saniert und ein wirtschaftlicher Wohlstand für breite Schichten der Gesellschaft erreicht werden. Die daraus entstandene Reformbewegung, deren Anhänger hauptsächlich aus dem linksrevolutionären Lager innerhalb des islamischen Systems stammten und schließlich im Mai 1997 Mohammad Khatami als treibende Kraft dieser Bewegung zum Staatspräsidenten beförderten, beschäftigt seitdem die Beobachter im In- und Ausland. Interessant war anfangs dabei für alle an der Diskussion beteiligten Experten die Frage, ob die Islamische Republik in ihren jetzigen Strukturen überhaupt reformierbar sei. Die unterschiedliche Erörterung dieser Frage sorgte schließlich nicht nur für die Spaltung der Opposition im In- und Ausland, sie entfachte gleichzeitig auch die Diskussion über die Vereinbarkeit des Islam mit der Demokratie.

Auch die westliche Welt richtete ihr Augenmerk auf die Islamische Republik als die treibende Kraft der politischen Entwicklung des Mittleren und Nahen Ostens. Für sie steht nicht nur die Zukunft des Experiments Islamische Republik Iran als strategisch wichtiges Land am persischen Golf im Mittelpunkt. Die Tatsache, dass die Dynamisierung des Reformprozesses im Iran die arabischen Nachbarstaaten rasch erfassen und eine Eindämmung des islamischen Fundamentalismus mit sich bringen würde, erregte ebenfalls ihre Aufmerksamkeit. Denn, würde ein Demokratisierungsprozess in einer Region mit den größten Erdölreserven der Welt und den lukrativen Absatzmärkten der westlichen Industrie tatsächlich um sich greifen, so würden dann neue politische Konstellationen entstehen, an denen sich der Westen neu zu orientieren hätte.

Die vorliegende Analyse will nun untersuchen, ob dieser Reformprozess auf dem Hintergrund der politischen und gesellschaftlichen Strukturen des Iran und im Hinblick auf die Weltanschauung seiner treibenden Kraft, des Staatspräsidenten Mohammad Khatami, eine Chance auf Realisierung hatte. Um festzustellen, ob grundsätzliche Hindernisse innerhalb der Strukturen des politischen Systems der Islamischen Republik vorhanden sind, wird eine Strukturanalyse unausweichlich sein. Dieser wird mit genauem Blick auf die Verfassung der Islamischen Republik im Kapitel A Rechnung getragen. Dort wird neben der eingehenden Behandlung der verfassungsmäßigen Institutionen vor allem die Legitimationsgrundlage des islamischen Regierungssystems geschichtlich untersucht. Der zweite Bereich (Kapitel B) geht zunächst auf die Hintergründe der Kandidatur von Mohammad Khatami am Vorabend der Präsidentschaftswahlen von 1997 ein und veranschaulicht dann sein Reformkonzept sowie seine Wahlkampfstrategie.

Im letzten Teil der vorliegenden Analyse (Kapitel C) wird nach der Vorstellung der gesellschaftlichen Kräfte des Reformprozesses versucht, anhand einer Reformbilanz, die die politischen und soziokulturellen Ebenen betrifft, die Regierungsarbeit von Mohammad Khatami insgesamt auszuwerten. Ferner findet eine Thematisierung der konzeptionellen Hindernisse des Reformprozesses statt. Die jeweils am Ende der Kapitel aufgeführten Zwischenergebnisse sollen für ein leichteres Verständnis der relativ komplexen Materie sorgen, die die gewonnenen Erkenntnisse thesenartig zusammenfassen. Sie werden in der Schlussbetrachtung teilweise aufgegriffen und fließen dann in die Gesamtbewertung ein, so dass die Zusammenhänge und Entwicklungen in der Bilanz deutlich zu Tage treten.

D. Das politische System der Islamischen Republik Iran

Bei der Untersuchung des politischen Systems der Islamischen Republik Iran stößt man in mehrfacher Hinsicht auf Elemente, die dem Wesen des Regierungssystems im Iran im Wesentlichen einen besonderen Charakter verleihen. Das Element des „velayat-e-faghih“ (Herrschaft des geistlichen Rechtsgelehrten) ist sein essentielles Merkmal, das dieser weltweiten Einzigartigkeit Rechnung trägt. Die beispiellose Präsidialrepublik, in der gemäß ihrer Verfassung der Präsident allenfalls für zwei Amtsperioden und jeweils vier Jahre gewählt werden darf, ist das einzige Land, im dem gemäß dem Artikel 110 seiner Verfassung ein direkt vom Volk gewählter Staatspräsident durch einen nicht vom Volk gewählten islamischen Rechtsgelehrten bestätigt werden muss.

Ein Blick auf die Graphik der nächsten Seite lässt anschaulich eine Doppelherrschaft im politischen System der Islamischen Republik erkennen, das zum einen aus einem bedingt demokratischen Teil und zum anderen aus einem das gesamte System beherrschenden theokratischen Teil besteht. Das Fundament und verbindende Element dieses Systems ist das theokratische Staatsprinzip von velayat-e faghih (Herrschaft des geistlichen Rechtsgelehrten), das gegenwärtig durch den religiösen Führer (und Nachfolger Khomeinis) Khamenei verkörpert wird.

Die Existenz weiterer Machtzentren wie die der Organisation der Revolutionswächter, der Freitagsimame sowie diverser Stiftungen lassen hier auf einen weiteren dritten Sektor schließen, der sich im Verlaufe der Jahre nach der Gründung der Islamischen Republik formiert hat. Dieser ist zwar auf dem Schaubild nicht dargestellt. Er ist dank seiner starken Rolle im Hinblick auf die Bestimmung der Leitlinie der Politik des Landes auf nahezu allen gesellschaftlichen wie politischen Ebenen ebenfalls von Bedeutung.
 Im Folgenden werden die beiden o. g. Sektoren näher charakterisiert.

J. Der theokratische Sektor

An der Spitze dieses Sektors steht das Amt des Revolutionsführers (velayat-e faghih), das nicht nur die systemsichernden Staatsorgane bestimmt und damit alle Schlüsselpositionen in seiner Hand behält. Der theokratische Teil stellt insgesamt ein an sich ausgeklügeltes System dar, das jegliche Unterberechung seines geschlossenen Kreises, dessen Mitglieder sich ausschließlich dem Revolutionsführer loyal fühlen, von außen hermetisch abriegelt.

1. Das Amt des Revolutionsführers (velayat-e faghih)
Dieser wird nicht direkt vom Volk, sondern gemäß dem Art. 107 GG
 indirekt durch den Expertenrat auf Lebenszeit gewählt. Art. 110 GG regelt seine Ressorts:

· Ernennung der Geistlichen des Wächterrates,

· Ernennung des Leiters des obersten Justizapparates,

· Ernennung des Oberbefehlshabers aller Streitkräfte, dem folgende Aufgaben obliegen:

· Ernennung und Absetzung des Chefs des Stabs der drei Streitkräfte,

· Ernennung und Absetzung des Oberkommandeurs der Revolutionswächter,

· Einrichtung des obersten nationalen Verteidigungsrates, der aus sechs Mitgliedern besteht: Staatspräsident, Verteidigungsminister, Chefs des Stabs der drei Streitkräfte, Oberkommandeur der Revolutionswächter, zwei Berater, die vom religiösen Führer persönlich gewählt werden,
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· Ernennung der Oberkommandeure aller drei Streitkräfte, die vom obersten nationalen Verteidigungsrat vorgeschlagen werden,

· Verkündigung von Krieg und Frieden nach Beratung mit dem obersten nationalen Verteidigungsrat,

· Bestätigung des vom Volk gewählten Staatspräsidenten,

· Absetzung des Staatspräsidenten unter Berücksichtigung des nationalen Interesses, nachdem das Oberlandesgericht eine Verletzung des Gesetzes durch den Staatspräsidenten festgestellt hat, oder wenn ihm das Parlament sein Vertrauen entzieht,

· Amnestie oder Milderung der Strafen der Verurteilten gemäß den islamischen Gesetzen nach dem Vorschlag des Oberlandesgerichts.

Die umfangreichen Kompetenzen des Revolutionsführers kulminieren in Artikel 57 GG, der alle drei Gewalten, Judikative, legislative und exekutive unter direkter Kontrolle des Revolutionsführers stellt.

a. Die Volkssouveränität

Die Frage, wem die Souveränität im Staate gebühre, ist in den letzten Jahrzehnten zu einem der Streitpunkte geworden, an denen sich die Geister in der innerislamischen Diskussion scheiden. Für die fundamentalistischen Kreise, aber auch darüber hinaus
 steht die Souveränität im islamischen Staat Allah als dem Schöpfer und Herrscher des Universums zu.
 Wo Menschen auf Erden Regierungsgewalt innehaben, handelt es sich nur um eine abgeleitete Souveränität, die Allah den Menschen treuhänderisch übertragen hat und die nur in den Grenzen dessen besteht, was dem Willen des Treugebers entspricht.
 Diesen seinen Willen hat Allah den Menschen in Koran und sunna offenbart. Dass nur Muslime die Souveränität im Staat innehaben können, hat in diesem Treueverhältnis seine Wurzel: Ein Treugeber wird nur demjenigen Treugut aushändigen, der ihn anerkennt und bereit ist, seinen Weisungen zu folgen.

Hieraus ergibt sich die enge Bindung an das göttliche Gesetz, die es bedingt, dass denjenigen, die das göttliche Gesetz am besten zu erkennen im Stande sind, im Staatswesen ausschlaggebende Position zugestanden wird.
 Diese Auffassung von der Souveränität ist in ihrem Wesen allerdings nicht neu. Der französische Philosoph und Staatsrechtler Jean Bodin (1529 – 1596), gilt als der theoretische Begründer des staatlichen Absolutismus. Geprägt durch die Religionskriege im Franreich des 16. Jahrhunderts suchte er den zerrütteten Staat theoretisch auf die Grundlage eines absoluten Souveränitätskonzeptes zu stellen. Er definiert die Souveränität wie folgt: „Da es auf Erden nächst Gott nichts Höheres gibt als die souveränen Fürsten und weil sie von Gott als seine Stellvertreter dazu berufen sind, den übrigen Menschen zu gebieten, muss man sich ihres Ranges bewusst sein, um ihrer Majestät in aller Ergebenheit die ihr gebührende Achtung und Ehrerbietung zu erweisen und ihnen in Gedanken und Worten jegliche Ehrerbietung entgegenbringen. Wer nämlich seinen souveränen Fürsten schmäht, der schmäht Gott, dessen Ebenbild auf Erden er ist. Deshalb sprach Gott zu Samuel, von dem das Volk einen neuen Fürsten gefordert hatte: Nicht dich haben sie verstoßen, sondern mich verwerfen sie. Das Hauptmerkmal des souveränen Fürsten besteht darin, der Gesamtheit und den einzelnen das Gesetz vorschreiben zu können und zwar, so ist hinzuzufügen, ohne auf die Zustimmung eines Höheren, oder Gleichberechtigten oder gar Niedrigeren angewiesen zu sein. Denn wenn der Fürst kein Gesetz ohne die Zustimmung eines über ihm Stehenden erlassen darf, dann ist er in Wirklichkeit Untertan. Braucht er hingegen die Zustimmung eines ihm Gleichgestellten, so ist er (bloßer) Teilhaber und wenn seine Untertanen, sei es als Senat oder als Volk, zustimmen müssen, dann ist er nicht souverän. Wenn man manchmal die Namen bestimmter Herren unter den Edikten findet, so stehen sie da nicht, um dem Gesetz erste Kraft zu verleihen, sondern dienen Beweiszwecken und dazu, ihm mehr Gewicht zu verleihen und seine Aufnahme zu erleichtern.“

In der Neusten Geschichte ist es den pakistanischen Fundamentalisten tatsächlich gelungen, zum ersten Mal die Erklärung der Souveränität Gottes in der Präambel ihrer Verfassung von 1956 durch zu setzen. Dort heißt es: […] ”Sovereignty over the entier Universe belongs to Allah Almighty alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust”.

Tatsächlich schreiben jedoch die meisten moslemischen Länder die Souveränität kommentarlos dem Staatsvolk zu.
 In dem Verfassungsentwurf, den der Revolutionsführer Ajatollah Khomeini bei seiner Rückkehr aus dem französischen Exil mitbrachte, ist dieser kommentarlose Rechtszuspruch in Artikel 15 des Verfassungsentwurfs niedergeschrieben.
 Erst die verfassungsgebende Vollversammlung, die am 3.August 1979 zusammenkam, ersetzte das Prinzip der Volkssouveränität durch die Souveränität Gottes, sagte aber auch – ähnlich wie die pakistanische – im Anschluss daran, dass Gott dem Menschen die Verfügungsgewalt über sein soziales Schicksal übertragen habe (Art. 56 GG).

b. Der schiitische Glaube
Der schiitische Glaube beruft sich auf 12 Imame
, die in einer verwandtschaftlichen Verbindung zu dem Propheten Mohammad stehen und darüber hinaus die Funktion der Leitung der islamischen Gemeinde innehaben. Dieser Glaube beruht auf der Tatsache, dass nach dem Tode Mohammads ein Streit zwischen seinen Anhängern bezüglich der Leitung des moslemischen Volkes ausbrach, der letztendlich zur Spaltung der moslemischen Gemeinde in Schiiten und Sunniten führte. Mohammad selbst berief sich jedoch zu seinen Lebzeiten auf die göttliche Offenbahrung im Koran, die besagt, dass das Prophetentum mit seinem Ableben besiegelt sei (khatam-al anbia, der letzte Prophet). Und daher könne und wolle er auch nicht einen Nachfolger bestimmen. Gleichwohl sind viele Schiiten der Meinung, dass der Prophet Ali als seinen Nachfolger bestimmte.

Der Streit ging schließlich zugunsten der Sunniten aus, und es folgten nach dem Tode Mohammads vier Kalifen (Abu Bakr, Omar, Othman und schließlich Ali), die in der islamischen Geschichte als kholafay-e rashedin (Raschedin-Kalifen) bekannt sind.

Während der sunnitische Glaube nur die o. g. Kalifen als berechtigte Nachfolger Mohammads anerkennt, sind nach schiitischer Auffassung nur Ali, also der erste Imam,
 und danach die restlichen elf Imame berechtigte Nachfolger Mohammads, wobei der 12. Imam namens Mohammad-al Mahdi – weil Gott so wollte –im Jahre 874 nach Christus als Kind entrückte und seitdem im Verborgenen lebte. In der schiitischen Mythologie gilt er als Imam der Zeiten, als Messias der Schiiten. Eines Tages werde er jedoch wieder erscheinen und ein Reich der Freiheit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit auf Erden errichten, in dem alle Muslime vereint wären. Sein Wiedererschienen hänge freilich mit der Reife der Zeit zusammen. Nach schiitischer Ansicht ist die Zeit für seinen Auftritt dann gekommen, wenn die Verbreitung der Ungerechtigkeit auf der Erde eine Dimension angenommen hat, die zu einem Zusammenbruch des öffentlichen Lebens geführt hat.

Nun stand aber die islamische Gemeinde vor einem Problem: Durch das Entrücken des Imam Mahdi war die Nachfolgeherrschaft unterbrochen. Es stellte sich daher die Frage nach der Übernahme der Funktion der Leitung der islamischen Gemeinde in seiner Abwesenheit.

Parviz Dastmalchi stellt in seiner Untersuchung der Verfassung der Islamischen Republik Iran fest, dass Imam Mahdi gemäß den schiitischen Überlieferungen vor seinem Entrücken einen Nachfolger bestimmte. Das Prinzip der Nachfolgeherrschaft endete allerdings mit dem Ableben des vierten Nachfolgers namens Abolhasan Ali bin Mohammad Samari im Jahre 940 christlicher Zeitrechnung, der zu seinen Lebzeiten keinen Nachfolger bestimmte.
 Erneut stand also die schiitische Gemeinde vor dem Führungsproblem.

Für die Schiiten steht außer Frage, dass Mohammad al Mahdi der unbestrittene religiöse und politische Führer der Schiiten ist, der vorerst im Verborgenen lebt, dessen Führeranspruch jedoch nach wie vor besteht. Auch darin, dass der verborgene Imam in keinerlei Kontakt mit Menschen steht, sind sich die Schiiten desgleichen einig. Es bestehe lediglich mitunter Unklarheit über die nebensächlichen Angelegenheiten des religiösen Alltagslebens (foru-e din), die Maximen (usul-e din) seien ohnehin durch Koran und sunna geklärt. Hierzu boten sich seinerzeit zwei Lösungsansätze: Entweder wartet man auf die Wiederkehr des verborgenen Imam Mahdi zwecks Etablierung des vermeintlichen Gottesstaates und enthält sich bis dahin jeglicher Einmischung in der Staatspolitik, oder man mischt sich in die Politik und Staatsführung ein und bereitet auf diese Weise den Weg für den Auftritt Imam Mahdis vor.
 Die Auseinandersetzungen in dieser Frage führten den Schiiten zur Bildung diversen Schulen. Unter ihnen sind hier zunächst die drei namhaftesten zu nennen:

Maktab-e sheikhism oder sheikhigari (die Scheichismus-Schule)
Die Schule lehnt eine Aufteilung der Muslime in mudjtahed
 (Quelle der Nachahmung) und mughaled
 ab. Jeder erwachsene und geistig gesunde Mensch sei autark und daher in der Lage, idjtehad (Interpretation der islamischen Rechtsquellen) zu betreiben. Die Schule erkennt also keinen Führer als Stellvertretener von Imam Mahdi während seiner Abwesenheit an. Die Geistlichen, die dieser Schule angehören, halten die Zahlung von khoms
 an Geistlichkeit für falsch und leben daher vom selbst erarbeiteten Geld.

Maktab-e akhbari (Überlieferung – Schule)

Ähnlich wie die scheichismus-Schule, wird auch hier der idjtehad (Interpretation der islamischen Rechtsquelle) abgelehnt. Sie akzeptiert nur den Koran und sunna als verbindliche Rechtsquellen und verneint idjma.
 Ferner ist die Schule der Meinung, dass der Glaube an den Imam der Zeiten (Imam Mahdi) grundsätzlich eine persönliche Angelegenheit ist, die zwischen jedem einzelnen Moslems und dem Imam der Zeiten ohne jegliche Intervention eines mudjtaheds geregelt wird.
Maktab-e usuli (Kanon -Schule)

Diese Schule steht im völligen Grundsatzunterschied zu den o. g. Schulen. Aus der Sicht der „usuliun“ ist während der Abwesenheit des Imam Mahdi ein weiser mudjtahed als Quelle der Nachahmung zu bestimmen, der bis zum Auftritt von Imam Mahdi als höchste Instanz zur Beantwortung der religiösen sowie weltlichen Fragen fungiert und sich darüber hinaus das Recht des Ausspruchs einer fatwa
 vorbehält.
c. Velayat-e faghih 
Seyed Mohammad Bagher Behbahani gehört zu den namhaften schiitischen Persönlichkeiten, der zum ersten Mal (1673 – 1803 n. Chr.) die Instanz des mudjtahed (Quelle der Nachahmung) institutionalisierte. Der Geistliche, der zu den Gründern des maktab-e usuli (Kanon-Schule) zählt, definiert folgende Merkmale für diese Instanz:

Erstens: Die Schiiten haben einen weisen, fairen und vor allem die fegh-Wissenschaften studierten Geistlichen als ihren religiösen Führer zu wählen.

Zweitens: Dieser Geistliche (oder Quelle der Nachahmung) wird das Recht haben, eine fatwa auszusprechen.

Drittens: Die Schiiten brauchen nur einen fatwa-berechtigten mudjtahed (oder Quelle der Nachahmung). Seine fatwa ist nur zu seinen Lebzeiten gültig.

Viertens: Selbst der Schah hat in der Staatsführung dem mudjtahed zu gehorchen, denn kein anderer als Imam Mahdi ist der ursprüngliche und wahre Herrscher. Da er jedoch z. Zt. im Verborgenen lebt, kann ihn nur ein mudjtahed, der frei von jeglicher Sünde ist, vertreten.

Anders als Behbahanis Ansicht, die nur eine mudjtahed-Instanz für die Schiiten vorsah, bildeten sich in der Tat ab dem Ende des 18 Jh. zahlreiche mudjtahed-Instanzen, deren Einflussmöglichkeiten je nach Anzahl ihrer Anhänger, ihrer gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Stellung, ihrer politischen Anschauung und ihren wissenschaftlichen Veröffentlichungen variierten. Diese zahlreichen, dem maktab-e usuli zugehörigen Instanzen führten schließlich dazu, dass sie zum einen die anderen o. g. Schulen überschatteten und teils gar unterdrückten. Zum anderen wurde erneut eine lebhafte Diskussion über die Pflichten der mudjtahedin (in der Fachsprache auch ulema genannt) in Abwesenheit von Imam Mahdi entfacht. Hervorgegangen aus dieser Auseinandersetzung, bildeten sich wiederum drei Gruppierungen mit divergierenden Ansichten:

Erste Gruppe: Man solle sich bis zur Wiederkehr des Imam Mahdi ausschließlich den geistig-religiösen Angelegenheiten der Moslems widmen und sich von der Politik fernhalten – eine Politik der Geduld, des Schweigens und des Abwartens.

Zweite Gruppe: Diese Gruppe – bekannt als mashrue khahan
 – forderte unter Einschränkung der Zuständigkeiten des Schahs in der Staatsführung, vor allem eine Verfassung, die religiöse Legitimität besitzt. Da die mudjtahedin als moralische Oberhäupter frei von Sünden sein sollten, hätten sie in der Exekutive nichts zu suchen. Die Exekutive solle also in der Hand des Schahs bleiben, der ihren Anweisungen zu folgen habe.

Dritte Gruppe: Diese Gruppe forderte die Etablierung eines islamischen Staates, an dessen Spitze kein anderer als ein religiöser Herrscher (mudjtahed) steht und den Imam Mahdi bis zu seiner Wiederkehr vertritt – velayate- faghih.
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d. Die Entwicklung der geistlichen Oberhäupter, insbesondere ab dem Ende des 18. Jh.

Mit dem Sieg der Kanon-Schule (maktab-e usuli) über die anderen fand die Schule immer mehr Zulauf. Aus dieser Entwicklung entstanden zahlreiche islamische Rechtsgelehrte (mudjtahedin), die als moralische Oberhäupter (auch Quelle der Nachahmung genannt) zunehmend in der Bevölkerung Zuspruch fanden. Durch die Übernahme dieser Aufgabe einerseits und die Fortdauer der ghaiba
 andererseits machten sich die Geistlichen (auch ulema genannt) immer mehr Vorrechte des Imams zueigen. Dieses Konzept führt zu einer Zweiklassengesellschaft innerhalb der Schiiten. Die ulema nehmen so eine Mittlerrolle zwischen Gott und den Gläubigen ein.

Die Graphik auf der Seite 12 veranschaulicht den Werdegang eines Theologiestudenten innerhalb der schiitischen Gemeinde. Seit dem 19. Jh. trägt eine Handvoll Ayatollahs den Titel Ayatollah ozma (größtes Zeichen Allahs). Diese sind die obersten mudjtahed, die überregional anerkannt sind. Es gelang freilich nur einigen wenigen, sich derart durchzusetzen.

Die Erlangung des Titels mardja taghlid (Quelle der Nachahmung) setzt zunächst einmal ein langjähriges Theologiestudium voraus. Wer schiitischer Geistlicher werden will, muss zunächst talabe (Forscher, Sucher) werden. Das geschieht dadurch, dass der Student mehrere Jahre in einer howzeh elmiyeh, einer theologischen Hochschule, lebt und dort die verschiedenen Stufen und Fächer des Studiums durchläuft. Eine Aufnahmeprüfung gibt es nicht, auch im Laufe des Studiums finden keine Prüfungen statt. Es gibt weder eine Abschlussprüfung noch ein Diplom.

Bereits nach seiner Ankunft in der Hochschule bekommt der talabe die Unterkunft und Verpflegung kostenlos gestellt. Auch die islamische Kleidung des Theologiestudenten wird von der Hochschule übernommen. Nach dem anfänglichen Erlernen der arabischen Grammatik, und Syntax, dem Lesen und Schreiben von einfachen Texten setzt sich das Studium in drei Stufen fort. Die erste Stufe des Studiums, moghaddamat (Vorbreitungen) genannt, dauert gewöhnlich fünf bis sechs Jahre. Über Grammatik und Wortschatz hinaus lernen die Studenten während dieser Zeit leichtere Texte zu analysieren und werden auch schon in Rhetorik geschult. In der zweiten Stufe, sie wird sath (Oberfläche) genannt, erhalten die Studenten anhand von klassischen Texten grundlegende Kenntnisse in fegh (Rechtslehre) und usul (Prinzipien). Es werden klassische Texte analysiert und kommentiert sowie einzelne Gesetze und Prinzipien juristisch und auch philosophisch erörtert. Nach dieser zweiten Stufe, die ebenfalls etwa fünf Jahre dauert, setzt die dritte Stufe, die kharedje (außen) genannt wird, ein. In diesem fortgeschrittenen Stadium, dessen Dauer unbegrenzt ist, werden der Koran und die sunna (religiöse Überlieferungen und Traditionen) interpretiert.

Wer sich in der Lehre bewährt und bedingt durch seine Veröffentlichungen eine bestimmte Stufe des Wissens erreicht, erhält von einem anderen mudjtahed die Erlaubnis, fortan selbstänidig idjtehad zu betreiben. Eine Kontrolle über den mudjtahed gibt es nicht. Ein Regulativ ist jedoch seine Abhängigkeit von den Gaben (khoms) des Gläubigen, seiner Weltanschauung und Größe seines Schulerkreises, seinen Veröffentlichungen sowie seinem Ruf und Alter.
 Der weitere Aufstieg des mudjtahed hängt von seiner Fähigkeit ab, inwieweit er die Gläubigen zu beeindrucken in der Lage ist.
Ab dem 19. Jh. gewannen die ulema immer mehr politischen und sozialen Einfluss in der iranischen Gesellschaft und übernahmen somit immer mehr Vorrechte des Imam. Dies ging einher mit dem Sieg der usuliun über die akhbariun, dem einer langen Entwicklung vorausging. Von zentraler Bedeutung für die unabhängige Stellung der ulema vom Staat war – neben der Tatsache, dass die höchsten Autoritäten außerhalb des Iran, nämlich in Karbela/Irak, residierten – die Annahme und Verwaltung des khoms. Diese Abgabevorschrift besagt, dass jeder Muslim 20% seines Einkommens zur Unterstützung der Armen, der Nachkommen des Propheten und zur Unterhaltung religiöser Einrichtungen zur Verfügung stellen soll. Dieses gibt er einem von ihm ausgewählten Geistlichen, seinem mardja taghlid. Was mit diesen Geldern tatsächlich geschieht, wem sie zugute kommen, entscheidet einzig und allein der jeweilige Geistliche. Eine Kontrolle darüber gibt es nicht.

Gegen Ende des 19. Jh. gab es unter der Kadjaren-Dynastie nur einen schwachen Zentralstaat im Iran. Dadurch wuchsen die Unabhängigkeit und der Einfluss der ulema auf die Politik. Mehrmals griffen Geistliche in die Politik ein. Das beste Beispiel ist die Führung des Protestes gegen die Übergabe des Tabakhandels an Großbritannien 1892 durch den damals obersten religiösen Führer Ayatollah Ansari. Dieser Aufstand unter Mozafferdin-Schah gipfelte 1906/7 in einer konstitutionellen Bewegung.

Als Reza Schah in den zwanziger Jahren des 20.Jh. mit der Modernisierung des Iran begann, war sein Reformkurs nur bei Ausschaltung des ulema-Einflusses auf die Politik möglich. Das bis dahin von der ulema kontrollierte Bildungs- und Justizwesen wurde säkularisiert und vom Staat übernommen. Diese Maßnahme und insbesondere die Kampagne gegen den Schleier für Frauen in der Öffentlichkeit, erregte den Zorn der ulema, die dieses als nicht dem islamischen Recht sharia entsprechend verdammte. Ernsthafter Widerstand wurde jedoch – bedingt durch die schahfreundliche Haltung des obersten Geistlichen Yazdi – damals nicht geleistet. Proteste gab es erst Anfang der sechziger Jahre des 20. Jh. gegen die Landreform und das Frauenwahlrecht, die im Zuge der von Mohammad Reza Schah geführten „Weißen Revolution“ einsetzte. Die  Landreform stieß deshalb nicht auf Wohlgefallen der ulema, da einige von ihnen als große und berühmte geistliche Autoritäten zugleich auch Großgrundbesitzer waren und zahlreiche Dörfer und Ländereien in der Form von Stiftungsbesitz kontrollierten. Einer der Reformgegner war seinerzeit Ayatollah Khomeini, dessen Protestbewegung eine Niederlage erleiden musste. Er wurde verurteilt und zunächst ins türkische und schließlich ins irakische Exil verbannt.

Bis zur Revolution vom 1979 schien weder Khomeini noch insgesamt der Klerus (ulema) ein Machtfaktor zu sein. Mohammad Reza Schah konnte sich durch seine Feindschaft gegen den Klerus nicht über den Islam legitimieren, obgleich er sich in der Öffentlichkeit als überzeugter Muslim darstellte. Daher pflegte er oftmals auf einen vorislamisch-iranischen Nationalismus zurückzugreifen.
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e. Grundsätze der iranischen Verfassung; Velayat-e faghih aus der Sicht von Ajatollah Khomeini

Wie schon bereits erwähnt, sah sich der Klerus gegen Ende des 19. Jh. durch seine besondere Stellung in fast allen Lebensbereichen sehr gestärkt. Standen für sie als oberste geistliche Führer stets Gefolgschaften bereit, so betrachteten sie sich als maßgebliche Autorität nicht nur auf sozialer Ebene, sondern auch in politischen Angelegenheiten.

Anfang des 20. Jh. gewann immer mehr die vorher bereits in geistlichen Kreisen geäußerte Auffassung an Boden, die religiösen Führer seien Vertreter der Imame, ihnen käme daher auch die Leitung des Staates zu. Dabei wurde jedoch nie an eine direkte Übernahme politischer Macht gedacht. Vielmehr sahen sie sich als Berater der Herrscher an, mit der Vorstellung, dass der Herrscher ihren Ratschlägen folgen sollte. Der Anspruch, dass die religiöse Führung eine institutionalisierte Rolle in der Politik spielen sollte, kam erst später auf und führte dann in der Verfassung von 1906/7 zur Einrichtung eines Rates von islamischen Rechtsgelehrten, der die Gesetzgebung auf ihre Übereinstimmung mit den islamischen Vorschriften zu überprüfen hatte.
 Der vehementeste Vertreter dieser Idee war der berühmt-berüchtigte Geistliche Scheich Fazlollah Nuri, der Weichensteller für die spätere fundamentalistische Spaltung des schiitischen Glaubens, der im Zuge der Konstitutionellen Bewegung im Iran im Jahr 1906 Fuß fasste. Als unnachgiebiger Fundamentalist verlangte er, dass die neugegründete Nationalversammlung islamisch getauft werde; eine Forderung, die dem Wesen der parlamentarischen Demokratie und der Akzeptanz einer pluralistischen Gesellschaft widersprach. Doch er ging noch einen Schritt weiter und forderte die Bildung eines Wächterrates, bestehend aus Vertretern der Geistlichkeit, der als oberste gesetzgebende Instanz das Parlament kontrollieren sollte.
 Diese Vorstellung vom Staat wurde in einer modifizierten Form später von Khomeini und seinen Anhängern nach dem Sieg der Revolution im Jahr 1979 in der iranischen Verfassung aufgenommen.

Bereits im Mai 1978 erklärte Khomeini, die Verfassungsgesetze von 1906/7 könnten mit Änderungen als Grundlage für den geplanten neuen Staat dienen, denn sie würden der Sache des Islam dienen. Er beauftragte also auf das Ergebnis der Volksbefragung über die Staatsform hin die Regierung Bazargans mit der Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfs, der am 16.Juni 1979 vorgelegt wurde.

Der Verfassungsentwurf enthielt 151 Artikel in 12 Abschnitten, die im Wesentlichen in Aufbau und Regelungsmaterien europäischen Verfassungen ähnelte. In weiten Teilen, besonders des regierungstechnischen Bereichs, baute der Entwurf auf der Schahverfassung auf, in anderen Bereichen, vor allem beim Amt des Staatspräsidenten, lehnte er sich an die französische Verfassung an, enthielt dann aber auch eine Reihe eigenständiger Formulierungen, die teilweise das Bestreben widerspiegelten, einen Staat zu errichten, in dem dem Islam eine besondere Bedeutung zukommt, die teilweise aber auch auf andere Gründe, wie z. B. den Reaktionen auf Verhältnisse der Schahzeit, zurückzuführen waren. Insgesamt war dieser Entwurf jedoch ein juristisches Dokument und schien alles in allem für ein weites politisches Spektrum akzeptabel. Khomeini versuchte nun, diesen Entwurf nach einigen leichten Abänderungen durch eine von ihm zu ernennende Prüfungskommission zur Volksabstimmung zu bringen, stieß indessen dabei auf den Widerstand der gemäßigten religiösen und der meisten nichtreligiösen Gruppen, die eine Überprüfung des Entwurfs in einer frei gewählten verfassungsgebenden Versammlung forderten.

Khomeini, der zunächst jeden, der eine solche Forderung stellte, als Feind der Revolution bezeichnet hatte, musste schließlich nachgeben. Die Wahlen zu dieser Verfassungsgebenden Versammlung sollten jedoch zum Nachteil ihrer Befürworter ausgehen. Eine Koalition der neu gegründeten „Partei der Islamischen Republik“ unter Vorsitz des ermordeten Konstrukteurs des jetzigen Systems Ajatollah Mohammad Beheshti mit der geistlichen Elite, sorgte für triumphartigen Siegeszug der Rechtstraditionalisten in den Wächterrat
, die nun ca. 60 von 73 Sitzen für sich verbuchten. Ein Ergebnis, das dem Volkswillen nicht unbedingt entsprach, sondern eher auf einen Boykott der Wahl durch eine Reihe linker und liberaler Gruppen zurückzuführen war.

Nunmehr war einer völligen Islamisierung der Verfassung Tür und Tor geöffnet. Entscheidende Eingriffe, die die am 3.August 1979 zusammentretende Versammlung vornahm, waren vor allem die Schaffung des Amtes des Islamischen Führers (velayat-e faghih) durch Art. 5, 107ff und eine entsprechende Umgestaltung des Amtes des Präsidenten der Republik durch Art. 113ff, Ersetzung des Prinzips der Volkssouveränität durch die Souveränität Gottes Art. 56, die Erweiterung der Kompetenz des Wächterrats Art. 91ff, die Einfügung der Präambel, des Aufgabenkatalogs des Art. 3, der Charakterisierung der Armee im islamischen Staat, des Abschnittes über islamische Wirtschaft Art. 43ff, die Streichung der Vorschrift zur Verfassungsänderung Art. 148 Verfassungsentwurf sowie eine Verschlechterung der Stellung der nationalen Minderheiten Art. 5 Verfassungsentwurf, Art. 19 Verfassung. Die neu gestaltete Verfassung enthält eine Präambel, die etwa ein Fünftel ihres gesamten Umfangs ausmacht, sowie 177 Artikel, die in vierzehn Abschnitte gegliedert sind.

Die Verfassung wurde am 15.November 1979 von der Verfassungsgebenden Versammlung verabschiedet und am 2.Dezember 1979 in einer Volksberagung angenommen, an der sich ca. 60% der Wahlberechtigten beteiligten, was bereits die Opposition gegen Khomeini und das in der Verfassung festgelegte System bezeugt. Diese Opposition kam nicht nur von den nationalen Minderheiten wie den Kurden und Belutschen, die die Wahl geschlossen boykottierten, sondern auch vom liberalen Flügel der Geistlichkeit selbst, wo etwa Ayatollah Shariatmadari seinen Anhängern ein Fernbleiben von der Wahl nahe legte.

Die wesentlichen Elemente, die die iranische Verfassung zunächst einmal pauschal als Verfassung eines schiitischen Staates charakterisieren lassen, wurden in Artikel 2, 5 und 107 GG aufgenommen. Artikel 2 GG charakterisiert das gesamte System als ein System basierend auf den schiitischen Islam und schreibt die Herrschaft grundsätzlich dem Schöpfer des Universums zu. Danach müssen also sämtliche Gesetze im Rahmen der göttlichen Offenbahrungen konstruiert werden. Es wird auf Imamat (Sendung eines Imams) und seinen Führungsanspruch eingegangen. Artikel 5 konstatiert zunächst den Grundsatz imamat und schreibt dann den Führungsanspruch während der Abwesenheit des 12 Imams Mahdi einem tugendhaften, fairen und vor allem kompetenten geistlichen Führer (faghih) zu. Analog zu diesem Artikel wird schließlich auf den Artikel 107 GG verwiesen, der seine Merkmale und seine Wahl regelt.
 Ferner wurde in Artikel 56 GG die Volkssouveränität durch die Souveränität Gottes ersetzt.

Ajatollah Khomeini definiert in seinem Buch „name-i az Imam Musavi, kashef al ghota“ (Ein Brief von Imam Musavi, dem Geheimnisaufdecker) das Amt des obersten religiösen Führers folgendermaßen:

„faghih (Rechtsgelehrter) darf sich nennen, wer sich nicht nur in sharia, sondern darüber hinaus auch in Ethik, in diversen Ideologien und Weltanschauungen sowie in politischen Herrschaftssystemen auskennt. Er muss also ein Religionskenner in jeglicher Hinsicht sein. Er soll objektiv sein […] Die Rechtsgelehrten sind zwar keine Propheten. Dessen ungeachtet sind sie ihre Bevollmächtigten und somit ihre Nachfolger. Daraus folgt, dass aus jener Unbekannte eine Bekannte hervorgeht, die besagt, dass der Rechtsgelehrte der Bevollmächtigte des Propheten (Gott segne seine Seele und die Seele seiner Familie) ist und in der Epoche der gheiba (Abwesenheit) der Volksherrscher ist.“

Velayat-e fagih ist eine übertragungs- und rationalistische Angelegenheit und basiert auf einer göttlichen Bestimmung. Diese Bestimmung sieht einen Vormund für Unmündige vor. Funktionell gesehen besteht insofern kein Unterschied zwischen dem Vormund eines Unmündigen und dem Vormund eines Volkes. Dies ähnelt dem Umstand, als hätte der Imam jemanden als Betreuer, Herrscher oder für irgendeinen Posten ernannt. In solchen Fällen ist es nicht rationell, dass sich der Prophet (Gott segne seine Seele und die Seele seiner Familie) und Imam (Friede sei mit ihm) vom Rechtsgelehrten unterscheidet.“

„Da nun das Zeitalter der gheiba (Abwesenheit) ausgebrochen ist, die islamischen Herrschaftsgesetze dennoch fortbestehen müssen, um Chaos zu vermeiden, scheint die Etablierung eines Herrschaftssystems auch aus rationeller Sicht notwendig […] Es wurde jedoch vom lieben Gott keine bestimmte Person als Herrscher im Zeitalter der gheiba vorgesehen. Es stellt sich daher die Frage: Was nun? [...] Zahlreiche Rechtsgelehrte unseres Zeitalters sind nicht nur gerechtfertigt, sie sind auch fachkundige Juristen. Wenn sie sich zusammenschließen, können sie eine Herrschaft des Rechts in der Welt etablieren […] Wenn eine geeignete Person, die die beiden genannten Eigenschaften besitzt, aufsteht und eine Herrschaft etabliert, bekleidet sie genau das Amt, das der Prophet (Gott segne seine Seele und die Seele seiner Familie) innehatte. So haben ihm alle zu folgen.“

Inspiriert von Khomeinis Vorstellungen, haben die Verfassungsväter im Artikel 110 GG die Kompetenzbereiche des Rechtsgelehrten als das oberste politische Amt des islamischen Staates verankert.

2. Der Wächterrat
Der Wächterrat (shora-ye negahban) ist ein aus zwölf Juristen bestehendes Gremium, das die vom Parlament verabschiedeten Gesetze auf ihre Übereinstimmung mit dem islamischen Recht hin untersucht und bei negativem Resultat zurückweist. Dieses Vetorecht, das im Art. 91 GG charakterisiert wird und die Betonung des Umstandes im Art. 93, dass das Parlament ohne Wächterrat keinerlei Legitimation besitzt, verleiht ihm de facto die Rolle eines Oberhauses
, worauf Wilfried Buchta zu Recht hinweist. Seine zwölf, für die Dauer von sechs Jahren (gemäß Art. 92 GG) amtierenden Mitglieder werden je zur Hälfte vom Revolutionsführer – und zwar aus den Reihen der Geistlichkeit – und vom Parlament ernannt. Die sechs auf Vorschlag des Leiters der Judikative vom Parlament ernannten Mitglieder sind nichtklerikale Juristen. 

Der Wächterrat unter dem Vorsitz von Ayatollah Ahmad Djannati zählt zu den stärksten Machtbastionen der Rechtstraditionalisten. Neben der Überprüfung aller Gesetzte hat er noch gemäß Art. 99 GG die wichtige Aufgabe der Oberaufsicht über alle Volksreferenden, Kommunal- Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Tatsächlich aber entscheidet der Wächterrat, ob die von ihm auf ihre islamischen Überzeugungen und ihre Linientreue zum Regime geprüften Kandidaten zu Parlaments- und Präsidentenwahlen zugelassen werden dürfen.

Die Überprüfung der Parlamentsbeschlüsse durch den Wächterrat gemäß Art. 91 GG auf ihre Vereinbarkeit mit der sharia (islamische Gesetze) stellt in der Tat eine höchst abstruse Angelegenheit dar. Bis heute herrscht selbst zwischen der Geistlichkeit keine Einigkeit über eine allgemein verbindliche Interpretation des Koran, der sharia und der sunna.
 Das Grundgesetz sieht zwar eine Übereinstimmung der Beschlüsse des Parlaments mit den islamischen Gesetzen vor, lässt jedoch eine allgemein verbindliche und vor allem niedergeschriebene Rechtsauffassung des Islam in allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen sowie politischen Fragen nicht erkennen.

Mehrangiz Kar, eine oppositionelle Rechtsanwältin aus dem Iran, unterstrich diese Unzulänglichkeit in ihrer Rede auf der Berliner Konferenz, die auf Initiative der Heinrich Böll-Stiftung im Zusammenhang mit dem Reformprozess von Mohammad Khatami anberaumt wurde:

„Wenn das neue Parlament tatsächlich gewillt ist, die Forderungen der Reformbewegung zu realisieren, dann muss es zwangsläufig die bestehenden Gesetze grundsätzlich ändern und sie mit der Konvention der Menschenrechte in Übereinstimmung bringen. Doch in Anbetracht der rechtlichen und politischen Struktur, die in unserem Land vorherrscht, ist diese Forderung ein Soll, aber nicht ein Kann. Denn gemäß der Verfassung der Islamischen Republik muss jedes Gesetz mit den Grundsätzen des Islam übereinstimmen. Es existiert jedoch keine einheitliche und klar festgelegte Interpretation dieser Grundsätze und keine einheitliche Meinung darüber, inwieweit diese Grundsätze mit den normalen Gesetzen übereinstimmen. Folglich bleibe es denen, die die Gesetze anwenden sollen, überlassen, die islamischen Grundsätze und ihr Verhältnis zu einzelnen Gesetzen nach eigenem Gutdünken und nach partiepolischen Interessen zu interpretieren und anzuwenden. Ein solches Verfahren steht oft im Widerspruch zu Rechten und Freiheiten der Individuen.“

Die zweite Aufgabe des Wächterrates, die darin besteht, die potentiellen Kandidaten einer Wahl auf ihre ideologische Überzeugung zum System zu überprüfen, steht ebenfalls zur Disposition. Denn einerseits steht dies im Widerspruch zum Art. 3 Abs. 8 GG, der besagt, dass jedes Individuum an der Bestimmung seines politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen und kulturellen Schicksals partizipieren darf. Zum anderen existiert nirgendwo im Grundgesetz eine Obligation für den Wächterrat im Hinblick auf die Überprüfung der Kandidaten auf ihre Linientreue zum Regime. Art. 99 GG legitimiert – dem Gesetzestext zufolge – den Wächterrat lediglich als Aufseher über die Wahlen und nicht als ein Legislaturorgan, das befugt ist, Richtlinien zu erlassen, die über Eignung oder Nichteignung eines Kandidaten verfügen.

3. Der Schlichtungsrat

Der „Rat zur Feststellung des Interesses des Systems“ (madjma-e tashkhis-e maslahat-e nezam) wurde von Ajatollah Khomeini im Jahr 1988 kurz vor seinem Ableben gegründet. Ausgangspunkt dieser Initiative war die Einsicht Khomeinis, die systemgefährdende Blockadehaltung der politischen Institutionen, die zumeist aus den wirtschaftspolitischen Streitfragen resultierten und innenpolitische Flügelkämpfe hervorriefen, zu überwinden und der Regierung Handlungsfreiheit zu verschaffen. In diesem Sinne deklarierte Khomeini im Januar 1987 das Konzept der „absoluten Herrschaft des Rechtsgelehrten“. Demzufolge stünden die im Interesse des islamischen Staates getroffenen Entscheidungen des Revolutionsführers über den Geboten der Religion, sogar über solch fundamentalen Geboten wie dem Gebet, dem Fasten und der Pilgerfahrt nach Mekka.

Gemäß dem Art. 112 GG kommt dem Rat die Funktion eines Vermittlungsausschuss zwischen Parlament und Wächterrat zu, der dann angerufen wird, wenn ein Beschluss des Parlaments die Hürde des Wächterrates nicht passiert und das Parlament seinerseits nicht gewillt ist, diesen Beschluss zu revidieren. Ferner hat der Rat gemäß Art. 110 Abs. 1 GG den Führer bei Bestimmung der Richtlinie der Gesamtpolitik der Islamischen Republik zu beraten. Die 30 Mitglieder dieses Gremiums, die teils auf Dauer, teils temporär direkt vom Führer ernannt werden, gehören allesamt der Führungselite des Systems an. Der Rat ist befugt, ihre eigenen Geschäftsbedingungen zu regeln und genießt insofern eine gewisse Unabhängigkeit vom Parlament. Der Ex-Präsident Hodjat-al-islam Rafsandjani ist der Vorsitzende des Rates.

Dass der Rat unter dem Vorsitz von einem der nach wie vor mächtigsten Staatsmänner des Landes die Geschicke des Iran mitbestimmt und sich teilweise über den Präsidenten stellen kann, wird aus einem Interview deutlich, das Rafsandjani kurz vor seiner Amtsübergabe an Khatami einer iranischen Zeitung gab. Seine Antwort auf die Frage, ob der Feststellungsrat nicht zukünftig de facto eine über den drei Gewalten stehende Institution sei, lautete: „Der Ausdruck, über den drei Gewalten stehend, ist nicht gut gewählt. Aber wenn der Feststellungsrat ein Gesetz erlassen hat, können es die drei Gewalten nicht annullieren.“

Aus dem Geiste der Namengebung erscheint die Ansicht Refsandjanis völlig legitim und darüber hinaus auch logisch. Wortwörtlich bedeutet dieser Name „Organ zur Wahrung des Interesses des Systems“. Sinngemäß bedeutet das – und dies wurde bislang auch in der Praxis so gehandhabt
 – dass das Interesse des Systems über dem Interesse des Volkes steht. Folglich ist das Organ also befugt, sämtliche Maßnahmen zum Erhalt des theokratischen Staates zu ergreifen, selbst wenn diese demokratische Prinzipien aushebeln würden.

II. Der formell demokratische Sektor
Dieser Bereich fällt im Gegensatz zum theokratischen Sektor verhältnismäßig schmächtig aus. Der Staatspräsident wird gemäß Art. 114 GG für vier Jahre direkt vom Volk gewählt. Zuvor müssen sich jedoch die potenziellen Kandidaten einer Loyalitätsprüfung gegenüber dem Revolutionsführer unterziehen, die durch den Wächterrat vorgenommen wird
. Die Wiederwahl des Präsidenten in Folge ist höchstens für eine weitere Amtsperiode vorgesehen. Gemäß Art. 113 GG bekleidet er das höchste politische Amt nach dem Revolutionsführer und führt die Exekutive. Seine Ressorts sind bedingt durch den Art. 110 GG, der die Belegung sämtlicher Schlüsselpositionen in der Exekutive dem Aufgabenbereich des Revolutionsführers zuschreibt, stark eingeschränkt. De facto sind der Staatspräsident und die von ihm gewählten 22 Minister lediglich für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Angelegenheiten unterhalb der übergeordneten Systeminteressen zuständig, wie Mohssen Massarrat feststellt.

Die indirekte Wahl des Revolutionsführers durch das Volk weist zunächst einmal ein formell demokratisches Verfahren auf, wodurch der geschlossene Kreis des theokratischen Systems unterbrochen werden kann, doch der Schein trügt. Wie die Graphik (siehe Seite 5) anschaulich zeigt, wählt das Volk zunächst die Mitglieder des Expertenrates. Diese haben dann wiederum die Aufgabe, einen berechtigten Geistlichen für das Amt des Revolutionsführers zu ernennen. In der Tat wurde aber der erste Revolutionsführer nicht gewählt. Ajatollah Khomeini übernahm seinerzeit die Führung der Revolution im Jahr 1979 und hatte somit automatisch für die erste Periode der neu entstandenen Republik das Amt des Revolutionsführers inne. Für die Zeit nach dem Ausscheiden des Revolutionsführers aus dem Amt schreibt Art. 107 GG die Bildung eines Expertenrates vor, der einen neuen Revolutionsführer zu ernennen hat. Art. 108 GG sieht dann aber vor, die Kandidaten für die erste Amtszeit dieses Organs vom Wächterrat überprüfen zu lassen und das Ergebnis vom Revolutionsführer (seinerzeit Khomeini) absegnen zu lassen.

Zwischenergebnisse A

· Die Verfassung der Islamischen Republik ersetzt – ähnlich wie die Auffassung des Staatsrechtlers Jean Bodin – das Prinzip der Volkssouveränität durch Souveränität Gottes. Damit ist Gott grundsätzlich der absolute Herrscher über das Universum und die Menschheit.

· Bei der Ausübung der göttlichen Herrschaft handelt es sich also um göttliche Gesetze, die denjenigen treuhänderisch übertragen werden dürfen, die diese am besten anzuwenden wissen. Die ausführenden Personen sind grundsätzlich der Prophet und danach die 12 Imame. Da der 12. Imam jedoch im Verborgenen lebt, wird diese Aufgabe bis zu seiner Wiederkehr auf ein religiöses Oberhaupt übertragen.

· Daraus leitete der Revolutionsführer Ayatollah Khomeini seinen Führungsanspruch als Stellvertreter des verborgenen Imam Mahdi ab und konstatierte in Art. 5 GG das Prinzip des velayat-e faghih (Herrschaft des religiösen Rechtsgelehrten).
· Der religiöse Führer nimmt insofern die Vermittlerrolle zwischen Gott und den Gläubigen ein. Seine Funktion ähnelt der Aufgabe eines Bevollmächtigen, der für ein unmündiges Kind Entscheidungen trifft. Dieses Prinzip lässt sich ohne weiteres auf die Führer-Volk-Beziehung übertragen.

· Hieraus leitet der Führer seine Legitimation im Hinblick auf seine Präsenz in der Exekutive ab und maßt sich in Art. 110 GG eine Reihe von Kompetenzen an, die in einer Demokratie in der Regel in der Hand der direkt vom Volk gewählten Repräsentanten liegen.

· Der Wächterrat als das Machtorgan im theokratischen System weist offensichtlich zwei Mankos auf: Zum einen lässt sich seine Befugnis im Hinblick auf die Überprüfung der Wahlkandidaten auf ihre Linientreue zum Regime nicht ohne weiteres als verfassungskonform bezeichnen. Zum anderen kann nicht festgestellt werden, mit welcher allgemein verbindlichen Rechtsauffassung des Korans und der sharia der Wächterrat die vom Parlament verabschiedeten Gesetze vergleicht.

· Die Aussortierung der Wahlkandidaten durch den Wächterrat stellt die Vereinbarkeit dieses Verfahrens mit dem Art. 3 Abs. 8 und 9 GG in Frage. Denn die beiden Absätze, die in der Verfassung unter allgemeine Prinzipien subsumiert sind, garantieren die Beteiligung aller Bevölkerungssegmente in ihren politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen sowie kulturellen Angelegenheiten. Zum anderen spricht Abs. 9 ein Diskriminierungsverbot und ein Partizipationsrecht für alle im materiellen wie auch geistigen Leben aus.

· Das von Khomeini im Zusammenhang mit der Gründung des Schichtungsrats deklarierte Konzept der „absoluten Herrschaft des Rechtsgelehrten“ im Jahr 1987, das sogar die Hauptpfeiler des Islam, sprich Gebet, Fasten und die Pilgerfahrt nach Mekka, dem Willen des religiösen Führers unterordnet, ist nichts anderes als Interpretation der Religion im eigenen machtpolitischen Interesse.

· Die Macht des Staatspräsidenten ist durch das höchste politische Amt des religiösen Führers stark eingeschränkt. Der Präsident und sein Kabinett sind in vieler Hinsicht nicht handlungsfähig.

E. Innenpolitische Spannung im Gottesstaat und Hintergründe der Präsidentschaftswahl von 1997
V. Die Wahl Khatamis zum Staatspräsidenten, eine Wende in der iranischen Staatspolitik

Mit einem überraschenden Sieg wurde Mohammad Khatami im Mai 1997 vom Volk zum Staatspräsidenten gewählt. Diesen Sieg errang er mit ca. 20 Mio. Stimmen der Wahlberechtigten, wofür vor allem die Stimmen der Jungwähler, die bereits ab 16 Jahren wählen durften, und der weiblichen Bevölkerung ausschlaggebend gewesen sein dürften. Überraschend wirkt dieser Sieg aber auch, weil er sich mit ca. zwei drittel der Stimmen klar gegenüber dem – bis dato als sicheren Sieger geltenden – Nategh Nuri aus dem ultrareligiösen Lager, dem ebenfalls der oberste religiöse Führer Ali Khamenei angehört, durchsetzte.

Mohammad Khatami wurde 1943 in der Stadt Ardekan in der im Zentraliran gelegenen Provinz Yazd geboren. Nach dem Ablegen des Abiturs im Jahre 1961 im Ghom ging er 1965 nach Isfahan, um dort Philosophie zu studieren. In Isfahan schloss er sich den studentischen Zirkeln an, die konspirativ politisch arbeiteten, und war zeitweise Vorstandsmitglied der islamischen Studentenvereinigung. 1969 legte er seine Diplomprüfung ab. Nach seinem Wehrdienst im Jahr 1970 studierte er an der Teheraner Universität Pädagogik, ohne es jedoch zu einem Abschluss zu bringen. Dann kehrte er nach Ghom zurück und setzte seine religiöse Ausbildung bei namhaften Geistlichen wie Haeri-Yazdi, Montazeri, Reza Sadr, Shariatmadari, Javadi-Amoli, Motahari und Golpayegani fort.

In diesen Jahren schloss sich Khatami der Organisation „rouhaniyun-e mobarez-e dakhel-e keshwar“ (Kämpfende Geistliche im Inland) an, in der die Söhne Ayatollah Khomeinis (Ahmad) und Ayatollah Montazeris (Mohammad) aktiv waren. Kurz vor der iranischen Revolution im März 1978 übernahm er die Leitung des islamischen Zentrums in Hamburg, wo er sich ca. ein Jahr lang aufhielt.

Nach der Revolution wurde er als Abgeordneter seiner Geburtsstadt Ardekan ins Parlament gewählt. Ein Jahr später wurde ihm die Leitung einer der größten iranischen Tageszeitungen, „Keyhan“, übertragen. Von 1982 bis zu seinem Rücktritt im September 1992 fungierte er im Kabinett Musavis und Hashemi-Rafsanjanis als Minister für „Kultur und islamische Führung“. Er war in dieser Zeit auch für kulturelle Angelegenheiten der Streitkräfte zuständig und leitete den Stab der Kriegspropaganda während der irakisch-iranischen Krieges. Nach seinem Rücktritt bis zu seiner Wahl zum Staatspräsidenten im Mai 1997 war er Leiter der Nationalbibliothek in Teheran und seit November 1996 Mitglied des „Hohen Rates der Kulturrevolution“. Seit 1974 ist er verheiratet und hat zwei Töchter und einen Sohn. Über seine Frau (Kusine der Schwiegertochter von Ayatollah Khomeini) ist er mit Khomeinis Familie verwandt.

Khatami war bis zu seiner Wahl zum Staatspräsidenten im Mai 1997 relativ zurückhaltend und der Masse der Bevölkerung unbekannt. Er machte von sich reden, als er im Jahr 1992 unter dem Druck der Rechtskonservativen sein Amt als Minister für Kultur und islamische Führung niederlegen musste. Nach diesem Rücktritt verschwand er von der politischen Bühne, bis er als Kandidat für die Wahlen des Staatspräsidenten vorgeschlagen wurde. Khatami hatte sich nur zögernd zu einer Kandidatur überreden lassen. Erst nach einem Gespräch mit Ayatollah Khamenei und der Zusicherung, dass seine Eignung als Kandidat vom Wächterrat der Verfassung nicht abgelehnt werde, erklärt er seine Bereitschaft, als Kandidat in den Wahlkampf zu ziehen.

Khatamis Wahl zum Staatspräsidenten stellte einen Meilenstein in der Geschichte der Islamischen Republik dar. Die Bedeutung der Präsidentschaftswahlen lag nicht nur in der Wahl der Person Khatamis, sondern in ihrer sozialen und politischen Tragweite. Knapp 70% der Stimmberechtigten hatten sich nach jahrelanger Resignation und Illusion entschlossen, aktiv in das politische Leben einzugreifen. Durch ihre klare Absage an die Fundamentalisten entkräfteten sie deren Behauptung, wonach sie die Mehrheit der iranischen Bevölkerung verträten. Mit ihrer aktiven Teilnahme einerseits und ihrer klaren Stellungnahme zum Reformbedarf andererseits erzwang die Bevölkerung ein politisches Klima, in dem nur viele bis jetzt als selbstverständlich geltende grundlegende politische, religiöse und soziale Fragen offen zur Disposition standen. Viele seit der Revolution tabuisierte Themen wurden nunmehr offen angesprochen und zur Diskussion gestellt. So wurde z. B. über die in der Verfassung vorgesehenen umfangreichen Kompetenzen und Machtbefugnisse des religiösen Führers diskutiert und gefragt, ob der Führer auch der Befehlshaber der Streitkräfte sein solle und ob das Votum des Volkes seiner Zustimmung unterliege. Die Frage, ob die islamische Gesellschaftsvorstellung den Erfordernissen einer modernen gegenwartsbezogenen Gesellschaft Rechnung tragen könne, gehörte zu den meist diskutierten Themen der Zeitschriften des Landes. Auch die Frage, ob die Ämter des religiösen Führers (valiy-e faghih) und des Staatspräsidenten von Frauen ausgeübt werden könnten, stand offen zur Debatte.
 Zusätzlich wurden hoch brisante und bis dato als indiskutabel geltende Probleme wie die Beziehung zu den USA, der Sinn der Besetzung der US-Botschaft und der Geiselnahme der Botschaftsangehörigen im Jahr 1980 zur Disposition gestellt. Der Vorschlag, die Aufnahme der Beziehung zu den USA durch eine Volksabstimmung zu klären, fand ebenfalls immer mehr Anhänger in allen politischen Lagern. Das war qualitativ eine neue Entwicklung, die in erster Linie dem Wählervotum zu verdanken war.

VI. Die Legitimationskrise des Gottesstaats
Mit dem Ausbruch der Revolution im Jahr 1979 im Iran und die Etablierung eines islamischen Staates bekam nicht nur das iranische Volk, sondern darüber hinaus zweifelsfrei auch die gesamte islamische Welt ein neues Selbstbewusstsein. Die Revolution hatte in der iranischen Bevölkerung Hoffnung auf die ersehnte Demokratie geweckt, für die sie mehr als ein Jahrhundert lang gekämpft hatte. Diese Revolution hat ihre eigenen Kinder und Enkelkinder geboren und erzogen. Kinder, die sich zum größten Teil selbstlos den Zielen der Revolution unter ihrem unumstrittenen Führer unterworfen haben und dabei – insbesondere bei der Niederschlagung der Opposition und während des achtjährigen iranisch-irakischen Krieges – nicht davor zurückschreckten, für den Erhalt revolutionärer und islamischer Werte andere Menschen oder sich selbst zu opfern.

18 Jahre später – und damit bis zur Wahl Khatamis zum Staatspräsidenten – jedoch war zumindest die iranische Bevölkerung ohne Illusionen. Von den wirtschaftlichen Verheißungen blieb nach acht Jahren Krieg und ca. neun Jahren Wiederaufbau außer ein paar sozialen Wohlfahrten wenig übrig. Das liegt neben der Korruption, dem wirtschaftlichen Missmanagement und den kostspieligen internen Machtkämpfen vor allem an der langjährigen, selbstverschuldeten Isolierung des Landes. Sie bildete den Nährboden, auf dem sich das duale politische System der Islamischen Republik entwickeln konnte. Der Schlüssel zu diesem System ist die permanente Machtbalance rivalisierender Kräfte. In den ersten zehn Jahren der Islamischen Republik wurde dieses Gleichgewicht allein durch die Autorität des Revolutionsführers Ajatollah Khomeini gewährleistet.

Mit dem Tode Ayatollah Khomeinis verlor die Islamische Revolution ihre charismatische Führergestalt. Dies führte zu einer Verlagerung der Macht in den Staatsapparat – eine kollektive Führung entstand.
 Damit entwickelte sich also ein neuer Mechanismus, der Macht und Einfluss auf mehrere Personen, Gruppen und Institutionen verteilte. So entstand ein komplexeres islamisches Herrschaftssystem im Iran, das sich vom gängigen Klischee einer uniformen Mullah-Diktatur längst entfernt hatte, als im Mai 1997 mit Mohammed Khatami ein „iranischer Gorbatschow“ zum Staatspräsidenten gewählt wurde.

Nun schickte sich die islamische Revolution unter Khatami an, ihre Kinder und Enkel in die Normalität zu entlassen. Doch das System tut sich schwer damit, obwohl es seine einzige Überlebenschance ist. Khomeinis Erben haben das ideologische Kapital des islamischen Staatsgründers längst in klingende Münze verwandelt. Heute laufen sie Gefahr, die post-revolutionäre Spaltung der iranischen Gesellschaft noch weiter zu vertiefen. Den egalitären Anspruch halten ohnehin nur noch Teile der so genannten Radikalen verbal aufrecht. Im wirklichen Leben hat er sich längst verflüchtigt. An seine Stelle ist ein klientelistisches Versorgungssystem getreten, das den Entrechteten ein Minimum an staatlicher Wohlfahrt garantiert. Doch selbst das steht zur Disposition. Denn: Je weiter sich der Iran nach außen öffnet, desto stärker gerät das Land in den Strudel der Globalisierung und desto energischer werden Weltbank und IWF auf den weiteren Abbau staatlicher Leistungen drängen.
 Auch die Liberalisierung der Wirtschaft steht mittlerweile für Segmente der theokratischen Machtelite oben auf dem Plan, weil dies dem theokratischen Systems durchaus eine überlebensfähige Zukunft beschert. Wie sie aber dieses Ziel erreichen wollen, ohne dabei die bürgerlichen Freiheiten zu gewährleisten, stellt sie allerdings vor ein Dilemma.
Khatamis demokratische Reformbemühungen waren keineswegs nur altruistisch motiviert. Das System brauchte neue Ventile, weil sich die Enkel der Revolution nicht mehr mit religiösen Heilserwartungen abspeisen lassen. Irans durchaus gottesfürchtige Jugend bekennt sich zum islamischen Charakter ihres Staates, will jedoch dessen politische Bevormundungen und Verhaltensvorschriften nicht länger akzeptieren. Die jungen Leute erwarten eine berufliche Zukunft und verlangen ihren Anteil an den Freuden des irdischen Lebens. Darin gleichen sie Altersgenossen in anderen Ländern - und genau das ist die große Herausforderung, vor der Khatami und seine Reformer im nunmehr sechsundzwanzigsten Jahr der islamischen Revolution standen.

VII. Zu den Hintergründen der überraschenden Kandidatur Khatamis

Bereits in der ersten Gründungsphase der Islamischen Republik bildeten sich zwei einflussreiche Fraktionen aus den diversen Machtzentren, die bis heute direkt oder indirekt das Land regieren und hauptsächlich aus der Geistlichkeit bestehen. Der ersten Fraktion gehören Mullahs wie Waez Tabassi, Mohammad Reza Mahdavi Kani, Ali Akbar Nategh Nuri, Scheich Mohammad Yazdi, Abdolkarim Mussavi Ardebili, Ali Akbar Hashemi Rafsandjani
 und einige andere an, die nach dem Tode von Ayatollah Khomeini über Nacht Ali Khamenei zum Posten des Obersten religiösen Führers emporbeförderten, ohne dafür den üblichen Qualifikationsnachweis abzuverlangen. Zu den genannten Personen gehören freilich noch weitere graue Eminenzen wie Habibollah Asskaroladi Mosalman, Mohammad Gharazi und Hossein Scheich Attar, deren Schlüsselpositionen nicht weniger gewichtig sind und im Zusammenhang mit den terroristischen Aktivitäten sowohl vor der Revolution wie auch danach keine unbeschriebenen Blätter sind.
 Noch weitere graue Eminenzen wie Hosseinollah Karam, Rahim Safawi, Zolghadr und Naghdi einerseits und Hauptfiguren im Wächterrat der Verfassung wie Scheich Ali Meschkini, Khazali und Saneii lassen sich desgleichen in diese Fraktion mit dem Namen „djame rohaniat-e mobarez“ (Gesellschaft der kämpfenden Geistlichkeit) einreihen. Eine Gesamtbewertung der Arbeit dieser Fraktion, insbesondere in den Jahren nach dem Tode von Ayatollah Khomeini bis zur Wahl Khatamis (1988 bis 1997), lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, dass sie nicht nur im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, sondern auch außenpolitisch keine nennenswerten Erfolge haben erzielen können. 

Mit den zunehmenden innen- und außenpolitischen Repressalien und nicht zuletzt wegen des Urteils im Berliner Mykonosprozess, der dem Land in der Staatengemeinschaft schweren Schaden zufügte, sah sich die zweite rivalisierende Fraktion, bekannt als „madjma rohaniun-e mobarez (Gemeinschaft der kämpfenden Geistlichen) veranlasst, sich nun ernsthaft für die Belange der Nation einzusetzen. Bezeichnend für diese Fraktion, die im Übrigen gemäß der iranischen Terminologie als das „religiös-revolutionäre Lager“ klassifiziert wird, ist die Tatsache, dass bei vielen ihrer Mitglieder im Laufe der Jahre ein Gesinnungswandel einsetzte. Einst radikale Islamisten, lassen sich etliche von ihnen heute als „pragmatisch-liberale“ Politiker und Journalisten bezeichnen. Im Folgenden wird die Arbeit dieser Fraktion bei der Präsidentschaftswahl Khatamis näher charakterisiert.
Unter den namhaften Persönlichkeiten wie Ali Akbar Mohtashami, dem Gründer der Hisbollahpartei im Libanon, Mehdi Karrubi, dem ehemals amtierenden Parlamentspräsidenten und inzwischen verstorbenem Sadegh Khalkhali, bekannt als Todesrichter, ragt der Name Hodjatolislam Mohammad Mussavi Khoiniha
 besonders hervor. Er gehört dem linken Flügel der klerikalen Kräfte in der Islamischen Republik an und stand Ayatollah Khomeini und Ayatollah Taleghani (bekannt als roter Ayatollah) sehr nahe. Seinen großen Einfluss in der Politik errang er unter anderem dadurch, dass er sich während der Revolution Zugang zu den Geheimdokumenten des Geheimdienstes SAVAK verschaffte, in denen etliche Hinweise auf eine verdeckte Zusammenarbeit von Klerus und Mitgliedern der provisorischen Regierung registriert waren. Zum anderen war Khoiniha Leiter der studentischen Gruppe –bekannt als „daneshdjuyan-e peyro-e khat-e emam“ (Studenten auf der Linie des Imams) in der Geiselaffäre der US-Botschaft in Teheran, wo er ebenfalls in Besitz von Geheimdokumenten kam. Im Kampf um die politische Macht setzte er die genannten Dokumente als Erpressungsmittel ein, um Gegner von der politischen Bühne zu vertreiben. Doch sein fast von allen Gruppierungen befürchteter Einfluss verlor – insbesondere nach dem Tode Khomeinis und der Bildung einer Khamenei / Rafsanjani-Koalition – nach und nach an Tatkraft. Auch sein enger Vertrauter Mahdi Karrubi, der einst als Parlamentspräsident und danach als Leiter der „Märtyrer-Stiftung“ (bonyade-e shahid) fungierte, verlor diesen Posten.
 Gleichwohl lässt sich nicht verneinen, dass diese Fraktion unter Mehdi Karrubi (1989-1992 Parlamentspräsident) in den 80er Jahren regierte und für den staatswirtschaftlichen Kurs verantwortlich war. Bei den Parlamentswahlen 1992 büßten sie ihre Macht gegenüber den marktwirtschaftlich orientierten Kräften ein.
 Allmählich entfernte sich die „Gemeinschaft der kämpfenden Geistlichen“ von der politischen Plattform der Islamischen Republik und spielte bis zur Wahl Khatamis praktisch keine gewichtige Rolle mehr in der Staatsführung.

Wegen den eingangs erwähnten Unzulänglichkeiten sah nun diese Fraktion die Notwendigkeit, das politische System durch einen „liberalen“ Politiker zu reformieren. So schaltete sich Mussavi Khoiniha vor den Präsidentschaftswahlen kurzerhand ein und versuchte einen Ausweg aus der Krise zu finden. In diesem Sinne wandte er sich an einen seiner Anhänger, den Ingenieur Mir Hossein Mussavi, der im Iran-Irak-Krieg den Posten des Ministerpräsidenten innehatte, mit der Bitte, sich als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen aufstellen zu lassen. Seine Bitte stieß jedoch auf dessen Ablehnung. Khoiniha suchte daraufhin Mohammad Khatami, eine bis dato bei der Masse der Bevölkerung eher unbekannte Person, auf und bat ihn um die Annahme der Kandidatur. Völlig desinteressiert und noch immer behaftet von den seelischen Wunden seines Rücktrittes als Minister für Kultur und islamische Führung im Jahr 1992, lehnte Khatami zunächst eine Kandidatur ab. Der Journalist Babak Dad, der seinerzeit Khatami und dessen Team im Wahlkampf begleitete, schreibt in seinen Memoiren „Hundert Tage mit Khatami“: „Eines Tages fragte ich Herrn Said Hadjarian (den Berater Khatamis), wie Khatami darauf reagierte, als man ihn um die Kandidatur ersuchte. Er sagte: Bei der ersten Sitzung der „Gemeinschaft der kämpfenden Geistlichen“ lehnte er den Vorschlag gänzlich ab und war sogar nicht bereit darüber zu reden. Beim nächsten Treffen sagte er zu den Mitgliedern: Was habe ich euch angetan, dass ihr mich mit in diese Schlacht ziehen wollt? Warum wollt ihr, dass ich in ein Gefecht eintrete, das meine Würde in Gefahr bringt? Heute verlangt ihr von mir, dass ich mich als Kandidat aufstellen lasse, morgen jedoch, wenn ich (von den Rivalen) diverse Diffamierungen über mich ergehen lassen muss, stehe ich alleine da“.

Nach einer Audienz beim obersten religiösen Führer und seiner Zusicherung, dass dieser keinen besonderen Kandidaten im Sinne habe, noch im Schilde führe, eine bestimmte Persönlichkeit im Wahlkampf öffentlich zu unterstützen,
 nahm Khatami das Angebot zwar an, machte es jedoch davon abhängig, dass seine Eignung als Kandidat vom Wächterrat der Verfassung nicht abgelehnt werde.

VIII. Der Wahlkampf

Im Wirrwarr des Wahlkampfes spitzte sich die Polarisierung innerhalb der rivalisierenden Fraktionen der Islamischen Republik zu. Von den 238 registrierten Bewerbern, die damit ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen kundtaten, passierten letztendlich nur wenige potentielle Kandidaten die Hürde des Wächterrates. Unter ihnen ragten jedoch drei geistliche Persönlichkeiten hervor: Nategh Nuri, Khatami und Reyshahri. Alle drei bekleideten in den vergangenen Jahren Ministerposten und waren somit im Dienste des Systems: Nategh Nuri als Innenminister, Khatami als Minister für Kultur und islamische Führung sowie Reyshahri als Informationsminister. Nategh Nuri war bei der Kandidatur Khatamis der amtierende Parlamentspräsident und genoss die Unterstützung der konservativen Machteliten, allen voran die des obersten religiösen Führers. Daher war er sich seines Sieges relativ sicher. Khatami hingegen entwarf neue Slogans wie Frauenrechte, Meinungsfreiheit, Etablierung der Zivilgesellschaft, etc. und trug somit indirekt zu der Polarisierung innerhalb des Systems und der Gesellschaft bei. Zum anderen organisierte er einen starken Wahlstab, der in Puncto Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie bei Pressekonferenzen äußerst strategisch und professionell fungierte.
 Insofern war sein Wahlkampf aus organisatorischer Sicht gut angelegt. Denn trotz knapper Mittel und mangelnder Bekanntheit seiner Person gelang es seinem Team innerhalb kurzer Zeit, seine Ideale und Visionen von grundlegenden Reformen auf allen Ebenen im gesamten Land publik zu machen.

1. Khatamis Reformkonzept

Die Tageszeitung salam, die seinerzeit die Rolle des Sprachrohrs der Reformer übernahm und Khatami auf Schritt und Tritt unterstützte, veröffentlichte am 25.März 1997 ein „Zwölfpunkte-Programm“ des Kandidaten Seyed Mohammad Khatami:

1) Gerechtigkeit und Vergeistigung

Ziel der Regierung ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das hohe Denken, die Vergeistigung und die mohammadsche Ethik die Grundlagen der gesellschaftlichen Normen bilden, die es wiederum ermöglichen, dass amoralische Sitten wie beispielsweise Unehrlichkeit, Schmeichelei, Zwietracht, Korruption und Oberflächlichkeit beseitigt werden.

2) Verbreitung der Gerechtigkeit und Verhinderung von Diskriminierungen

Die Verbreitung der Gerechtigkeit und die Vermeidung von Diskriminierungen sind integraler Bestandteil der Botschaften aller göttlichen Propheten und sorgen für stabile Gesellschaften. Die Regierung der islamischen Republik hat primär die wesentliche Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Männer wie Frauen gleichermaßen sich und ihre Fähigkeiten frei entfalten können. Es muss gewährleistet sein, dass jedes Individuum zwecks seiner geistigen und beruflichen Entwicklung die gleiche Ausgangsposition und Perspektive erhält. Dies gilt in besonderer Weise den Menschen aus den sozial schwachen Schichten unserer Gesellschaft.

3) Tugend und Märtyrertum

Die Hochschätzung der Opferbereitschaft des iranischen Volkes ist ein Zeichen der geistigen Stärke dieser Gesellschaft. Daher ist es eine Aufgabe der islamischen Regierung, nicht nur die Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft der einzelnen Personen zu würdigen, sondern den Kult des heiligen Krieges und des Märtyrertums, der eine Errungenschaft der islamischen Revolution ist, weiter zu forcieren.

4) Hochachtung des Individuums und dessen vom Gesetzgeber eingeräumten Rechte und Freiheiten

Eine der wichtigsten Aufgaben der islamischen Regierung ist die Wahrung der menschlichen Würde sowie die Gewährleistung jener Freiheiten, die die Religion einem jeden Menschen einräumt. Denn der Großmut des Individuums ist fester Bestandteil der göttlichen Erleuchtung. Die Einhaltung dieser Prophetie setzt voraus, dass die islamische Regierung für folgende Prinzipien sorgt:

· Aufklärung der Menschen über ihre Rechte,

· Schaffung einer Rahmenbedingung, die die gesetzlichen Freiheiten wie Meinungs- und Pressefreiheiten und Parteibildungen garantiert,

·  Ermöglichung der freien Entfaltung der Segmente der Zivilen Gesellschaft,

· Toleranz gegenüber Andersdenkenden,

· Stärkung der Kultur des kritischen Denkens,

· Vertiefung der Kultur des Dialogs und Meinungsaustauschs,

und abschließend sei noch erwähnt, dass Jeder sich davor hüten soll, eigensinnig zu handeln und die gesetzlichen Freiheiten (der Andersdenken) einzuschränken,

5) Souveränität des Landes und Stärkung des Volkes

Folgende Punkte sind Aufgaben der Regierung:

· Ermutigung des Geistes der Selbstachtung und Erhabenheit in der Bevölkerung, Sicherung der territoriale Integrität sowie Stärkung der Gefahrenabwehr des Landes,

· Aufmerksamkeit und Bereitschaft des Volkes,

· Wahrung der iranischen Identität auf der Grundlage der islamischen und menschlichen Werte,

· Ehrerbietung der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Errungenschaften und Rückbesinnung auf die Werke der islamischen sowie nationalen Kultur.

6)Herrschaft des Rechts und innere Sicherheit

Die Gewährleistung der Sicherheit der Bürger im öffentlichen und privaten Leben ist ein substantielles Recht des Volkes. Die Regierung ist daher gehalten, dieses Recht, das die Voraussetzung des geistigen und materiellen Fortschritts der Gesellschaft darstellt, zu verwirklichen. Wenn die politischen Entscheidungen rationell getroffen werden und die Gesetze transparent sind, wird der Weg für den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Fortschritt frei sein. In diesem Sinne ist der Kampf gegen Rechtsbruch, Gewalt und Schänder des nationalen Vertrauens notwendig.

7) Islamische Einheit und nationale Einmütigkeit

Trotz diverser Volks- und Religionszugehörigkeiten und der Vielfältigkeit der Sprachen weist das iranische Volk dank ihres islamischen, nationalen und kulturellen Erbes eine besondere Geschlossenheit auf, die im Zuge der islamischen Revolution noch weiter verstärkt wurde. Die Geschlossenheit wird nachhaltig sein, wenn die o. g. Diversifikationen respektiert werden, wobei Aufmerksamkeit im Hinblick auf mögliche Intrigen geboten ist. Daher ist die Regierung gehalten, unter Berufung auf islamische Einheit und nationale Einmütigkeit divergierenden Weltanschauungen zu respektieren, Rechte der Minderheiten zu schützen und zwieträchtige Absichten entscheidend zu bekämpfen.

8) Aufbau und nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen

Die Fortsetzung des wirtschaftlichen Aufbaus, einhergehend mit der politischen sowie kulturellen Blüte ist – vorausgesetzt, das Tempo des Aufbaus wird den Fähigkeiten des Volkes angepasst – ein unabdingbarer Bestandteil einer fortgeschrittenen und stabilen Gesellschaft. In diesem Sinne sollten die internationalen Gelegenheiten unter Berücksichtigung der Souveränität des Landes voll genutzt werden.

Im Zuge des Aufbaus ist die Regierung gehalten, alle gesellschaftlichen Schichten, insbesondere die Mittellosen, am gesellschaftlichen Reichtum partizipieren zu lassen. Es soll verhindert werden, dass eine große Kluft zwischen den gesellschaftlichen Schichten entsteht.

9) Partizipation und Wettbewerb

Partizipation ist das Recht des Volkes. Ein politisches System wird Erfolg haben, wenn das Volk nicht nur sein politisches Schicksal selbst bestimmt, sondern die Arbeit der Regierung aufmerksam und unablässig beaufsichtigt. Um dies zu verwirklichen, muss Partizipation auf allen Ebenen (wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen, technischen sowie politischen) institutionalisiert werden. Die Bildung der Räte, die gesetzlich vorgeschrieben sind, muss angeordnet werden. Ferner sind die Gewinnung des Vertrauens der Intellektuellen und Spezialisten zwecks Konstruktion und Durchführung des Regierungsprogramms, die Kritikfreudigkeit und Aufsicht aller Sachkundigen der diversen gesellschaftlichen Schichten, insbesondere die Beteiligung der Frauen und Jugendlichen in diesen Prozessen, und nicht zuletzt die Anerkennung des Wettbewerbs als eine der Hauptsäulen der Partizipation unabdingbare Aufgaben der Regierung. 

10) Gescheitheit und Weisheit

Eine intelligente Führung der islamischen Gesellschaft setzt die Anlehnung an göttlichen Offenbarungen und die Heranziehung der menschlichen Errungenschaften gleichermaßen voraus. Die Nutznießung der Errungenschaften des zweiten Jahrzehnts „Heilige Verteidigung“
, der Aufbau und die Würdigung der schwierigen Arbeit der Vorgängerregierungen, allen voran die von Herrn Mir Hossein Mussavi und Hodjatol Islam Hashemi Rafsanjani sowie die Würdigung aller denjenigen, die unserer islamischen Heimat Dienste geleistet haben, sollen unter Berücksichtigung der gerechten Kritik und Überprüfung ihrer starken wie auch schwachen Punkten, Aufgaben der Regierung werden.

11) Internationales Ansehen

Ein ruhmreicher, blühender und souveräner Iran als Mitglied der Staatengemeinschaft ist der Wunsch aller Iraner. Die islamische Regierung hat die Aufgabe, mit der Betonung der drei Grundsätzen „Ehre, Weisheit und Pragmatismus“ eine paritätische Beziehung auf der internationalen Ebene, insbesondere mit den moslemischen Nachbarstaaten aus dem freien Block aufzubauen. Der Schutz der nationalen Interessen, die Rehabilitierung der Würde der islamischen Republik Iran in internationalen Gremien, die Wahrnehmung der Rechte der iranischen Staatsbürger überall auf der Welt, die Verteidigung der Rechte der Moslems und Entrechteten der Welt, insbesondere die des palästinensischen Volkes und die aktive Beteiligung in der Gestaltung der internationalen Politik, die jedoch voraussetzt, dass man aufmerksam jeglicher kulturellen, politischen sowie militärischen Einmischung vehement begegnet, gehören ebenfalls zu den Aufgaben der islamischen Regierung.

12) Etablierung einer starken Regierung mit Engagement und Verantwortung

Die Regierung der Islamischen Republik schöpft ihre Legitimation aus den Stimmen des Volkes. Eine vom Volk gewählte Regierung wird also ihre Politik partizipatorisch, allseitig und vor allem realistisch ausrichten. Dabei werden sämtliche sichtbaren, aber auch verdeckten Kapazitäten ausgeschöpft, um die hohen Ziele des Staates zu erreichen. Man soll sich vergegenwärtigen, dass eine islamische Regierung als Diener und keineswegs als Herrscher über das Volk zu verstehen ist. Sie kann vom Volk jeder Zeit zur Rechenschaft gezogen werden.

2. Zur Wahlkampfstrategie

Khatami verfolgte in seiner Wahlkampagne zwei wesentliche und zugleich gegensätzliche Ziele:

a) Mobilisierung der unzufriedenen Masse, die behaftet vom Ohnmachtgefühl seit Jahren nicht mehr politisch aktiv war und sich dementsprechend auch nicht mehr an den Wahlen beteiligte

b) Gewinnung des Vertrauens der religiösen Führung

Den Kernaspekt seines „Zwölf-Punkte-Programms“ bildeten die Einhaltung der Verfassung und die Achtung der Bürgerrechte. In diesem Sinne betonte er auf jeder Wahlkampfveranstaltung die Einhaltung der Verfassung und die Standardisierung des Gesetzes, während er gleichzeitig die Notwendigkeit des Schutzes der Bevölkerung vor repressiven Übergriffen und die Gewährleistung ihrer Menschenwürde, ihrer persönlichen und politischen Freiheiten gebührend unterstrich.

Zwar geht Khatami in Punkt 8 seines Programms auf die Notwendigkeit des wirtschaftlichen Aufbaus abstrakt ein, ein konkreter Entwurf zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme des Landes wird jedoch nicht sichtbar. Auch die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Verhinderung der Auswanderung der Akademiker und Spezialkräfte, die jährlich zuhauf das Land verlassen und ihre beruflichen Perspektive zumeist im Westen suchen, werden nicht mit einem klaren Konzept konkretisiert. Stattdessen versuchte er das Fehlen eines klaren ökonomischen Konzepts mit der Thematisierung der alltäglichen Sorgen und Angelegenheiten, die die Jugendlichen und Frauen interessierten, zu kompensieren. Der Grund liegt auf der Hand: Zum einen bildete die junge Wählerschaft ein großes Potential – Statistiken zur Folge sind etwa zwei Drittel der iranischen Bevölkerung unter dreißig. Zum anderen fühlten sich die Studentinnen und Studenten der Teheraner Universität und nahezu die gesamte jüngere Generation des Landes durch das konservative Establishment des Regimes nicht mehr verstanden und hatten es satt, sich dem ideologischen Alleinvertretungsanspruch der Revolutionsführung zu unterwerfen. Dadurch gelang es Khatami nicht nur die Stimmen der o. g. Jugendlichen für sich zu buchen, er erzielte darüber hinaus die Vereinigung vieler unterschiedlicher politischer Strömungen in ihrem Kampf gegen die Ultrareligiösen. Khatami wurde nun allerseits zum progressiven Führer der Reformbewegung auserkoren.

Im zweiten Bereich versuchte Khatami hingegen mit Skandierung solcher Parolen wie „die absolute Herrschaft des Religiösen Führers sei die Hauptsäule des islamischen Systems“ und „daher strebe er primär die Stabilität des Systems als solches an“, das Vertrauen der konservativen politischen Führung zu gewinnen.

Die Thematisierung der Normen im ersten Bereich trug insofern nicht nur zur Mobilisierung der unzufriedenen Masse im Kampf ums politische Mitspracherecht bei, sondern war darüber hinaus im Umkehrschluss ein öffentlich eklatantes Bekenntnis der Unzulänglichkeiten des islamischen Systems auf den politischen, kulturellen sowie gesellschaftlichen Ebenen. Dieses Bekenntnis war auch der politischen Führung bewusst und könnte ihre Legitimation nach außen hin bald in Frage stellen. Khatami versuchte nun mit der Integration des Prinzips „velayat-e faghih“ in sein Wahlkampfsprogramm, dies als integralen Bestandteil seines Reformprozesses darzustellen, um – erst einmal aus taktischer Sicht gesehen – seine Kandidatur nicht von Rechtstraditionalisten torpedieren zu lassen.

Vor diesem Hintergrund leuchtet also sein Standpunkt im Hinblick auf die Legitimation der Herrschaft des obersten religiösen Rechtsgelehrten aus strategischer Sicht völlig ein. Ein anderer Kurs käme nämlich einer Kampfansage an die theokratische Grundstruktur des Systems gleich. Was jedoch seine persönliche Gesinnung in dieser Frage anbelangt, lässt sie sich unmissverständlich in seinem Buch bim-e modj (Angst vor der Welle), das er etliche Jahre vor seiner Kandidatur verfasst hat, feststellen. Darin erklärt Khatami in zahlreichen Passagen, dass die Geistlichkeit unter einem theoretischen Vakuum leidet und der faghih – also der Rechtsgelehrte – sich den Gegenwartsanforderungen anpassen muss.

Khatami unterstreicht an mehreren Stellen die Notwendigkeit des fegh (Instanz der Auslegung des islamischen Rechts), der im realen Leben sämtliche Verhaltensweisen des Individuums bestimmt. Da diese Verhaltensweisen je nach Zeit und Ort variieren, bedarf es einer Weiterentwicklung dieser Instanz.
 In diesem Sinne beruft sich Khatami in seinen Ausführungen auf Khomeini, der unmissverständlich die Meinung vertritt, dass dem faghih die Führung der islamischen Gemeinschaft, in den Köpfen wie auch im materiellen Leben, obliegt. Ihm gebührt aber auch, dass er im geistigen Leben stets ein paar Schritte weiter als das Volk sein muss, um auf die neuen Ereignisse gebührend reagieren zu können.

Dass die Entwicklung des fegh bislang stagnierte, „liege daran, dass es seit Jahrhunderten verhindert wurde, dass der Islam sich mit den Fragen des täglichen Lebens sowie den gesellschaftlichen Beziehungen beschäftigt. Der Staat wurde entweder von Antimoslems geführt oder aber von denjenigen, die den Islam als Mittel zur Erlangung ihrer irdischen und machpolitischen Ziele missbrauchten. So haben diese Machthaber stets den Islam im Sinne der Legitimierung des eigenen Machtanspruchs interpretiert.“

Für seine Überzeugung von der Unentbehrlichkeit der Instanz der velayat-e faghih in einem islamischen Staat reicht soweit anzumerken, dass er, der für seine Ablehnung jeder Gewalt bekannt ist, 1999 bereit war, der Losung „Tod dem Gegner der velayat-e faghih zuzustimmen.
 1980 äußerte er sogar die Meinung, dass das republikanische Element der Islamischen Republik seine Legitimität vom Prinzip der velayat-e faghih her erhalte. „Es ist kein Prinzip neben den anderen, sondern bildet das Fundament der islamischen Ordnung, welche die islamische Gemeinschaft (ommat) im Begriff ist zu errichten. Würde man dieses Prinzip von der Verfassung der Islamischen Republik aussondern, so bliebe keine islamische Ordnung mehr. […] Dieses Prinzip beruht nicht auf irgendeinem Konventionellen Vertrag, sondern es ist in der Seele der muslimischen Menschen verankert.“

Khatamis Ableitung basiert allerdings auf keiner empirischen Beobachtung in der islamischen Herrschaftsgeschichte. Ein kurzer Blick in diese lässt rasch erkennen, dass das republikanische Element nirgends ein Bestandteil der Herrschaft darstellte. Alle errichteten islamischen Reiche nach dem Ableben des Propheten bis zum Zerfall des Osmanischen Reiches
 nach dem ersten Weltkrieg waren Kalifate
 und keine Republiken.
Andererseits zeichnet die Ansicht Khatamis, das republikanische Element der Islamischen Republik erhielte seine Legitimität vom Prinzip der velayat-e faghih her, per se ein Zerrbild des republikanischen Prinzips aus. Denn, die Idee der Republik besteht wesentlich darin, Macht zur Vereitelung von Missbrauch zu teilen und zu begrenzen sowie sie jenen in die Hände zu geben, die Gewähr dafür bieten, dass politische Entscheidungen nicht von einer kleinen Gruppe ausgeübt werden, sondern dass diese das Resultat einer politischen Führung sind, welche zumindest theoretisch den öffentlichen Konsens vertritt.

Die Republik als politisches Konzept zur Lenkung des Gemeinwesens und als Bezeichnung desselben entstand erstmalig mit der antiken römischen Republik. Es war die Geburtstunde einer Staatsform, in der das Staatsoberhaupt – anders als in einer Monarchie, wo die Erbfolge auf den Kreis der Familie des Monarchen beschränkt ist – direkt durch das Volk (zum Beispiel in den USA oder in Frankreich) oder durch Repräsentanten des Volkes (zum Beispiel in Deutschland) gewählt wird.
De re publica („Das Gemeinwesen“) ist ein staatstheoretisches Werk des römischen Philosophen und Staatsmann mit den höchsten politischen Ämtern in der römischen Republik Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v. Chr.), das in den Jahren 54 bis 51 v. Chr. veröffentlicht wurde. Darin verteidigte Cicero den Staat als eine Angelegenheit des Volkes („Est igitur… res publica res populi“): „[…] Jedes Volk also, das eine Ansammlung einer solchen Menge ist, wie ich sie darlegte, jede Bürgerschaft, die eine Ordnung des Volkes darstellt, jedes Gemeinwesen, das, wie ich sagte, die Sache des Volkes ist, muss durch vernünftiges Planen gelenkt werden, damit es dauernd ist. Dieses vernünftige Planen ist […] entweder einem zu übertragen oder einigen Auserwählten, oder die Menge oder alle müssen es übernehmen. Wenn deshalb die Vollmacht aller dinge bei einem ist, nennen wir jenen einen König und den Zustand dieses Gemeinwesens Königtum. Wenn sie aber bei Auserwählten ist, wird jener Staat, sagt man, nach Willen der Optimaten gelenkt. Das aber ist ein Volksstaat – denn so heißt man ihn –, in dem alles beim Volke ist.“

Der griechische Historiker Polybios (201 – 120 v. Chr.) bemühte sich schon früh um eine Erklärung für den Aufstieg Roms zur Weltherrschaft. Er sah ihn vor allem in der Elastizität der römischen Verfassung begründet, die es ermöglichte, Macht zu begrenzen und zu kontrollieren, eine Zusammenarbeit zwischen den sozialen Kräften, vor allem Patriziern und Plebejern, und den politischen Gewalten zu erzwingen und schließlich politische Stabilität zu gewährleisten. In der römischen Mischverfassung gingen das monarchischen Element, in Form des Konsulates, das aristokratische, in Form des Senates, und das demokratische Element, in Form des Volkes, eine Verbindung ein. Auch Polybios hielt, wie schon zuvor Aristoteles, eine Kombination unterschiedlicher Verfassungsformen für den Garanten freiheitlicher Ordnung und politischer Stabilität. Konsuln, Senat und Volksversammlung hatten, so die Analyse von Polybios, ein System des Gleichgewichtes ausgebildet, das auf einem institutionellen Wechselspiel, auf gegenseitiger Einwirkung und wechselseitiger Kontrolle der Institutionen beruhte. Damit war für Polybios ein Ausgleich zwischen Adel und Volk geschaffen worden und zu gleich eine Balance zwischen den unterschiedlichen politischen Organen. Selbst wenn Historiker immer wieder bezweifelt haben, dass dieses Mischverfassungssystem in Rom faktisch so, wie es Polybios idealtypisch beschrieben hat, existierte, bleib die Ansicht erhalten, dass ein solches Mischverfassungsmodell positive Auswirkungen zeitigt: Mäßigung der Macht, Augleich sozialer Kräfte und Kontrolle politischer Institutionen durch ihre wechselseitige Verschränkung. So ließ sich aus der Analyse der antiken Republik Rom ein konstruktiver Beitrag für Ausgestaltung moderner Demokratien gewinnen. Das republikanische Denken und seine Überlieferung halfen mehr als 18 Jahrhunderte später, ein Modell gemäßigter, auf Gewaltenteilung und Gewaltenkontrolle basierender Demokratie zu begründen.
Zwischenergebnisse B
· Staatspolitisch betrachtet, resultierte Khatamis Kandidatur aus einem Zugeständnis des theokratischen Sektors des Systems an die Masse der Bevölkerung, da die Rechtstraditionalisten im Wächterrat keinen Ausweg mehr aus der politischen Sackgasse sahen und die Kandidatur Khatamis billigen mussten.

· Gesellschaftspolitisch betrachtet, war die Wahl Khatamis im Grunde das Aufbegehren der Jungwähler gegen das theokratische System. Die Jungwähler waren also nach jahrlanger Passivität wieder an die Urnen gegangen, und zwar nicht deshalb, weil sie das bestehende System unterstützen wollten, sondern weil sie in der Person Khatami ein Hoffnungsschema für die langersehnte Demokratie sahen.

· Das ideologische Erbe der islamischen Revolution wurde – anders als vom Revolutionsführer Khomeini ursprünglich gewünscht – nicht von „den Kindern der nachrevolutionären Ära“ angenommen. Diese kennen zwar kein anderes System als das jetzige, sehnen sich dennoch nach einem Herrschaftssystem, an dem sie direkt partizipieren können und in dem sie keiner Bevormundung durch einen Führer jeglicher Art ausgesetzt sind.

· Khatamis Zwölf-Punkte-Programm weist zweifelsohne eine Reihe positiver Aspekte wie die Bekämpfung der Korruption, die Etablierung der zivilen Gesellschaft, kritisches Denken, wirtschaftlichen Aufbau, Meinungs- und Pressefreiheit und dergleichen mehr auf. Wie diese hohen Ziele erreicht werden können, lässt es jedoch offen.

· Khatami ist ein überzeugter Befürworter des velayat-e faghih und bekennt sich auch als solcher des Öfteren dazu. Dies tat er nicht nur Jahre vor seiner Kandidatur in seinem Buch bim-e modj (Angst vor der Welle), wo er versucht, die Notwendigkeit des Amtes des obersten religiösen Führers in der Staatsführung zu fundieren, sondern darüber hinaus in zahlreichen Interviews und öffentlichen Reden. Daher will er unter Beibehaltung des gesamten Systems mitsamt dem velayat-e faghih eine Demokratisierung von oben herab erreichen.

· Was Khatami allerdings von den anderen Befürwortern des velayat-e faghih unterscheidet, ist sein Standpunkt im Hinblick auf Demokratisierung dieses Amtes. Ihm sind die Schwächen dieser Lehre bewusst.
· Die Lehre des velayat-e faghih basiert auf dem Grundsatz, das Amt des „Stellvertreter Gottes auf Erden“ zu bekleiden. Dies bedeutet wiederum, dass ein plebiszitäres Verfahren zwecks Bekleidung dieses Amtes keineswegs mit dem Geiste dieses Grundsatzes kompatibel ist. Denn gemäß der Lehre darf nur ein moslemischer Geistlicher, der die Vermittlerrolle zwischen den moslemisch unmündigen umma
 und Gott innehat, über diese Entscheidung verfügen.

· Khatamis Ansatz, das Amt des velayat-e faghih zu demokratisieren läuft also letztendlich darauf hinaus, eines Tages den Führer der Islamischen Republik direkt vom Volk wählen zu lassen. Um dieses Ziel auf friedlichem Wege zu realisieren, bedarf es zunächst einmal einer Neuinterpretation des Grundsatzes velayat-e faghih und danach einer Verfassungsänderung.

· Eine Verfassungsänderung liegt gemäß Art. 177 GG einzig und allein im Ermessen des religiösen Führers. Selbst im Falle seiner Zustimmung ist gemäß selbigem Artikel das Prinzip des velayat-e faghih unveränderbar.
· Wahrlich war Khatami kein Revolutionär, der die religiös-ideologischen Grundlagen der lslamischen Republik in Frage stellte oder gar die Umwälzung des Systems fordert. Er stand vor einem unlösbaren Widerspruch: dem von ihm gewünschten Dualismus der Bewahrung des Gottesstaates mit einem nicht vom Volk gewählten Führer an der Spitze einerseits und der vom republikanischen Denkmuster abgeleiteten Staatsform mit einem (halbwegs) demokratisch gewählten und nur mit stark eingeschränkten Machtbefugnissen Staatspräsidenten andererseits.

F. Der Reformprozess und seine Auswirkungen auf die politische Entwicklung Irans

Als im Mai 1997 die Reformer das Amt des Präsidenten eroberten, war dies für sie und ihre 20 Millionen Wählerschaft zwar ein großer Schritt in Richtung ersehnter Demokratie, jedoch zunächst einmal nur ein Etappensieg. Denn das fünfte Parlament wurde noch von der Mehrheit der Konservativen beherrscht. Die sechste Parlamentswahl am 18. Februar 2000, die den Reformern die absolute Mehrheit brachte, erweckte bei den Wählern den Eindruck, endlich den entscheidenden Schritt zum politischen Wandel vollzogen zu haben. Immerhin kann eine Wahlbeteiligung von ca. 70% der Wahlberechtigten nicht darüber hinweg täuschen, dass ein Riesenpotential an gesellschaftlicher Kraft mobilisiert wurde, um die nächste und wichtigste Bastion der Macht mit absoluter Mehrheit zu erobern. Die Euphorie dauerte jedoch nicht lange. Nicht nur die etwa 50 Reformgesetze, die vom Parlament verabschiedet wurden, konnten, bis auf einige wenige, die Hürde des Wächterrates passieren. Auch die Arbeit der Regierung als ganzes war von vorneherein ständigen Torpedierungen seitens der Traditionalisten und ihrer systemtragenden Organe ausgesetzt.

Dieser Abschnitt beleuchtet daher die Regierungsarbeit dieser Epoche und versucht darüber hinaus, die Reformgesetze, die seit der Wahl Khatamis zum Staatspräsidenten ins Parlament eingebracht wurden, zu thematisieren. Dies kann allerdings am besten im Kontext des gesamten Systems erfolgen. Daher werden bei der Auswertung die vielen staatstragenden Organe, die in einer Wechselbeziehung zueinander stehen, nicht unberücksichtigt bleiben. Zunächst aber wird eine Strukturanalyse der gesellschaftlichen Kräfte im Reformprozess unentbehrlich sein. Die Kategorisierung der Reformbemühungen in den zwei Bereichen Innen- und Außenpolitik soll ein leichteres Verständnis ermöglichen. Ferner sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass eine Auflistung aller 50 Reformgesetze aufgrund mangelnder Quellen nicht möglich ist. Vielmehr sind hier die wesentlichen Gesetzesinitiativen aufgegriffen, die das politische System reformieren sollten.

V. Die gesellschaftlichen Kräfte

Die Strukturanalyse der gesellschaftlichen Kräfte des Reformprozesses innerhalb des theokratischen Staatsapparates erlaubt diese zunächst grob in Konservative und Reformorientierte aufzuteilen. Beide sind „Kinder der Revolution“ und können nach ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung und politischen Herkunft differenziert werden. Eine solche Einschätzung wird allerdings der Vielfalt und Vitalität der Gesellschaft nicht gerecht, weil man dann jene real existierenden gesellschaftlichen Strömungen nicht berücksichtigen würde, die bis vor der Wahl Khatamis – sei es als Exilanten im Ausland oder als Repressionen ausgesetzte Oppositionelle im Inland – kompromisslos für die Auflösung des theokratischen Staats und Einführung eines säkularen Systems kämpften. So hat die einsetzende Reformbewegung auch ihr Lager gespalten. Seitdem ist Khatami für die einen nichts anders als ein Repräsentant der Islamischen Republik, dessen Bestrebungen bestenfalls entweder auf eine interne Absprache oder einen Machtkampf zwischen zwei rivalisierenden Flügeln des theokratischen Staatsapparats zurückzuführen sind und dessen Reformbemühungen deshalb nicht als authentisch bewertet werden können. Letztlich stelle auch Khatami die Islamische Republik in ihren Grundfesten nicht in Frage. Für sie ist Präsident Khatami mitsamt dem Reformprozess ein Glücksfall allenfalls für das theokratische Establishment zur Aufrechterhaltung der Diktatur. Andere wiederum sind der Auffassung, dass das System in dem bestehenden Rahmen und unter Präsident Khatami durchaus reformierbar sei. In der post-reformistischen Ära werden sie pauschal als eslah talaban (Reformer) tituliert, obgleich dieser Begriff in der Forschung kein differenziertes Bild des Reformlagers widerspiegelt. Wesentlich für die vorliegende Arbeit sind aber jene Kräfte, die im Rahmen des theokratischen Systems agieren. Es werden hier deshalb andere Strömungen unberücksichtigt bleiben müssen.
Udo Steinbach unterscheidet grundlegend zwei Strömungen: eine religiös-konservative und eine religiös-revolutionäre. Erstere betrachtet die Tatsache der islamischen Revolution und die Gründung des islamischen Systems als Abschluss der Wiedereinsetzung des Islam zum grundlegenden Legitimationsfaktor von Staat und Gesellschaft. Letztere trachtet vor dem Hintergrund der Errichtung der Islamischen Republik nach weiterreichenden Reformen in Wirtschaft und Gesellschaft. In dem Jahrzehnt seit dem Tod Khomeinis haben sich diese beiden Grundorientierungen weiter aufgefächert.
 Dementsprechend reichen in beiden Lagern die Paletten von gemäßigten Reformern bis zu radikalen Reformern bzw. gemäßigten Antireformern bis zu radikalen Antireformern.

1. Das religiös-revolutionäre Lager

Bemerkenswert für das religiös-revolutionäre Lager ist ein Paradigmenwechsel, der seinerzeit Mitte der 90er Jahre bei dessen Mitgliedern einsetzte. Immer mehr gewannen sie die Erkenntnis, dass die theokratische Machtelite ihre Herrschaft immer weiter auf Kosten der hohen Ziele der Revolution, Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit und des Kampfes gegen Korruption und Klientelismus festigte. In der Phase des Iran-Irak-Krieges hat das religiös-revolutionäre Lager vor dem Hintergrund des Ausnahmezustands des Landes freilich den Verlust dieser hohen Werte stillschweigend gebilligt, teilweise gar selbst gefördert. Mit den zunehmenden Unzulänglichkeiten auf allen gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Ebenen der Gesellschaft, insbesondere in der Aufbauphase nach dem Krieg, sahen sie sich Mitte der 90er Jahre veranlasst, die Islamische Republik auf den Prüfstand zu stellen. Nicht wenige der dem religiös-revolutionären Lager zugehörigen prominenten Politiker, Theoretiker wie auch Geistliche, waren an dem Aufbau des Regimes mit seinen despotischen Strukturen maßgeblich beteiligt. Der Theologe und Islamtheoretiker Dr. Abdolkarim Sorush beispielsweise, dessen seinerzeit erstellten theoretisch-konzeptionellen Grundlagen des politischen Reformprozesses heute unter Khatami die wichtigen Ansätze darstellen, hat sich von einem Verfechter der Kulturrevolution des Regimes im Jahr 1980 zu dessen wirkungsmächtigsten nichtklerikalen und inzwischen sogar zum säkularistisch orientierten Dissidenten gewandelt.
 Der Verfechter der Reformen und der engste politische Berater des Präsidenten, Said Hadjarian, war früher ein hohes Mitglied des Geheimdienstes, das für zahlreiche Verhaftungen und Ermordungen von Regimekritikern verantwortlich war. Als weiteres Beispiel ist der Geistliche Ayatollah Montazeri zu nennen, der ursprünglich vom verstorbenen Revolutionsführer Khomeini als dessen Nachfolger ernannt, später jedoch aufgrund seiner kritischen Äußerungen verurteilt wurde und seitdem unter Hausarrest steht. Dieser war selbst einer der Konstrukteure des Systems der Herrschaft des Rechtsgelehrten (velayat-e faghih), der jetzt schon seit Jahren das Regime öffentlich kritisiert und Reformen fordert. Für beide Kritiker ist bezeichnend, dass sie, anders als Sorush, ihren auf Demokratie und Pluralismus basierenden Reformansatz im islamisch-ideologischen Rahmen definieren.

Johannes Reissner teilt die religiös-revolutionären Kräfte gemäß der iranischen Terminologie in traditionelle Linken und moderne Rechten auf. Erstere entstammen vornehmlich dem Lager der linken Revolutionäre einschließlich der Studentenorganisation „Büro zur Festigung der islamischen Einheit“, die 1979 wesentlich an der Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft beteiligt war. Zusammen mit dem „Bund der kämpfenden Geistlichen“ unter Mehdi Karrubi (1989-92 Parlamentspräsident) regierten sie in den 80er Jahren und waren für den staatswirtschaftlichen Kurs verantwortlich. Doch bei den Parlamentswahlen 1992 büßten sie ihre Macht gegenüber den marktwirtschaftlich orientierten Kräften ein. Seit ihrer Verdrängung 1992 aus der Macht strebt die traditionelle Linke heute vor allem nach politischer Liberalisierung. Im Unterschied zu ihren derzeitigen Partnern, der modernen Rechten, steht sie der Marktwirtschaft skeptisch gegenüber und tritt für „soziale Gerechtigkeit“ ein, was in Iran zuallererst Subventionen bedeutet.

Die moderne Rechte entwickelte sich im Zeichen des Wiederaufbaus nach dem Krieg mit dem Irak (1980-88), als der damalige Staatspräsident Rafsanjani einen marktwirtschaftlichen Kurs förderte. Bei den Parlamentswahlen 1996 trat sie als eine Fraktion mit dem Namen „Dienstleistenden des Wiederaufbaus“ ein, die eine pragmatische Handhabung der Wirtschaft und eine größere außenpolitische Öffnung beabsichtigte. Hieraus ging dann eine gleichnamige Partei unter der Führung des damaligen Teheraner Bürgermeisters Karbastschi hervor, der 1998 wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten im Amt verurteilt, aber kurz vor den Wahlen auf Rafsanjanis Fürsprache hin begnadigt wurde.

2. Das religiös-konservative Lager

Auch der religiös-konservative Flügel setzt sich aus zwei Gruppierungen zusammen. Die erste, die traditionelle Rechte, ist im Basar verwurzelt, der auch den Großhandel dominiert. Sie ist traditionell eng mit dem Klerus verbunden, der in der „Gesellschaft der Kämpfenden Geistlichkeit“ organisiert ist. Als einflussreiches Sammelbecken der traditionellen Rechten fungiert die „Koalition der islamischen Kräfte“ motalefe eslami. Die zweite Gruppierung bilden diejenigen, die sich als islamische Linke verstehen, treffender aber islamische Extremisten zu nennen wären. Insbesondere die ansar-e hezbollah (Helfer der Hezbollah), aber auch die Revolutionswächter pasdaran und die Freiwilligenkorps basidji sind ihnen als Organisationen zuzurechnen. Die einflussreichen revolutionären Stiftungen, z. B. die Märtyrerstiftung, bilden einen wichtigen Teil ihrer ökonomischen Basis.

Die Konservativen insgesamt als Hardliner einzustufen, ist irreführend. Eher traditionelle als islamisch verstandene Ordnungsvorstellungen bestimmen ihr Selbstverständnis und werden auch als Mittel zum Machterhalt eingesetzt. Dies schließt aber bei der traditionellen Rechten Pragmatismus vor allem in Wirtschaftsfragen nicht aus.

VI. Die innenpolitische Entwicklung im Zusammenhang mit dem Demokratisierungsprozess
1. Die Regierungsarbeit, ein steiniger Weg in Richtung Demokratisierung

Formal haben die Konservativen, die das Parlament bei der Regierungsbildung von Khatami noch dominierten, ihre Absicht bekundet, mit der neuen Regierung zusammenzuarbeiten, in der Praxis jedoch erschwerten sie die Regierungsarbeit von Anbeginn an. So musste Khatami kurz nach seiner Vereidigung den Vorwurf über sich ergehen lassen, dass er versäumt habe, die Parlamentsmitglieder rechtzeitig über seine Vorstellungen von der neuen Regierungsmannschaft zu informieren.
 Das Ergebnis war, dass er zweieinhalb Monate lang zahlreiche formelle und informelle Gespräche mit den unterschiedlichsten ideologisch-politischen Interessenvertretungen sowie mit Einzelpersonen innerhalb des Machtspektrums führen und schließlich eine Reihe von Konzessionen an seine rechtskonservativen Gegner machen musste, um am 20. August 1997 seine Ministerliste durch das Parlament zu bringen. So hat er beispielsweise entgegen seinen Versprechungen keine Frau in sein Kabinett berufen und zwei wichtige Ressorts, das Geheimdienstministerium und das Verteidigungsministerium, mit zwei rechtskonservativen Vertrauten des religiösen Führers, Ghorbanali Dorri Nadjafabadi und Ali Shamkhani, besetzt. Die spätere Berufung einer Frau, Masumeh Ebtekar, zu seiner Stellvertreterin für Umweltfragen kann im besten Fall als ein „freundlicher Akt“ gegenüber den Frauen bewertet werden.
 Die Demütigung des neuen Kabinetts erreichte ihren Höhepunkt mit der Entlassung zweier Minister. Mit ihrer Mehrheit setzten die Konservativen ein Misstrauensvotum durch und sorgten für die Entlassung des Innenministers Abdollah Nuri, der sich mit seiner Personalpolitik und der teilweisen Tolerierung der Demonstrationen von Reformbefürwortern bei den Konservativen unbeliebt machte. Er verlor das Vertrauen des Parlaments und damit, acht Monate nach seiner Ernennung, auch sein Amt. Der Art. 110, Abs. 6, S. 6 GG überlässt zwar dem Führer die Ernennung und Absetzung der Ordnungs- und Streitkräfte des Landes. Der letzte Absatz des Artikels lässt dem Führer die Option offen, diese Aufgabe auch einem anderen zu übertragen. Anders als sein Vorgänger, dem der Oberbefehl über die Ordnungskräfte überlassen wurde, weigerte sich Khamenei, Nuri, solange er im Amt war, diese Aufgabe zu übertragen. Alsbald standen die brutalen Übergriffe der Schlägerbanden der Hezbollah – inoffiziell unterstehen sie dem Führer – gegen Reformpolitiker, Presse, Filmvorführungen, Vortragsveranstaltungen, Kundgebungen, Trauerversammlungen u. ä. an der Tagesordnung, die von den Ordnungskräften geduldet und damit freilich stillschweigend akzeptiert wurden.

Der Fall Nuri, Innenminister, Vizepräsident und Herausgeber der Zeitung Khordad, endete schließlich beim Sondergericht für Geistliche mit seiner Verurteilung zu zwei Jahren Gefängnis. Die Anklage gegen ihn lautete u. a. Propaganda gegen das islamische System, Infragestellung der Lehren Khomeinis sowie Publikationen im Widerspruch zu islamischen Gesetzen und Tabus. In seiner mutigen und von einer breiten Öffentlichkeit mit Spannung verfolgten Verteidigungsrede zog er nicht nur die Legitimität des – noch von Khomeini eingerichteten – Sondergerichtshofs in Zweifel, sondern ließ auch kaum ein Tabu der Politik der Islamischen Republik aus. Seine Forderungen reichten von der Rehabilitierung des von Khomeini kurz vor seinem Tode nach Ghom verbannten Ayatollah Montazeri bis zur Forderung nach Wiederaufnahme von Beziehungen zu den USA und nach Anerkennung des israelisch-palästinensischen Friedensprozesses.

Aufsehen erregend war indes die Rolle des Justizministeriums bei der Drangsalierung der Reformpolitiker im Falle des Bürgermeisters von Teheran Golamhossein Karbaschi, – ein besonders aktiver Prominent an der Seite Khatamis im Präsidentschaftswahlkampf – dem man Amtsmissbrauch und Veruntreuung der Staatsgelder im großen Ausmaß vorwarf und den man in erster Instanz zu einer hohen Strafe verurteilte. Als Beweis galten u. a. manche durch Folter erpresste Aussagen von Bezirksbürgermeistern gegen ihn.
 Karbaschi wurde schließlich auf Druck der Reformer am 25.01.2000 vom Revolutionsführer Khamenei begnadigt und aus der Haft entlassen.

Ebenfalls missfiel den Konservativen der Kulturminister wegen seiner verhältnismäßig liberalen Presse- und Kulturpolitik und musste deshalb gehen. Er sehe keine Möglichkeit mehr, in dieser repressiven Atmosphäre gute Kulturpolitik zu machen, begründete Ataollah Mohadjerani seinen Rücktritt. Um seinen Ministerposten zu retten, stimmte er dem durch den Justizapparat verhängten Verbot der Zeitung Tous, der einzigen Tageszeitung, die der systemexternen Opposition zuzurechnen war, zu. Das hat ihm trotzdem nicht geholfen.

Im Kampf gegen die Reformer haben die Konservativen ihren Einfluss auch in nicht-staatlichen und nicht-verfassungsmäßigen Institutionen genutzt. Der in der Verfassung nicht enthaltene, aber noch von Khomeini eingerichtete Sondergerichtshof für die Geistlichkeit hat sich durch die politische Ausschaltung von missliebigen Reformtheologen nicht nur im Falle des Innenministers Abdollah Nuri, sondern schon 1998 im Falle des reformorientierten Parlamentsabgeordneten Mohssen Kadivar einen Namen gemacht.
 Der Geistliche Mohssen Kadivar
, der zum Beraterteam des Präsidenten Khatami gehört, wurde Ende Februar 1999 unter dem Vorwurf festgenommen, Ayatollah Khomeini und seinen Nachfolger Ali Khamenei beleidigt zu haben. Die Anklage des Sondergerichtshofes für Geistliche lautete auf Beleidigung des islamischen Systems. In einer Serie von Artikeln sollte er die Heilige Islamische Republik mit dem kaiserlichen System verglichen und festgestellt haben, dass der Übergang vom einen zum anderen System nur eine nominelle Dimension gehabt habe. Das Sondergericht für Geistliche verurteilte ihn deshalb zu 18 Monaten Haft.

Aber nicht nur seinen Einfluss hinsichtlich der Kabinettszusammensetzung machte das Parlament geltend, um die von Khatami angestrebten Reformen zu verhindern. Zwei Gesetzesinitiativen erregten in diesem Zusammenhang das meiste Aufsehen, die eine zur Trennung der Geschlechter in Krankenhäusern und sonstigen Anstalten des medizinischen Dienstes und die andere zum Verbot des Missbrauches von Frauen in der Presse zu Werbungszwecken. Während die erste Gesetzesinitiative als eine direkte Herausforderung des Präsidenten verstanden wurde, diente die andere offenbar als legaler Vorwand, um die Presse weiter zu gängeln. Aufgrund heftiger Proteste der Öffentlichkeit wurden zwar die beiden Gesetzesvorlagen abgemildert, aber keineswegs aufgegeben. Weitere parlamentarische Schritte gegen die Regierung waren die Änderung des Haushaltsplanes zugunsten der vom konservativen Lager beherrschten staatlichen Stellen, wie beispielsweise die Rundfunk- und Fernsehanstalten, sowie die parlamentarische Initiative zur Änderung des Wahlgesetzes, wobei u. a. versucht wurde, das Mindestalter der Wahlberechtigten von 15 auf 18 Jahre heraufzusetzen.
 Nach Protesten setzte der parlamentarische Ausschuss, der diese Initiative ergriffen hatte, das Mindestalter nicht auf 18, sondern auf 16 herauf. Ein weiterer Schritt auf der Ebene der Gesetzgebung hat zudem auch eine zwischen Khamenei und Rafsandjani getroffene Vereinbarung bereits vor der Wahl des neuen Staatspräsidenten für weitere Einschränkung der Entscheidungsbefugnisse der Regierung gesorgt. Sie beschlossen, die Zahl der Mitglieder und die Kompetenzen des Schlichtungsrates zu erweitern
, was aber erst im Februar 2002 vollzogen wurde. Diese Veränderung in der Zusammensetzung des 34-köpfigen Schlichtungsrates sorgte hauptsächlich für die Vergrößerung des Übergewichts der Konservativen in diesem Rat, da vier der sechs ernannten neuen Mitglieder den Konservativen zugerechnet werden und nur zwei aus den Reihen der Reformer kommen.

Erster Dämpfer für die Reformer im Jahr 98 waren die Nachwahlen für fünf Parlamentssitze am 13.03.98 (Teheran, Isfahan, Salmas, Khomein), wobei von 229 registrierten Kandidaten 118 vom Wächterrat disqualifiziert wurden und Konservative sich durchsetzten. Khatami forderte deshalb das Innenministerium auf, die Auslesekriterien zu überprüfen und einen Plan zur Änderung der entsprechenden Vorschriften auszuarbeiten. Das Parlament verabschiedete seinerseits eine Änderung des Wahlgesetzes, die Stichwahlen zwischen den Bestplatzierten bei Nachwahlen abschaffte. Weiterhin wurde die Amtsenthebung des Innenministers Abdollah Nuri, der bereits im Jahr zuvor bei den Konservativen in Ungnade gefallen war, am 21.06.98 endgültig vollzogen. Khatami ernannte ihn jedoch noch am selben Tag zum Vizepräsidenten für Entwicklung und Soziales und konnte mit Abdol Wahed Musawi Lari (zuvor Vizepräsident für Rechtsangelegenheiten) einen kaum weniger „liberalen“ Innenminister durchsetzen (Vertrauensabstimmung am 22.07.1998).
 Musawi Lari machte von sich reden, als er in einer Sitzung der Provinzverwaltung der Provinz Semnan die Grundprinzipien der Reformer, „Herrschaft des Gesetzes im Inneren und Entspannungspolitik in der Außenbeziehung“, ansprach und in Anlehnung an Art. 168 GG
 die Notwendigkeit einer Definition von politischen Straftaten und Einrichtung der Schöffengerichte betonte. So könne man gewährleisten, dass die Beurteilung einer angeblich politischen Straftat vom Richter und von den Geschworenen weitgehend objektiv ausfällt.
 Dieser Artikel wurde im Übrigen jahrelang von der theokratischen Machtelite ignoriert.

Am 23.10.1998 wurden zum dritten Mal seit 1982 die 86 Mitglieder des Expertenrats (madjles-e khebregan-e rahbari, acht Jahre Amtszeit) gewählt. Schon frühzeitig wurden Forderungen laut, die Kandidatur für dieses wichtige Gremium auch Nichtgeistlichen zu ermöglichen, und erstmals befanden sich unter den 395 registrierten Kandidaten auch neun Frauen. Sie wurden, ebenso wie fast alle ausgewiesenen Anhänger Khatamis, vom Wächterrat als unqualifiziert abgelehnt. Unter den verbliebenen 154 Kandidaten hatten die Konservativen ein so starkes Übergewicht, dass sie mühelos mindestens drei Viertel der Sitze gewannen. Dem Streit über die Zulassung der reformorientierten Kandidaten für den Expertenrat ging freilich ein offener Protestbrief des Parlamentspräsidenten Mehdi Karrubi an den Vorsitzenden des Wächterrats, Ahmad Djannati, voraus, der bereits in der Tageszeitung hamshahri vom 08.03.1998 veröffentlicht wurde. Darin prangerte der Parlamentspräsident die Auslesepraxis des Wächterrats bei der Zulassung der Kandidaten der jeweiligen Wahlen an und verwies den Ratsvorsitzenden auf das bereits im Jahre 1984 erlassene Wahlgesetz. In diesem sei buchstäblich geregelt, dass dem Wächterrat nur die Aufsicht über die Wahlen obliege. Anders als die Praxis des Wächterrats sei hier nicht das Wort „Ernennung“, sondern „Aufsicht“ verwendet worden. Dennoch, so Karrubi weiter, hätten die Mitglieder des Wächterrats 1990 den Art. 99 GG im Sinne einer Ernennung der Kandidaten ausgelegt und der seinerzeit amtierende Ratsvorsitzende, Ayatollah Mohammadi Gilani, habe dies auch bestätigt.

Gegen Ende des Jahres 1998 erlitt der Demokratisierungsprozess eine seiner schwersten Rückschläge. Eine Serie von Meuchelmorden an Liberalen und Intellektuellen, angefangen mit Daryush Foruhar, dem Vorsitzenden der oppositionellen hezb-e melat-e Iran (Die Volkspartei Iran), und seiner Frau am 22.11.1998 versetzte das ganze Land in Schrecken und Fassungslosigkeit. Weitere Opfer wurden die Schriftsteller Madjid Sharif (25.11.1998), Piruz Dawani (2.12.1998), Mohammad Mokhtari (09.12.1998) und Mohammad Djafar Pouyandeh (12.12.1998). Während Khamenei und andere Hardliner reflexartig ausländische Agenten verdächtigten, veröffentlichte die Zeitung khordad eine Erklärung so genannter „fadaiyan des reinen Islam“, die sich zu der revolutionären Exekution des Ehepaars Foruhar und anderer Personen als Warnung an alle, die „im Dienste der Ausländer“ schreiben, bekannten. Schon nach der Ermordung von Foruhar war indessen auch ein Verdacht auf das Geheimdienstministerium gefallen, weil er unter dessen ständiger Beobachtung gestanden hatte.
 Als Anfang des Jahres 1999 die Rolle des Geheimdienstes in diesen offenbar politisch motivierten Morden ans Tageslicht kam, musste der Geheimdienstminister Ghorbanali Dori Nadjafabadi zurücktreten. Damit scheiterte der verzweifelte Versuch der Hardliner, die Reformkräfte einzuschüchtern. Doch es kam für die Hardliner noch schlimmer: Im Juli desselben Jahres artete der Unmut der Studenten der Teheraner Universität wegen der unaufgeklärten Serienmorde an Intellektuellen in einer Straßenschlacht mit den Sicherheitskräften und Revolutionswächtern aus, die sich alsbald auf andere Städte ausweitete. Auslöser der Proteste waren die Verschärfung des Pressegesetzes und das Verbot der „liberalen“ Tageszeitung salam, die im Zusammenhang mit den Morden einen brisanten Bericht veröffentlichte. Darin legte ein hoher Geheimdienstagent Said Emami das Vorgehen des Geheimdienstes gegen Intellektuellen detailliert dar und offenbarte die Rolle des Geheimdienstes in den o. g. Morden. Der Aufruf der islamischen Studentenvereinigung daftar-e tahkim-e vahdat eslami (Büro zur Festigung der islamischen Einheit) zu den Protestdemonstrationen war eine Reaktion auf den Überfall der Sicherheitskräfte und der hezbollah-Miliz auf ein Wohnheim der Universität Teheran, in dem die Studenten als Protest gegen das am Tag zuvor verschärfte Pressegesetz und das Verbot der Tageszeitung salam streikten. War die Protestbewegung eingangs eine systeminterne Auseinandersetzung zwischen Traditionalisten und Linksislamisten, so erfasste die Demokratiebotschaft schnell jene gesellschaftlichen Strömungen, die prinzipiell die Abschaffung des theokratischen Staates forderten. Dementsprechend wurde nun das Amt des obersten religiösen Führers angriffen. Es kam sogar dazu, dass Khamenei-Porträts auf den Straßen Zerreißen wurden. Khamenei selbst begriff sehr schnell den Ernst der Stunde und versuchte zur Deeskalation der Lage auf die hezbollah-Miliz einzureden. Selbst das öffentliche Zerreißen seiner Porträts werde kein Grund sein, Krawalle zu schüren und die nationale Sicherheit in Gefahr zu bringen, betonte der Führer. Khatami, bei dem die Botschaft ebenfalls angekommen war, suchte den Schulterschluss mit dem religiösen Führer und verurteilte scharf jene Kräfte, die das theokratische System und die Verfassung in dieser Bewegung zum Ziel ihrer Proteste machten. Die Unterstützung des Kopfs der Reformbewegung im Rücken, bezichtigte der Führer die Demonstranten, Agenten des Westens zu sein und revidierte nur wenige Tage nach seiner Besänftigungsrede seine Strategie. Damit hetzte er seine hezbollah-Miliz auf die Demonstranten, die die Proteste brutal niederschlugen. Es folgten Massenverhaftungen, rasche Todesurteile wurden ausgesprochen, zahlreiche Führer der Bewegung sitzen bis heute noch unter menschenverachtenden Bedingungen in den Gefängnissen.

Ähnlich wie die Revolution von 1979 bildet die studentische Kraft im Iran den Katalysator der gesellschaftlichen Demokratisierung. Mit ihrer Kampfansage an die staatliche Repression im Juli 1999 haben die Studenten gewiss dem von der konservativen Elite unterstützten Pöbel auf der Straße und innerhalb des Systems Paroli bieten wollen. Im Verlauf der Ereignisse jedoch zeichnete sich eine Dynamisierung des Demokratisierungsprozesses ab, die sich aus der Solidarisierung der anderen Bevölkerungssegmente, insbesondere die der antitheokratisch gesinnten Bevölkerungsschichten schöpfte. Für die politische Konstitution dieser Bewegung ist es freilich notwendig zu differenzieren, dass sie eingangs aus den islamischen Verbänden selbst entstand und deswegen nicht als ein typisch zivilgesellschaftlicher Protest im herkömmlichen Sinne klassifiziert werden kann. Für Khatami zeichnet sich die Zivilgesellschaft primär dadurch ab, dass sie den Rahmen der islamischen Staatsideologie nicht verlässt. Seine schnelle Distanzierung von dieser Bewegung ist auch in erster Linie gerade hier begründet, da die Protestierenden graduell auf die Substanz des theokratischen Systems zielten.

Im Januar 1999 veröffentlichte der iranische Geheimdienst eine Mitteilung, der zufolge zehn „irregeleitete, aus eigenem Antrieb handelnde“ Agenten des Ministeriums für die Geheimdienste im Zusammenhang mit der Ermordung des Ehepaares Forouhar und der anderen iranischen Intellektuellen und Schriftsteller festgenommen worden seien. Im Juli 1999 kam Said Emami, ein Beamter des Ministeriums für die Geheimdienste, der im Februar 1999 im Zusammenhang mit den Morden festgenommen wurde, unter mysteriösen Umständen in der Haft ums Leben. Im Dezember 2000 begann ein Prozess gegen achtzehn Personen, darunter ehemalige hochrangige Beamte des Ministeriums für die Geheimdienste, denen die Beteiligung an den Morden an dem Ehepaar Forouhar und drei Schriftstellern zur Last gelegt wurde. Das Verfahren endete schließlich am 27.01.2001, bei dem fünfzehn von achtzehn Angeklagten schuldig gesprochen wurden. Drei der Angeklagten wurden zum Tode, fünf zu lebenslanger Haft und sieben zu Haftstrafen zwischen zwei und zehn Jahren verurteilt. Im August 2001 hob das Oberste Gericht die Urteile auf und ordnete eine Überprüfung des Falles an. Die Familien der Opfer hatten den Prozess allerdings bereits im Vorfeld zur Farce erklärt, da die beiden verantwortlichen Minister nicht vor Gericht gestellt worden waren. Außerdem seien wichtige Beweise aus den Akten verschwunden. Laut Associated Press erklärte der Anwalt der Familien der Todesopfer: „Die Morde wurden nicht von einer oder zwei Personen geplant. Das waren eine gut organisierte Aktion und eine sorgfältig getroffene Entscheidung. Was vor Gericht verhandelt wurde, hatte wenig mit den wirklichen Hintergründen zu tun“. Immer wieder haben auch Vertreter der Reformbewegung kritisiert, dass die Verurteilten nur „Bauernopfer“ gewesen seien. Der selbst zu politischer Haft verurteilte Journalist Akbar Gandji, der darum bemüht war, die Hintergründe der Morde an Intellektuellen und Politikern im Jahr 1998 zu recherchieren, beschuldigte den früheren Geheimdienstchef Fallahian, die Morde angeordnet zu haben. 

Das Wahljahr 2000, in dem die Reformer mit 70% der Sitze die absolute Mehrheit im Parlament errangen, stand vornehmlich – wie sich im nachhinein herausstellte – im Zeichen des Reformhindernisses. Nach dem Bekanntwerden des vollen Ausmaßes ihrer Wahlschlappe zogen die Konservativen alle Register, um den Druck auf das Reformlager zu steigern. In Teheran ordnete der Wächterrat die Neuauszählung von fast einem Drittel aller Wahlurnen an und zögerte eine Bestätigung der Wahlergebnisse lange hinaus. Trotz der nachträglichen Annullierung von 700.000 Stimmenzetteln wurden auf Anordnung von Khamenei schließlich die Mandate von 28 siegreichen Teheraner Kandidaten anerkannt. Noch vor den Stichwahlen, die zwei Mal verschoben wurden, annullierte der Wächterrat die Wahlsiege von neun weiteren Kandidaten der djebhe mosharekat-e Iran-e eslami (die Partizipationsfront des islamischen Iran), was in einigen betroffenen Wahlkreisen wie Khalkhal, Damavand und Sarvesten zu größeren Protestkundgebungen führte.
 Im Mittelpunkt der konservativen Gegenoffensive stand indes auch eine erneute Kampfansage gegen die kritische Presse, die trotz aller Verbot der letzten zwei Jahre unter immer wieder neuen Namen floriert hatte. In diesem Sinne verabschiedeten die Konservativen in Eilverfahren kurz vor der Übergabe des Parlaments an die Reformer ein restriktives Pressegesetz, auf dessen Grundlage 22 auflagenstarke Tageszeitungen und Wochenmagazine der Reformbewegung mit fadenscheinigen Begründungen verboten wurden.
 Das neue (sechste) Parlament seinerseits schickte sich wiederum sofort an, eine schnellstmögliche Lockerung der Restriktionen für ihre Presseorgane zu erreichen. Zu diesem Zweck musste ab 06.08.2000 im Parlament eine Vorlage für entsprechende Änderungen debattiert werden. Um dies zu verhindern, machte nun Khamenei von seiner Machtfülle Gebrauch. In einem am selben Tag verlesenen Brief an die Abgeordneten des neuen Parlaments ordnete er kurzerhand an, die Vorlage von der Tagesordnung zu streichen, andernfalls bestünde die Gefahr, dass „Feinde des Islam, der Revolution und des Regimes die Kontrolle über die Presse gewinnen“.
 Diese Aktion und Reaktion resultieren freilich für beide Seiten aus der Einsicht, dass die Medien bei der politischen Auseinandersetzung und der Meinungsbildung in einer Gesellschaft die entscheidende Rolle spielen. Khameneis persönlicher Einsatz in dieser Frage erscheint daher – erst einmal aus seiner machtpolitischen Position betrachtet – als eine logische Reaktion auf das schleichende Durchsickern der demokratischen Spielregeln. Zum anderen sollte dieser ungewöhnliche, aber durchaus verfassungsmäßige
 Schritt die kompromisslose Haltung der traditionellen Machtelite in dieser Frage einmal mehr deutlich machen. Für das neue Parlament und das Reformlager war dieser Schritt natürlich nichts anderes als eine demonstrative Entmündigung, infolgedessen bei den Parlamentariern die unterschwellige Debatte über Sinn und Rechtfertigung der umfassenden Vollmachten des religiösen Führers in der Verfassung aufflammte.

Zwei weitere Ereignisse im Jahr 2000 sorgten für Verschärfung der Situation: der Anschlag auf Said Hadjarian, den früheren Staatssekretär im Sicherheitsministerium, Chefredakteur der Tageszeitung sobh-e emruz und engsten Vertrauten Khatamis, und der Haftbefehl gegen achtzehn reformorientierte Teilnehmer einer Iran-Konferenz, die auf Initiative der Heinrich-Böll-Stiftung anlässlich des Reformprozesses am 07.04.2000 in Berlin anberaumt wurde. Bis auf sieben Teilnehmer der Konferenz, die freigesprochen wurden, wurden alle anderen zu langen Haftstrafen verurteilt. Dabei erregte selbst bei den konservativen Klerikern das Urteil gegen Hassan Yussefi Eshkewari Aufsehen. Der Geistliche wurde des „Abfalls vom Glauben“ für schuldig befunden. Seine säkularistische Weltanschauung, insbesondere die geäußerte Meinung in der Konferenz, dass die moslemische Frau selbst darüber zu entscheiden habe, ob sie einen Schleier trage, empörte die Machtelite sehr. Die Befürchtung des Klerus wiederum richtete sich dahingehend, dass nun mit diesem Urteil niemand mehr sicher sei, würde es erst einmal Teil der politischen Kultur werden, jemanden als Ketzer anzuklagen.

Der Anschlag auf Hadjarian bedeutete eine neue Qualität der Repression gegen das Reformlager, nicht etwa deshalb, weil diese Art von Gewalt etwas Neues war, sondern vielmehr deswegen, weil es diesmal einen Mitarbeiter und engsten Berater und Vertrauten des Präsidenten traf. Hadjarian überlebte zwar die Kopfschussverletzungen, wird aber wohl lebenslänglich bleibende Schäden davontragen. Obgleich nicht endgültig geklärt werden konnte, ob der Attentäter aus eigenem Antrieb oder im Auftrag höherer Kreise gehandelt hatte – der gefasste Attentäter gab lediglich Hadjarians angebliche „Islamfeindlichkeit“ als Motiv an – lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die Hardliner mit ihren Predigten zu solchen Gewalttaten aufwiegeln. Bei einer Freitagspredigt am 10.03.2000, zwei Tage vor dem Mordanschlag auf Hadjarian, warnte Ayatollah Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, Direktor einer religiösen Schule in Ghom, vor einem „schleichenden Putsch“ durch die Kritik an religiösen Lehren und Persönlichkeiten, die „tausendfach sündhafter als das Töten von Menschen“ sei. Schon vorher hatte er Gewalt legitimiert, „wenn islamische Ziele anders nicht erreicht werden können“, und gedroht, „das Blut derer, die islamische Heiligtümer beleidigen, kann auch ohne Gerichtsverfahren fließen“.
 Allen massiven Drangsalierungen der Reformer durch die traditionelle Machtelite im Jahr 2000 zum Trotz verhielt sich Khatami befremdend passiv und wurde deshalb zusehends auch in den eigenen Reihen kritisiert. Selbst sein Weggefährte und engster Berater Hadjarian schrieb später über Khatamis Verhalten: „Khatami ist kein Politiker, sondern ein Denker, ein Philosoph, der die Politiker häufig kritisiert. Ihn plagen oft Zweifel, er setzt aber nicht die notwendigen Mittel ein, um seine Zweifel auszuräumen. Er hat es versäumt, die Führung der Reformbewegung in die Hand zu nehmen. Er hätte eine Partei gründen und selbst die Führung der Partei übernehmen müssen. Jetzt ist es zu spät“.
 Khatami rechtfertigte sich in einem Fernsehinterview vom 21.08.2000 mit der relativen Machtlosigkeit seines Amtes. Andererseits schloss er einen Rücktritt aus.

Angesichts der andauernden Erfolglosigkeit seiner Reformpolitik mutmaßten viele aus- und inländische Beobachter, die Wahlbeteiligung bei der Präsidentschaftswahl 2001 werde massiv zurückgehen und Khatami werde weit weniger Stimmen bekommen. Ob er überhaupt antreten werde, stand zudem lange nicht fest. Erst zum letztmöglichen Termin vor Ende der Kandidaturfrist, am 04.05.2001, kündigte er seine Kandidatur an. Vertraute sagten, er habe angesichts der massiven Rückschläge, die der Reformprozess habe hinnehmen müssen, lange mit sich gerungen. Allen negativen Prognosen zum Trotz, gewann Khatami die Präsidentschaftswahlen am 08.06.2001 nach offiziellen Angaben im ersten Wahlgang mit 77% der abgegebenen Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 67%.
 Die unerwartet hohe Wahlbeteiligung und die Stimmenanzahl für Khatami, die höher ausfiel als vier Jahre zuvor, machten unmissverständlich deutlich, dass die Stammwähler Khatamis – nach wie vor hauptsächlich Jugendliche und Frauen ihre Hoffnung weiterhin in seine Person setzten.

Die Repressionswelle erfasste 2001 erstmalig auch Parlamentarier, die dem Reformflügel des Parlaments zugerechnet wurden. Amnesty international hat Berichte erhalten, denen zufolge mindestens 30 iranische Abgeordnete im Jahr 2001 vor Gericht vorgeladen wurden wegen der Inanspruchnahme des Rechts auf freie Meinungsäußerung. In einigen Presseberichten wird die Zahl der angeklagten Parlamentarier mit über 60 angegeben. Gegen einige Abgeordnete wurden mehrmonatige Haftstrafen verhängt. Am 26.12.2001 wurde der Abgeordnete Hossein Loghmanian, der Presseberichten zufolge im September 2001 zu einer mehrmonatigen Haftstrafe wegen Beleidigung der Richterschaft und Propaganda gegen das System verurteilt worden war, in Haft genommen.
 Aufgebracht über die präzedenzlose Verletzung der verfassungsrechtlich geschützten Immunität eines Parlamentariers legte am 12.01.2002 die Mehrheit der 290 Mandatsträger, unter ihnen auch der Parlamentspräsident Mehdi Karrubi, für mehrere Stunden ihre Arbeit aus Protest nieder. Nur wenig später sahen sich die wichtigsten Führer des konservativen Lagers zum Einlenken gezwungen. Um eine systembedrohende Verfassungskrise abzuwenden, begnadigte Khamenei im Januar 2002 den Abgeordneten Loghmanian auf Vorschlag des Chefs der Judikative, Ayatollah Hashemi-Shahrudi.
 Um nicht völlig entmachtet zu werden, traute sich Khatami im September 2002 eine kleine Offensive durch Vorbringung zweier Gesetzesinitiativen zu. Der erste Gesetzesentwurf sah vor, die gesetzlichen Vollmachten des von Konservativen dominierten Wächterrats zur Vorauslese aller missliebigen, sprich reformorientierten, Kandidaten zu den Wahlen für öffentliche Ämter drastisch zu beschneiden. Der zweite Entwurf sah nicht nur vor, dem Präsidenten das Recht zu geben, Amts- und Mandatsträger in Judikative, Exekutive und Legislative zu verwarnen und notfalls auch zu bestrafen, wenn sie ihre von der Verfassung vorgegebenen Befugnisse überschreiten, sondern beinhaltete auch die Bildung einer vom Präsidenten bevollmächtigen Sonderkommission, die verfassungswidrige Urteile von Gerichten aufheben kann. Durch seinen Berater Said Hadjarian ließ Khatami Anfang November der Öffentlichkeit verkünden, im Falle der Ablehnung der zwei Gesetzesvorlagen durch den Wächterrat werde er vom Präsidentenamt zurücktreten.

Im Grunde zielten beide Entwürfe darauf, die Macht des Wächterrats, der permanent die Regierung und das Parlament blockierte, und der Justiz, die jede Initiative zu mehr Liberalität und Freiheit mit harten Urteilen ahndete, einzuschränken. Die Diskussion über die beiden Entwürfe wurde so hochgeschraubt, dass diese allgemein als schicksalbestimmend für die Reformbewegung eingestuft wurden. Denn angesichts der bevorstehenden Parlamentswahlen machten die Konservativen mit ihren Worten und Taten keinen Hehl daraus, dass sie das Parlament um jeden Preis wieder zurückerobern wollten. Dies konnten sie nur erreichen, wenn sie die bisherige Auslesepraxis des Wächterrates aufrechterhielten. Nicht nur Khatami hat sein politisches Schicksal mit der Durchsetzung beider Gesetze verbunden, auch einige Parlamentarier und prominente Reformkräfte bekundeten ihre Absicht, im Falle der ablehnenden Haltung des Wächterrates, die politische Bühne zu verlassen, andere schlugen sogar ein Volkreferendum vor.

Wie erwartet wurden beide Gesetzesinitiativen vom Wächterrat abgewiesen. Im Vorfeld der Entscheidung hatten die Konservativen bereits ihre Ablehnung insofern signalisiert, als diese mittels ihrer rechts gerichteten Zeitungen dem Präsidenten Machtbegehren vorwarfen. Im Hinblick auf den zweiten Entwurf, verfassungswidrige Gerichtsurteile aufheben zu dürfen, fühlte sich die Tageszeitung resalat sogar genötigt, vor der Gefahr einer „neuen Diktatur“ zu warnen. Das Argument der Konservativen gegen die Regierungsvorlage war nicht ganz von der Hand zu weisen. Der Chef der Justiz, Mahmood Hashmi Shahroodi, sowie Habibollah Asgaroladi Mosalman, Geschäftsführer der rechtsorientierten islamischen Vereinigung motalefe, meinten übereinstimmend, der Staatspräsident habe selbstverständlich die Aufgabe, auf die Einhaltung der Verfassung zu achten, doch dieses Recht gelte nur für die Exekutive und könne nicht auf andere Gewalten ausgeweitet werden. Sie verwiesen auf Art. 57 GG, der ausdrücklich die Teilung und Unabhängigkeit der Gewalten vorsieht. Somit könne sich die Exekutive nicht in die Angelegenheiten anderer Gewalten einmischen. Zuständig für die Achtung der Verfassung seien das Verfassungsgericht, der Wächterrat und in letzter Instanz der Revolutionsführer. Khatami selbst erklärte, er wolle nicht mehr Macht. Seine Absicht sei, die Einhaltung der Verfassung zu gewährleisten und damit den islamischen Staat vor einem Abgleiten ins Chaos zu bewahren.

Das Gesetz zur Reform des Wahlrechts, im Eilverfahren vom Parlament verabschiedet, wurde erneut am 25.01.2004 vom Wächterrat blockiert. Der Rat begründete seine Entscheidung damit, dass der Beschluss im Widerspruch zur sharia stehe. Das Parlament hatte zuvor mit der Mehrheit der reformorientierten Abgeordneten ein neues Wahlgesetz verabschiedet, das den Ausschluss von Kandidaten von der Wahl erschweren sollte. Ferner sah das Gesetz vor, dass einmal gewählte Abgeordnete von künftigen Wahlen nur noch dann ausgeschlossen werden könnten, wenn sie ein Verbrechen begangen hätten.
 Im Grunde war dieses Gesetz nichts anderes als eine Neufassung der schon bereits im Vorjahr eingebrachten Gesetzesvorlage, die dem Wächterrat das Aussieben der Wahlkandidaten erschweren sollte.
Am 20. Februar 2004 wurde im Iran das 7. Parlament gewählt. Etwa 46.3 Millionen Iraner waren aufgerufen, ihre Kandidaten für das Parlament zu wählen. Nach Angaben des Innenministeriums waren insgesamt 46.351032 Personen in landesweit 206 Wahlbezirken in 28 Provinzen stimmberechtigt, wobei insgesamt 23.438030 Wahlzettel gezählt wurden. Damit ergibt sich nach offiziellen Angaben eine Wahlbeteiligung von 50,57%.
 Im neuen Parlament werden demnach die Konservativen über insgesamt 156 von 290 Sitzen verfügen. Die Reformer erlangten 39 Sitze, 31 Mandate gingen an unabhängige Kandidaten. Weitere fünf Sitze sind für religiöse Minderheiten reserviert.
 Damit verloren die Reformer ihre einzige Bastion, in die ihre Wähler die letzte Hoffnung auf die ersehnte Freiheit gesetzt hatten.
Der oberste geistliche Führer Irans, Ali Khamanei, feierte das Ergebnis der Wahlen, die den Konservativen einen klaren Sieg bescherten, als einen Sieg über „die USA und die Zionisten Israels und die Feinde des Landes“. Noch bevor die am Freitag abgegebenen Stimmen ausgezählt waren, kündigte der Wächterrat die Abkehr vom Reformkurs der Regierung an. Man werde sich künftig auf die „Stärkung des Islam“ und die „Lösung der Probleme des Volkes konzentrieren“, wurde in der Financial Times Deutschland zitiert.
 Für seine Äußerungen hat Khamenei freilich einen guten Grund. Im Vorfeld der Wahlen nahmen die Differenzen zwischen Reformern und Konservativen dramatische Züge an. Hintergrund der Auseinandersetzungen war die Entscheidung des Wächterrates, wonach etwa 8000 Kandidaten, darunter selbst 83 bereits amtierende Parlamentsabgeordnete von der Wahl ausgeschlossen wurden. Es brach ein offener Kampf zwischen den Rivalen aus, der in einen Sitzstreik der etwa 130 Abgeordneten gipfelte. Die mangelnde Bereitschaft des Wächterrates, seine Entscheidung zu revidieren, erhärtete die Fronten und führte schließlich dazu, dass ein Großteil der Mitglieder der Partizipations-Front (djebhe mosharekat-e Iran-e eslami) als die stärkste Fraktion des Parlaments die Wahlen als undemokratisch bezeichnete und zum Boykott aufrief. Der Staatspräsident Mohammad Khatami und der Parlamentspräsident Mehdi Karrubi sahen zwar in der Entscheidung des Wächterrates eine massive Verletzung des bestehenden Wahlrechts, kündigten jedoch an, an den Wahlen trotz allem teilzunehmen. Die Tatsache jedoch, dass die amtierenden Abgeordneten schon bei der letzten Parlamentswahl die Loyalitätsprüfung glatt bestanden hatten, überraschte umso mehr die Menschen, die von Khatami nun ein härteres Durchgreifen verlangten. Doch Khatami äußerte sich hierzu stets verhalten und blieb nach wie vor bei seiner „Politik der ruhigen Hand“. Er erwähnte lediglich, dass bei der Ablehnung der Kandidaten aus seiner Sicht nicht neutral und unparteiisch entschieden wurde.
 Bei einem zu diesem Anlass anberaumten Zusammentreffen mit den verbitterten Provinzgouverneuren, die die Entscheidung des Wächterrates verurteilten und von Khatami ein Machtwort erwarteten, machte Khatami seine Position noch einmal klar:
„Meine Aufgabe sowohl vor, aber auch nach dem zweiten Khordad
 besteht zunächst darin, mich innerhalb der bestehenden Gesetze zu bewegen. Ich bin der Meinung, dass Säkularismus und Laizismus in der islamischen Republik fehl am Platze sind. Wir verlangen eine islamische Republik, in der republikanische und islamische Substanzen gleichermaßen vertreten sind. Die Front des zweiten Khordad begreift sich als Erbe der islamischen Revolution und hebt das republikanische Element des Systems im besonderen Maße hervor. Die Front sieht die Freiheit des Landes in der „religiösen Volksherrschaft“, die gemäß der Forderung des Volkes und der Imam (Ajatollah Khomeini) in der Verfassung realisiert wurde. Die Freiheit, für die ich kämpfe, bewegt sich innerhalb der Rahmenbedingungen der islamischen Republik und garantiert die "legitimen Freiheiten"“.

Diese unterschiedliche Vorgehensweise spaltete das Reformlager und brachte eine weitere Schwächung der Position der Reformer gleich mit sich. Denn trotz konsequenter Fortsetzung ihres Streiks, selbst bis eine Woche vor den Wahlen, und sogar der Mandatsniederlegung sowie dem demonstrativen Fernbleiben von den Urnen, konnten sie keinen Rückhalt in der Bevölkerung finden. Die Wahlbeteiligung war auch verhältnismäßig niedrig. Eine Wahlbeteiligung von 50,57% gegenüber den Parlamentswahlen im Jahr 2000 mit einer Wahlbeteiligung von ca. 83% belegt die Annahme, dass es den Reformern nicht gelungen ist, das verlorene Vertrauen bei den enttäuschten Wählern zurückzugewinnen. Der Ablehnung seiner beiden Gesetzesinitiativen und der Drangsalierung der reformorientierten Parlamentsabgeordneten zum Trotz, lehnte Khatami nicht nur einen Wahlboykott ab, er verzichtete auch auf die Umsetzung seiner Rücktrittdrohung. Stattdessen äußerte er sich in einer Pressekonferenz: „Ich werde das Gesetz über Kompetenzerweiterung des Präsidenten zurückziehen und erkläre mein Vorhaben hiermit für gescheitert. Ich möchte nur hoffen, dass wenigstens die bestehenden halbherzigen Kompetenzen des Präsidenten nicht noch weiter eingeschränkt werden. Unsere Gesetzesinitiativen sind auf harten Widerstand des Wächterrates gestoßen und der ehrwürdige Rat hat sogar mittlerweile seine Ansicht im Hinblick auf die Zuständigkeit des Präsidenten für die Einhaltung der Verfassung revidiert.“

Die Gruppe „Aufbau-Koalition“ (eetelaf-e abadgaran), die als konservative Fraktion im neuen Parlament die Reformfraktion der Partizipationsfront ablöste, bekundete zwar ihre Absicht, die Zusammenarbeit mit dem Präsidenten bis zum Ende seiner Amtsperiode fortzusetzen, machte jedoch die Reformer für die wirtschaftliche Misere des Landes und vor allem für die niedrige Wahlbeteiligung verantwortlich. Ahmad Tavakoli, Mitglied der „Aufbau-Koalition“, bezichtigte die Mehrheitsfraktion der Reformer der Gleichgültigkeit gegenüber der wirtschaftlichen Stagnation und negativen Einkommensentwicklung des Volkes. Deshalb hätten die Wähler auf ihre Art die Rechnung beglichen.
 Der Universitätsprofessor Golam Ali Haddad Adel, der Chef der stärksten Fraktion der „Aufbau-Koalition“ und der momentan amtierende Parlamentspräsident kündigte an: „Unsere Zusammenarbeit mit dem Staatspräsidenten und seiner Regierung wird reibungsloser sein.“ Im Klartext: Die Normalität soll wiederhergestellt werden. Weil die neue Parlamentsmehrheit aus moderaten Konservativen besteht, wird der erzkonservative Wächterrat erwartungsgemäß weniger Gesetze als bisher blockieren. Haddad Adel, mit dem obersten religiösen Führer Ali Khamenei verwandt, stellt einen hoch technologisierten und industrialisierten Iran als „islamisches Japan“ in Aussicht. Die Menschen sollen also weniger Freiheiten genießen, dafür aber im Wohlstand leben. Ein Konzept, das wenig glaubhaft wirkt.
 Denn, um wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen, bleibt den Regierenden nichts anderes übrig als den Boden für die ausländischen Investitionen zu ebnen. Dies setzt wiederum die Gewährleistung der Freiheit der Wirtschaftssubjekte voraus, die a priori mit den bürgerlichen Freiheiten einhergeht.
2. Soziokulturelle Entwicklung

Bezeichnend für den politischen Wandel in der iranischen Gesellschaft ist die Entwicklung einer vielfältigen Presselandschaft, die sich insbesondere ab 1998 in schnellem Tempo fortsetzte, wenn auch nicht ohne Rückschläge für die sich entfaltende Meinungs- und Informationsfreiheit. Den größten Erfolg erzielten dabei Hamid Reza Djalaipur und Mashallah Shamsolwaezin mit der neuen Tageszeitung DJamee, die in kurzer Zeit eine Auflage von 200.000 erreichte. Am 29.04.98 kolportierte DJamee eine Rede des Oberbefehlshabers der Revolutionswächter, Yahya Safavi, im Kreis seiner Kommandeure, wo er u. a. dafür plädiert haben soll, zur Bekämpfung der liberalen Umtriebe einige Köpfe abzuschlagen und einige Zungen abzuschneiden. Einige Wochen später soll General Safavi seine Unterführer mit dem Hinweis beruhigt haben, dass man die Gegner der Revolution zunächst aus ihren Löchern locken und dann zuschlagen werde und dass man das Obst wachsen lassen müsse, bevor man es pflücke. Am 08.06. wurden die Herausgeber von DJamee wegen lügenhafter Berichte und anderer Vergehen zu einer Geldstrafe verurteilt und verloren ihre Lizenz, aber erst am 25.07.98 wurde die Zeitung endgültig verboten. Sie erschien bereits ab dem 27.07.98 unter dem neuen Namen tus mit gleichem Publikumserfolg sowie nach erneutem Verbot am 01.08.98 zwischenzeitlich als aftab-e emruz. Erst nach einer Rede von Khamenei am 15.09.98, in der er die verantwortlichen Stellen zum letzen Mal aufforderte zu prüfen, welche Zeitungen die Grenzen der Freiheit missachteten, folgte ein endgültiges Verbot von tus, und die Herausgeber wurden für einige Wochen verhaftet. Weitere Verbote trafen die Zeitungen gozaresh-e ruz, khaneh, rah-e nou und asr-e ma. Ab Dezember erschien eine neue liberale Tageszeitung, khordad, unter Leitung des Ex-Innenministers Nuri. Nach Angaben des Kulturministeriums hatte die tägliche Gesamtauflage der iranischen Printmedien im November 2,9 Mio. erreicht (1997: 1,5 Mio.), und 880 der 1.138 lizenzierten Medien wurden tatsächlich gedruckt.
 Über die genaue Zahl der verbotenen Zeitungen seit der Wahl Khatamis lassen sich freilich keine präzisen Angaben machen, wenn auch einige Quellen diese auf 40 beziffern.
 Denn viele von ihnen haben es abermals mit einem neuen Namen versucht, von denen einige erfolgreich waren und andere wiederum verboten wurden. Was aber bei der Anzahl der erschienenen Zeitungen und Zeitschriften und deren Auflagen seit 1997 nicht übersehen werden kann, ist der Wunsch der Gesellschaft nach größerer Meinungsfreiheit und politischem Mitspracherecht. Und der Versuch der Verleger, ihre Arbeit des Öfteren mit immer wieder neuen Namen fortzusetzen, ist eben ein Beweis dafür, dass man diese Freiheiten nicht leicht aus der Hand geben möchte.
Auch in der Film- und Musikindustrie haben die Menschen nennenswerte Erfolge zu verbuchen. Die Pop-Musik, die seit der Revolution verboten war, erlebte einen Boom. Zahllose Musikproduzenten, die bis dato gezwungen waren, heimlich in ihren Kellern zu komponieren, gründeten dank Mohadjeranis liberaler Kulturpolitik diverse Bands und stellten ihre qualitativ durchaus hochwertige Musik bei verschiedenen Konzerten, Veranstaltungen und selbst im Fernsehen zur Schau. Die Kino-Branche war natürlich von dieser Entwicklung nicht ausgenommen. Für Aufsehen sorgte beispielsweise die Entscheidung Mohadjeranis, kurz nach seinem Amtsantritt im Sommer 1997 den lange verfemten Bahram Beyzai wieder auf die Bühne zu holen, wofür Mohdjerani in die Schusslinie der Konservativen geriet. Beyzai gehört zu den namhaften Regisseuren der vor- und nachrevolutionären Ära der iranischen Film- und Theaterindustrie. Der Durchbruch in der Kinobranche gelang ihm bereits vor der Revolution mit einem gesellschaftskritischen Meisterstück mit dem Titel „saz dahani“ (Mundharmonika). Er stammt aus einer bahai-Familie und durfte deshalb viele Jahre lang nicht inszenieren. Aber vergessen hatte ihn seine Fangemeinde nicht. Er feierte große Erfolge mit seinem ersten Stück und wurde auch sofort nach Deutschland eingeladen. Beyzai selbst beschrieb mit einem Leuchten in den Augen, wie ausgehungert die Menschen nach Kultur seien, sie hätten so viel nachzuholen. Nach der Premiere von Beyzais Stück musste Mohadjerani den konservativen Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Er wurde gefragt, wieso er diesen Mann auf die Bühne geholt habe. Mohadjerani erwiderte, man solle sich doch erst einmal das Stück anschauen und den Regisseur dann beurteilen. Ein Abgeordneter gab ihm zur Antwort: „Das ist ja so, als wolle man den Körper erst von Mikroben befallen lassen, um ihn dann zu behandeln.“

Weiterhin kam es 1998 erstmals nach einem de facto seit Ende 1981 bestehenden Verbot zur Neugründung und Legalisierung politischer Parteien. Den Anfang machten einige Anhänger Khatamis mit einer „Solidaritätspartei des Islamischen Iran“ (Zulassung am 16.02.1998), gefolgt von den „Dienern des Aufbaus Iran“, einer „Arbeiterpartei“ und einer „Partizipationsfront des Islamischen Iran“, zu deren Gründern viele frühere Regierungsmitglieder, Wissenschaftler und Journalisten gehörten. Abgelehnt wurde der Antrag auf Zulassung einer „Gesellschaft religiöser Intellektueller“, zu deren Gründern die Herausgeber der Zeitung djamee gehörten.
 Ein weiterer Schritt in Richtung Demokratisierung waren die Kommunalwahlen, die 1999 zum ersten Mal seit der Revolution durchgeführt wurden. Die progressiven Väter der Verfassung hatten die Rolle der Räte bei der politischen Bewusstseinsbildung seinerzeit durchaus richtig erkannt und daher das gesamte siebte Kapitel der Verfassung den Räten gewidmet. Die Artikel 100 bis 106 der Verfassung erklären die Notwendigkeit der Räte in den Städten, Provinzen und Kommunen zwecks effektiver Durchsetzung der wirtschaftlichen, kulturellen und der die öffentliche Hygiene betreffenden Programme der Regierung unter Einbeziehung der jeweils regional vorhandenen Strukturen und bestimmen darüber hinaus ihre Aktivitätsfelder. Ihr starkes Gewicht wird insbesondere im Artikel 103 deutlich, wo selbst die von der Regierung einberufenen Provinzgouverneure und Statthalter die Beschlüsse der Räte in ihrer Arbeit berücksichtigen müssen.

Doch der erste Wahlgang gestaltete sich als schwierig, wie Udo Steinbach in seinem Iranbericht 1999 feststellt. Im Vorfeld der Wahlen wurden mehr als 50 Bewerber abgelehnt, darunter fast alle prominenten Reformer. Als jedoch das von Reformern beherrschte Innenministerium gegen die Entscheidung protestierte, entschied schließlich ein von Khatami und dem konservativen Parlamentssprecher eingesetzter Schlichtungsrat am 22.02.1999, dass alle Annullierungen von Kandidaten ungültig seien. Am Ende lag das Verhältnis von Reformern zu Konservativen bei etwa drei zu eins. In Teheran konnten erstere alle 15 Sitze gewinnen, darunter drei Frauen.

Die zweite Kommunalwahl am 28.02.2003 entpuppte sich dagegen als Debakel für das Reformlager. Zwar hatten sämtliche Prognosen eine niedrige Wahlbeteiligung vorausgesagt, dass sie aber so katastrophal ausfallen würde, konnte sich wohl kaum jemand vorstellen. Am schlimmsten war es in der Hauptstadt und in Großstädten. In Teheran lag die Wahlbeteiligung bei 14 Prozent. Die größten Verluste mussten die Reformer einstecken. Im Gegensatz zu den Wahlen vor vier Jahren, wo sie einen triumphalen Sieg errangen, konnten sie dieses Mal in den wichtigen Stadt- und Gemeinderäten keinen einzigen Sitz erobern. Nicht einmal Mostafa Tadjzadeh, der Spitzenkandidat der Reformer, schaffte den Einzug in den fünfzehnköpfigen Teheraner Stadtrat. Er kam auf Platz sechzehn. Die Gründe für die Niederlage der Reformer sind vielfältig. Hatten die Reformer vier Jahre zuvor ihren Sieg als einen wichtigen Schritt zur Demokratie gefeiert, so war die Bilanz, die nun die Gemeinden und Stadträte an vielen Orten vorwiesen, alles andere als ermunternd. Der Mangel an Erfahrung kommunaler Aktivitäten und der Umstand, dass nach wie vor Entscheidungen in der Hauptstadt gefällt werden, und schließlich die politischen Auseinandersetzungen zwischen Konservativen und Reformern behinderten eine konstruktive Arbeit. Der Teheraner Stadtrat musste sogar vorzeitig aufgelöst werden. Hinzu kam, dass der Revolutionsführer Khamenei kurz vor der Wahl andeutete, er habe gehört, dass den zuständigen Gremien bei der Feststellung der Eignung der Kandidaten Fehler unterlaufen seien. Sollten die falschen Kandidaten gewählt werden, sei ihre Wahl ungültig.

Ungeachtet der überraschenden Einmischung des Religionsführers im Zusammenhang mit dem Pressegesetz nahm sich das neue Parlament im Jahr 2000 vor, mit der Verabschiedung weiterer Gesetze für Liberalisierung zu sorgen. In diesem Zeichen stand zunächst die Revision der in den letzten Legislaturperioden verabschiedeten restriktiven Gesetze. Danach sollte das Mindestalter für Heirat bei Frauen von 9 auf 15 heraufgesetzt werden. Ebenen so das Verbot von Entsendung von Studentinnen nach Ausland und das Verbot von Satellitenanlagen sollten aufgehoben werden.
 Weiterhin wurde im neuen Parlament zur Verbesserung der Lage der Frauen am 3. Mai 2000 ein Gesetz verabschiedet, das berufstätigen verwitweten Frauen zusätzlich zu ihrer eigenen Rente auch eine Witwenrente zusprach.
 Mohammad Reza Khatami (Bruder des Präsidenten und Vorsitzender der Partizipationsfront) betonte in einem Interview die Notwendigkeit der Medien und Kommunikationsmittel für eine freie Gesellschaft und fügte hinzu, dass das Verbot von Satellitenschüsseln nicht der modernen Gesellschaft entspräche.
 Weiterhin wurde erstmals das automatische Recht von Angeklagten auf Anwesenheit ihrer Anwälte vor Gericht gesetzlich definiert. Diese Beschlüsse standen allerdings noch unter dem Vorbehalt einer Zustimmung des Wächterrats.
 Am 28.05.2001 legte das Parlament einen Gesetzesentwurf vor, der den Tatbestand des politischen Verbrechens klar definierte und so den oft haltlosen Vorwürfen der Justiz einen Riegel vorschieben sollte. Der Wächterrat wies die Gesetzesvorlage jedoch am 28.06.2001 zurück.

Mit der Zunahme der Printmedien nahm auch die Zahl der verhafteten Zeitungsredakteure zu. Dies veranlasste die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ dazu, am 14.02.2001 den Iran als das größte Journalistengefängnis der Welt zu bezeichnen.
 Die zwei Jahrzehnte lange Zensur in der iranischen Presselandschaft verursachte nicht nur die Gleichschaltung der Medienlandschaft, die Fortdauer der Zensur vergrößerte im Umkehrschluss umso mehr die Durst der Menschen nach freier Meinungsäußerung und kritischem Denken. Hierin sind auch die fast täglich gegründeten neuen Zeitungen und Magazine aller gesellschaftlichen und politischen Schattierungen begründet, von denen allein bis zum Jahr 2003 mehr als 90 verboten und deren Redakteure zum Teil zu drastischen Haftstrafen verurteilt wurden.

Zwar verbietet die Verfassung durch den Art. 38 buchstäblich jegliche Form von Folter gegenüber Gefangenen, um ihnen Geständnisse oder Informationen herauszupressen –solch unter Folter erpressten Geständnisse erklärt der selbe Artikel für gegenstandslos. Die geistliche Elite hat sich aber Jahre lang davor gedrückt, ein Gesetz zu erlassen, das in diesem Zusammenhang begangene Verstöße ahndet, wie dies der Art. 38 fordert. Am 19.12.2002 wurde endlich ein Gesetzentwurf zum Verbot der Folter vom Parlament gebilligt. Im Juni davor hatte allerdings der Wächterrat einen fast identischen Gesetzesentwurf durch sein Veto zu Fall gebracht.
 Erneut scheiterte das am 19.12.2002 vom Parlament verabschiedete Gesetz am Widerstand des Wächterrates, der das Gesetz am 06.01.2003 zurückwies. Wie die iranische Nachrichtenagentur berichtete, sei vor allem das Verbot von Isolationshaft im Wächterrat auf Ablehnung gestoßen.
 

In ihrer Dezemberausgabe veröffentlichte die Monatsschrift eghtesad-e Iran (Iranische Wirtschaft) die Ergebnisse einer Umfrage über die Auswanderung von iranischen Experten und Fachkräften. Danach wünschen sich Dreiviertel der Befragten im Alter von unter 35 Jahren (davon 45% Männer, 55% Frauen) ins Ausland zu gehen. Je besser die Ausbildung, kommentiert die Zeitschrift, desto dringlicher der Wunsch nach Auswanderung. Befragte mit Studienabschluss äußerten zu 100% die Absicht, sich nach Möglichkeit im Ausland niederzulassen. Fünfzig Prozent der Befragten begründeten ihren Auswanderungswunsch mit sozialen Argumenten. 46% meinten, die Möglichkeiten, eine angemessene Arbeit zu finden, seien in Iran zu gering. 36% führten wirtschaftliche und 27,5% politische Gründe an. Bei der Frage nach ihren Forderungen, meinten die Befragten, sie verlangten von den Verantwortlichen des Staates Ehrlichkeit in Wort und Tat, eine Besserung der ökonomischen Verhältnisse, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Freiheit der Meinungsäußerung und soziale Sicherheit. Die Zeitschrift schreibt in ihrem Kommentar, unter den jungen Männern und Frauen mit Studienabschluss seien zurzeit 20% - 30% arbeitslos, was zur Unzufriedenheit und schweren psychischen Belastungen geführt habe.

Laut offiziellen Statistiken verlassen jährlich bis zu 180.000 Akademiker das Land. Damit steht Iran unter 91 Ländern, die als Entwicklungsländer bezeichnet werden, an erster Stelle. Shahram Yazdani, Professor an der Beheshti-Universität in Teheran, berichtete bei einem Vortrag vor dem Führungsstab der Planorganisation, dass zurzeit mehr als 150.000 iranische Chirurgen und Ingenieure in den USA leben. Der Grund für die Flucht der „Köpfe“ bestehe in der allgemeinen Unzufriedenheit junger Akademiker, in dem Mangel an Zukunftsperspektive und nicht zuletzt in der hohen Arbeitslosigkeit. Nach offiziellen Angaben seien zum Beispiel 13 Prozent der Ärzte arbeitslos. In Wirklichkeit sei die Zahl wesentlich höher. Sie liege etwa bei 20 Prozent.

Die Auswanderung von akademischen Fachkräften erweist sich inzwischen als eine chronische Erkrankung, unter der die Islamische Republik seit ihrem Bestehen leidet. Obgleich das System die irreparablen sozioökonomischen Schäden herunterzuspielen und die Auswanderung als lediglich ein Phänomen der Menschheitsgeschichte zu erklären versucht, lässt sich nicht von der Hand weisen, dass es hier an einem klaren Konzept zur Bekämpfung der Problematik mangelt.

Auf dem Gebiet der Minderheitenrechte wurden 2004 Fortschritte gemacht. Der Schlichtungsrat hat sich für gleiches Blutgeld für Muslime und Angehörige religiöser Minderheiten ausgesprochen. Das praktizierte islamische Strafrecht, die sharia, die mit der Gründung der Islamischen Republik das säkular orientierte iranische Strafrecht ablöste, sieht in einem Mordfall vor, dass der Täter einen gewissen Betrag an die Familie des Opfers zu zahlen hat. Das im Januar 2003 verabschiedete Gesetz sah nun vor, die Höhe der zu entrichtenden Summe für alle Angehörigen der verschiedenen Religionsgemeinschaften gleichzustellen. Das Gesetz wurde jedoch im April desselben Jahres vom Wächterrat abgelehnt.

VII. Die außenpolitische Entwicklung

In der Außenpolitik war Khatami von Beginn an stets bemüht, sich von der bisherigen Politik seiner Vorgänger abzuwenden, obwohl sein außenpolitischer Kurs dadurch erschwert wurde, dass der religiöse Führer einen seiner erzkonservativen Vertrauten, Ali Akbar Velayati, der im Kabinett des Vorgängerpräsidenten Rafsandjani jahrelang als Außenminister gedient hatte, zum Khatamis außenpolitischen Berater ernannt hatte. Mit der Schaffung dieses neuen Berateramtes machte der religiöse Führer noch einmal deutlich, dass er sein absolutes Vetorecht auch auf die Außenpolitik ausdehnen wollte und die von Khatami angekündigte Öffnung nach Westen allenfalls nach seinen Spielregeln zu erfolgen habe. Trotzdem gelang es Khatami, die ersten außenpolitischen Erfolge mit der Abhaltung der 8. Generalversammlung der Islamischen Konferenz im Dezember 1997, in der er auf seine Entspannungspolitik gegenüber den arabischen Nachbarn hin arbeitete, und einer UNO-Menschenrechtskonferenz im Februar 1998 für sich zu verbuchen.

Für seine bereits im Dezember 1997 angekündigte historische Botschaft an das amerikanische Volk wählte Khatami die Form eines 45-minutigen Interviews durch die Starreporterin des CNN, Christiane Amanpour. Darin bekräftigte er seinen Respekt vor der amerikanischen Zivilisation, die sich auf die religiösen und freiheitlichen Prinzipien der Puritaner gründe, erklärte aber auch die Außenpolitik der USA der letzten 50 Jahre für unvereinbar mit diesen Prinzipien. Namentlich die Politik der rückhaltlosen Unterstützung für die Aggressionen eines rassistischen und terroristischen Regimes – gemeint war Israel – würde weder den Interessen der USA dienen noch denen des jüdischen Volkes.
 Khatami sprach darüber hinaus in zahlreichen Interviews und Veranstaltungen im In- und Ausland vom Dialog zwischen den Kulturen als notwendige Voraussetzung für gegenseitige Toleranz, Volkerverständigung und deren friedliche Koexistenz. Auf diese Initiative hin proklamierte am 4. November 1998 die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Jahr 2001 zum Internationalen Jahr des „Dialogs zwischen den Kulturen“. Der entsprechende Resolutionsantrag war von Khatami eingebracht und am Ende von 57 Staaten mitgetragen worden. Er wurde ohne Abstimmung im Konsens angenommen und war gerichtet an die Regierungen, das System der Vereinten Nationen sowie an zuständige internationale Organisationen und Nichtregierungs-Organisationen. Insbesondere die UNESCO wurde darin genannt. Sie sollten durch geeignete Veranstaltungen das Konzept des Dialogs zwischen den Kulturen befördern.
 Ein weiterer Schritt, der das Land außenpolitisch aus der Isolation herausführen könnte, war ein Interview am 22.09.1998 in New York, in dem Khatami die Rushdie-Affäre für ein abgeschlossenes Kapitel erklärte. Daraufhin kündigte der Außenminister Kamal Kharrazi am 24.09.1998 bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Außenminister Cook an, dass die neue iranische Regierung nichts unternehmen werde, was das Leben von Rushdie oder anderer mit seinem Buch „Die Satanischen Verse“ verbundenen Personen (z. B. Verleger oder Übersetzer) bedrohe. Es werde auch niemandem dazu ermutigt, einen Anschlag an Rushdi zu verüben oder ihm dabei Hilfe zu leisten.

Vom 9. bis 11. Dezember 1997 fand in Teheran der 8. Gipfel der Organisation der Islamischen Konferenz (OIK, auch ICO genannt)
 statt, auf dem führende Vertreter der 55 Mitgliedsstaaten anwesend waren. Zur Teilnahme an der Tagung reisten 25 Staats- und Regierungschefs nach Teheran. Die Anwesenheit des saudi-arabischen Kronprinzen in Teheran wurde als Zeichen der Wiederannäherung des Königreichs an den Iran nach Jahren der Distanz gewertet. Khatami, der den Vorsitz der OIK übernahm, legte in seiner Eröffnungsrede ein Bekenntnis zu den Grundrechten ab und ließ in Anlehnung an seine Entspannungspolitik sowohl innerhalb als auch außerhalb der Region die Bereitsaft seiner Regierung zu einem Dialog mit dem Westen erkennen. Die Moslems der Welt sollten sich mit der westlichen Zivilisation beschäftigen und das Gespräch mit den dortigen Regierungen suchen. „Wir kommen nicht umhin, positive Elemente der westlichen Staatsbürgerlichen Gesellschaft vorsichtig zu assimilieren“, sagte der Präsident in Anspielung u. a. auf die Notwendigkeit der Zivilgesellschaften auch innerhalb der islamischen Staaten, flocht jedoch diese anschließend im Kontext der islamischen Vorstellung ein, indem er sagte: „Die Regierung dient den Bürgern und ist nicht ihr Herrscher […] Unsere Gesellschaft gibt nicht nur Moslems anerkannte Rechte als Bürger, vielmehr haben alle Bürger ihre Rechte im Rahmen der Gesetze“. Im Gegensatz hierzu flocht Revolutionsführer Khamenei, der sich ebenfalls an die Konferenzteilnehmer wandte, in seine Ansprache zahlreiche antiwestliche Äußerungen ein. Er verurteilte den Westen wegen seines Exports einer Kultur, die den islamischen Werten entgegenstehe, sowie wegen seines Engagements für eine Friedensregelung im Nahen Osten, bei der die Interessen der Palästinenser unzureichend berücksichtigt würden.

Zugleich bemühte sich die Regierung um eine Annäherung an die prowestlichen arabischen Staaten, und dies angesichts einer US-Politik, die einseitig auf die Türkei und Israel setzt, mit einigem Erfolg. Sogar in Richtung Golfmonarchien sendete Teheran Signale der Verständigungsbereitschaft. Der Iran, so der neue Außenminister Kharrazi, sei „bereit, einen ernsthaften Dialog mit seinen arabischen Nachbarn zu beginnen, um eine Zone ohne Massenvernichtungswaffen zu schaffen und Frieden und Stabilität zu garantieren.“ Frei übersetzt: Wenn die Golfmonarchien sich von ihren westlichen Schutzherren lösen, wird der Iran den militärischen Druck im Persischen Golf mindern und von der Unterstützung schiitischer Minderheiten Abstand nehmen.
 Angesichts des Ausbleibens einer Lösung im Disput zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran um drei Inseln am Ausgang des persischen Golfs sorgte die Botschaft allerdings für Irritationen.

Der neue außenpolitische Kurs Khatamis gestaltet sich in der Tat als sehr schwierig. Die traditionelle Machtelite umzäunt unverblümt zwei Bereiche der Außenpolitik als eigene Einflusssphäre: die Wiederaufnahme der Beziehungen zu den USA und der Israel-Palästina-Konflikt. Nicht selten wurde Khatami vor allem wegen seines Annäherungsversuchs an die USA vom religiösen Führer zurechtgewiesen und musste seine Aussagen relativieren. Dennoch scheinen seine Bemühungen in diesem Zusammenhang eine Reaktion auf die Stimmung des Volkes und die wirtschaftliche Situation des Landes zu sein. Ende 2002 wurde im Auftrag der Regierung und des Parlaments eine Umfrage durchgeführt, die Aufklärung darüber geben sollte, was das Volk von einer Wiederaufnahme der Beziehungen zu den USA halte. Alle drei beauftragten Institute, die die Umfrage in verschiedenen Bezirken Teherans durchführten, gelangten zu einem übereinstimmten Ergebnis. Demnach hatten rund 75% der Befragten dafür gestimmt, dass der Iran und die USA in Verhandlungen treten und ihre seit der Geiselaffäre von 1979 abgebrochenen diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen sollten.
 

Die Entspannungspolitik gegenüber den Golfstaaten erscheint angesichts der militärischen und atomaren Aufrüstung in einer Kooperation mit Russland, die sich seit Anfang der 90er Jahre in Form einer Allianz festigte, für unglaubwürdig und doppelbödig. Einerseits fühlt sich die iranische Führung, Khatamis Regierung inklusive, gemäß Art. 3, Abs. 16 und Art. 154 GG allen Freiheitsbewegungen der Völker in der ganzen Welt, insbesondere die der moslemischen, verpflichtet, sie zu unterstützen. Eine entsprechende Politik lässt sich hinsichtlich der Unterstützung des palästinensischen Volkes durch die libanesische hezbollah-Miliz seit der Gründung der Islamischen Republik kontinuierlich beobachten. Im Zusammenhang mit der Unterdrückung der tschetschenischen Moslems durch Russland steht freilich das Primat der Staatsräson vor verfassungsmäßigen Maximen. Andreas Rick stellt in seinem Iranbericht 2000 fest, dass die Islamische Republik als turnusmäßiger Vorsitzender der OIK (seit Ende 1997 bis zum OIK-Gipfel in Ghatar vom 12.-14.11.2000) und Gastgeber der 6. ECO
-Gipfelkonferenz (10.-12.6.2000) dafür sorgte, dass Tschetschenien von diesen Organisationen nicht auf die Tagesordnung gesetzt wurde, und erkannte es als Teil von Russland an. Im Gegenzug hielt sich Russland nicht an ein im Juni 1995 zwischen Ministerpräsident Tschernomyrdin und dem US-Vizepräsidenten Gore geschlossenes Geheimabkommen, wonach es – nach Erfüllung bestehender Verträge – Ende 1999 alle Lieferungen konventioneller Waffen an Iran einstellen wollte.

Die divergierenden Auffassungen zwischen dem Westen und der Islamischen Republik hinsichtlich des Antibesatzungskampfes des palästinensischen Volkes werden weiterhin gewiss den „Dialog der Kulturen“ überschatten. Während der Westen, sei es pro- oder contra-palästinensisch nahezu mehrheitlich die Methoden der libanesischen hezbollah vor allem wegen zahlreicher Geiselnahmen und die der hamas und des islamischen djihads Palästina wegen der Selbstmord-Aktionen verurteilt, bezeichnet die theokratische Elite mitsamt Präsident Khatami solche Methoden als legitime Mittel zur Befreiung Palästinas. In einem Interview mit der Zeitung Ettelaat international antwortete Khatami auf die Frage, warum der Iran Gruppierungen wie hezbollah, islamischer djihad und hamas unterstütze und sie finanziell versorge: „Wir erkennen diese Organisationen nicht als terroristische Gruppierungen an. Der Kampf gegen die Besatzung ist ein unentbehrliches Recht“.
 Beim letzten Treffen des Präsidenten Khatami und des Chefs der hezbollah, Scheich Hassan Nasrallah, am 15.05.2003 im Libanon bedankte sich der Scheich beim Präsidenten persönlich für die iranischen Zuwendungen.

Um sich ein Bild von Khatamis grundsätzlichen außenpolitischen Vorstellungen und Zielen machen zu können, bedarf es an dieser Stelle einer kurzen Vorstellung seiner politik- und kulturphilosophischen Grundannahmen, die er vor allem in seinem Buch bim-e moudj (Angst vor der Welle) dargestellt hat. Darin entwickelt er eine Geschichtsphilosophie, wonach Zivilisationen drei sukzessive Stadien durchlaufen würden, die er als Geburts-, Entfaltungs- und Untergangsstadien bezeichnet. Zahlreiche Zivilisationen wie die sumerische, chaldäische, assyrische, chinesische, indische, persische, griechische, römische und schließlich die islamische Zivilisation bis zum heutigen Tag würden diese Entwicklung belegen. Dennoch lasse sich nicht bestreiten, dass momentan die dominierende Zivilisation die westliche sei, worunter die anderen Kulturen und Zivilisationen der heutigen Welt subsumiert werden können.
 Diese dominierende Zivilisation befinde sich trotz ihres mehr als vierhundertjährigen Bestehen und zahlreicher Errungenschaften auf wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Ebenen in einer ernsthaften Krise. Er diagnostiziert zwar nicht den baldigen Untergang der westlichen Zivilisation, bescheinigt ihr jedoch einen schweren kranken Zustand und ein hohes Alter.
 Der niedergehenden Zivilisation des Westens stellt Khatami eine aufstrebende islamische Zivilisation entgegen, die sich zwar ebenfalls in einer Krise befinde, die aber keine Krise des Untergangs sei, sondern die Geburtskrise einer neuen Zivilisation. Um einer Widersprüchlichkeit in seiner Theorie zuvorzukommen, geht er selbstverständlich auf den Aufstieg und Untergang des islamischen Reichs (zwischen dem 8 und 15 Jh.) ein, stellt jedoch klar, dass dieser Untergang nicht der des Islam, als vielmehr der der damaligen Auffassung vom Islam bedeutet, die für das damalige Verständnis von Zivilisation allgemeingültig war.
 Für das heutige Verständnis unterscheidet Khatami zwischen einer anachronistischen dogmatischen Auffassung des Islam und einem wahren Islam, der einen geistigen Kampf mit der westlichen Kultur aufnehmen müsse, um neue Erfahrungen zu sammeln und die Weltführung zu übernehmen. Durch die liberale Demokratie des Westens und die große Anziehungskraft, die sie auf Menschen ausübe, sei der Islam vor eine große Herausforderung gestellt. Denn im Gegensatz zu ihr fordere der Islam die Menschen dazu auf, ihre neue Gesellschaftsordnung nicht auf der Grundlage der Liberalität, sondern auf derjenigen der Tugend und Frömmigkeit (taghwa) zu errichten. Khatami betrachtet die Revolution im Iran als eine Renaissance der islamischen Zivilisation und als eine Epochenwende in der islamischen, ja sogar in der ganzen Welt. Sie bedeutet für ihn ein religiöses Erwachen und gleichzeitig eine Alternative zum Säkularismus. Sie verkörpert seiner Meinung nach den wahren, in der Geschichte stets in die Opposition gedrängten Islam. Nun sei es erforderlich, dass der wahre Islam die Menschen führe und sich der sozialen Verhältnisse annehme.

VIII. Die konzeptionellen Hindernisse in der Reformpolitik der Regierung Khatami
In allen Nationalstaaten der Welt bilden die Überwindung der Willkür und die Etablierung der Rechtsstaatlichkeit die fundamentalen Grundlagen für die wirtschaftliche und soziale Fortentwicklung des Landes. Dadurch können nicht nur die demokratischen Grundrechte der Bürger – vorausgesetzt, sie sind in der Verfassung des Landes verankert – mit allen ihren Elementen realisiert werden. Es lassen sich darüber hinaus die ökonomischen und kulturellen Projekte erfolgreich umsetzen. Da auch der Iran von dieser Regelung nicht ausgenommen ist, scheinen die Bemühungen Khatamis in diesem Zusammenhang folgerichtig. Für die Etablierung der demokratischen Strukturen in einer freien Gesellschaft, die in der Khatamis Terminologie als tosee siyasi (politische Entwicklung) bezeichnet wird, weiß auch Khatami wie das iranische Volk, das seit inzwischen mehr als einem Jahrhundert gegen die Diktatur kämpft, dass ohne „politische Entwicklung“ keine Entwicklung auf anderen Ebenen des sozialen Lebens herbeigeführt werden kann. Im Übrigen wissen auch beide den Stellenwert dieser teuer erkauften Errungenschaft zu schätzen. Mit seiner Überzeugung, dass die o. g. Rechte in der iranischen Verfassung zwar verankert, jedoch bislang nicht umgesetzt worden sind, orientierte Khatami seine Reformpolitik von Anbeginn an primär in Richtung Einhaltung der Verfassung. Seine Anstrengungen auf diesem Wege sind bislang – wie bisher hoffentlich verständlich dargestellt wurde – mehr oder minder in die Sackgasse geraten. Neben den herrschenden Parallelitäten von Institutionen des Staatsapparates in der Verfassung, die oft in Einschränkungen der Befugnisse des Präsidenten enden und dem harten Widerstand des traditionellen Establishments, lässt sich auch sein Verständnis von Freiheit und Demokratie, das beim näheren Ansehen ein etwas differenziertes Bild als das westliche Demokratieverständnis liefert, freilich als dritten Grund für das Scheitern seiner Reformpolitik feststellen. Sein Verständnis von individuellen Freiheiten und Notwendigkeit der Zivilgesellschaften als Zentralaspekte im Kampf für die Erlangung der tosee siyasi (politischen Entwicklung) gelten daher an dieser Stelle näher zu charakterisieren.
1. Zum Begriff „Religiöse Demokratie“

Der Begriff „Religiöse Demokratie“ prägte sich hauptsächlich nach der Wahl Khatami zum Staatspräsidenten im „religiös-intellektuellen“ Kreis der Front des „zweiten Khordad“. Er steht für eine Gratwanderung vom westlichen Freiheitsverständnis hin zum islamisch geprägten Freiheits- und Demokratievorstellungen. Der in Paris ansässige iranische Rechtsanwalt und Menschenrechtler Abdolkarim Lahidji stellt die Wurzel des Begriffes in der Verfassung der Islamischen Republik fest. Art. 3, Abs. 6, 7 und 8 GG fordert die Vernichtung jeglicher Form von Despotie, Willkür, Monopolismus, Gewährleistung von politischen und gesellschaftlichen Freiheiten im Rahmen des Gesetzes und Partizipation aller gesellschaftlichen Schichten bei der Gestaltung ihrer politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen und kulturellen Zukunft. Analog zum o. g. Artikel wird dann im Art. 9 GG unterstrichen: In der Islamischen Republik Iran sind Freiheit, Souveränität, Einheit und territoriale Integrität des Landes voneinander unzertrennbar […] Und niemand darf mit dem Vorwand, die Souveränität und territoriale Integrität des Landes schützen zu wollen, religiöse Freiheiten (azadihaye mashrue) einschränken, selbst wenn er versucht, hierfür gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Man sieht also, dass die im Atr. 3 GG angesprochenen Freiheiten später im Art. 9 GG durch das Attribut religiös eingeschränkt werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Islamische Republik „antireligiöse Freiheiten“ (azadihaye namashrue) nicht zulässt. Dieser Grundsatz wird auch in zahlreichen Artikeln des Grundgesetzes bekräftigt. Hieraus folgt, dass Demokratie oder Volksherrschaft – angenommen, beide Begriffe stehen synonym füreinander – im Rahmen der Religion analysiert wird. Das Problem liegt also bei den Grenzen dieses Rahmens.

Die Ursachen der „antireligiösen Freiheiten“ sieht Khatami tatsächlich in dem Demokratieverständnis des modernen Westens, dessen Krise er auch in diesem begründet sieht. Nicht nur in seinen Büchern, sondern auch in zahlreichen Interviews und öffentlichen Reden prangert er die westliche Zivilisation deshalb an, weil sie sich auf die Befriedigung der Gelüste der Menschen, auf die Missachtung der Tugend und auf die Negation der Spiritualität konzentriere, den Menschen und dessen irdisches Leben zum Zentrum ihrer Wertigkeiten erkläre
, der Vernunft und Religiosität mit Skepsis begegne und sich von den oberflächlichsten Beweggründen des Menschen, d. h. von seinen Sinnen und seinen sinnlichen Wünschen, leiten lasse.
 Den Glauben an die absolute Wahrheit verloren zu haben, die Erlösung darin zu suchen, den unersättlichen Gelüsten der Menschen freien Lauf zu lassen, Vernunft und Liebe auf dem Altar der Sinnlichkeit zu opfern und die Wissenschaft in den Dienst der Macht zu stellen, zählt Khatami ebenfalls zu den immanenten Schwächen der westlichen Zivilisation.
 Khomeini zitierend, bezeichnet er die Freiheit, sich dem Verbotenen, der Prostitution, Homosexualität u. ä. hinzugeben, als weitere Unzulänglichkeiten.
 Aus dieser Betrachtung der modernen westlichen Zivilisation zieht Khatami den Schluss, dass der westliche Mensch kein vollkommener sei. Die von dieser Zivilisation erbrachten weitgehenden und erstaunlichen Fortschritte hätten einerseits den Stolz und andererseits die Unwissenheit des neuen westlichen Menschen gesteigert.

Die Unzulänglichkeiten der modernen westlichen Welt drücken sich nach Khatami auch in der ihr eigentümlichen liberalen Demokratie aus. Der Liberalismus habe trotz seiner positiven Aspekte der Menschheit inner- und außerhalb der Grenzen seines Wirkungskreises viel Schaden zugefügt. Er beruhe auf dem Kapitalismus, den Khatami ebenfalls verurteilt. Die Habgier und die von den liberalen Machthabern der westlichen Welt ausgegangenen Repressionen gegen andere Völker seien die Ursache für den schmerzvollen Schrei der beraubten und erniedrigten Menschen und für die teils versteckten und teils offenen Wunden, die diese davon trügen.
 Der Freiheitsdrang des Westens habe den nichtwestlichen Menschen nicht die Freiheit, sondern den Kolonialismus beschert. Der westliche Begriff von Freiheit sei eindimensional, d. h. irdisch. Er basiere auf dem fehlenden Glauben an das Überirdische und das Verborgene. Er meine nur eine nach außen gerichtete Freiheit und missachte die innere Freiheit, die eine Freiheit von materiellen Kräften und Gelüsten bedeute. Er betrachte die Zügellosigkeit der Menschen als Erlösung. Freiheit im westlichen Sinne bedeute, dass jeder sich nach seinem Wunsch verhalte. Nur die Freiheit der Anderen bilde die Grenzen dieser Freiheit. Sie stütze sich nur auf einen Vertrag zwischen den Menschen und lasse dabei die göttliche Ordnung außer Acht. Dahingegen stelle die Freiheit, die der Islam meine, eine nach innen orientierte und auf Erlösung (falah) ausgerichtete Freiheit dar.
 Die ontologischen Grundlagen der religiösen Erlösung bildeten die Basis für die Überzeugung, dass das Dasein mehr als Materie und das Materielle sei und dass auch der Mensch aus einem materiellen und einem übermateriellen Stoff geschaffen sei.
 Erlösung, Spiritualität und Frömmigkeit bedeuten in Khatamis Begriff der Freiheit deren Einschränkung durch die Religion. Findet die Freiheit des Individuums im westlichen Sinne des Wortes ihre Grenze an der Freiheit der anderen, so kommt hier eine weitere Grenze hinzu, die durch religiöse Bestimmungen festgesetzt wird. Die religiöse Staatsordnung behält so das Recht, die demokratischen Freiheiten der Bürger einzuschränken.
 Khatami stellt klar: „Haben wir eine auf der Religion beruhende Staatsordnung aufgebaut, so ist es doch natürlich, dass vieles, was zum Beispiel ein Mensch, namentlich die Jugend im Westen tun darf, für die Bürger des islamischen Staates verboten ist. Diese Einschränkungen erfordern unsere Werte, für die wir die Revolution gemacht haben.“

Khatami setzt für seine Freiheitsanalyse die Grundannahme voraus, dass der religiöse Glaube den Menschen angeboren ist
, was auch logisch erfolgen muss, ansonsten würde man die These sehr schnell widerlegen können. Doch diese Grundannahme ist schlichtweg falsch. Die Religiosität eines Menschen stellt sich nicht gleich nach der Geburt, als vielmehr später bedingt durch seine Sozialisation ein. Sehr wohl aber das Gefühl, frei zu sein, lässt sich als angeborenes Bedürfnis feststellen, worauf auch Khatami eingeht.
 Gerade aus dieser Erkenntnis heraus setzte in Europa des ausgehenden Mittelalters ab dem 14 Jahrhundert die humanistische Bewegung ein, die in die Aufklärung mündete. Die Aufklärung war ein Meilenstein auf dem Weg zur Errichtung eines auf Laizismus beruhendem Staates, dessen Verwirklichung in der französischen Revolution erfolgte.

Immanuel Kant, einer der bedeutendsten Philosophen des 18 Jahrhunderts, definiert die Aufklärung wie folgt: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! Ist also der Wahlspruch der Aufklärung.

Anders als Khatami haben die Humanisten den Mensch in den Mittelpunkt des irdischen Lebens gestellt, worum sich alles andere des diesseitigen Lebens kreist. Sie haben also begriffen, dass alles, was Werte schafft – und damit ist auch die Religion mit eingeschlossen – in den Dienst und in das Wohlergehen des Menschen gestellt werden muss und nicht umgekehrt seine Freiheit einschränken darf. Damit haben die Humanisten erreicht, dass die Menschen sich von starr ausgerichteten kirchlichen Strukturen befreien und der nur der oligarchischen Schicht zugute kommenden Auffassung von Religion eine Absage erteilen konnten. Wenn Khatami versucht, die Freiheit des Individuums im Namen der religiösen Ordnung einzuschränken, so schickt er sich an, jene emanzipatorische Bewegung der Aufklärung in Europa entgegenzuwirken, von der er selbst das republikanischen Element seines Regierungssystems zu verdanken hat.
2. Zur khatamschen Zivilgesellschaft

Mit seiner Ankündigung, die Zivilgesellschaft zu stärken, verlieh Mohammad Khatami in seinem Wahlkampf von 1997 der Debatte über die Rolle der Zivilgesellschaft in der politischen Landschaft des Gottesstaats neue Impulse. Der Begriff selbst erfuhr seit seiner Prägung durch den italienischen Theoretiker und Kommunisten Antonio Gramsci mannigfaltige Wandlungen. Ursprünglich sah Gramsci darin die Gesamtheit aller nichtstaatlichen Organisationen, die auf den Alltagsverstand und die öffentliche Meinung Einfluss haben und als Gegenkraft gegen den politischen Staat antreten. Der Ausgangspunkt seiner Begriffsbestimmung war die Frage, warum die Revolution im relativ rückständigen Russland siegte, im wirtschaftlich und kulturell höher entwickelten Westen aber scheiterte. Gramscis Antwort: „Die zivile Gesellschaft war in Russland unterentwickelt und gefroren, der dort allmächtige Staat konnte durch einen Staatsstreich hinweggefegt werden. Im Westen dagegen sah man im Erzittern des Staates sofort eine robuste Struktur der Zivilgesellschaft. Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter dem eine robuste Kette von Festungen und Kasematten lag […]“
. Gramsci stellte außerdem fest, dass in einer bürgerlichen Demokratie die Zivilgesellschaft zwischen der ökonomischen Basis und dem Staat mit seiner Gesetzgebung und seinem Zwangsapparat steht. Er gewann aber auch die wichtige Erkenntnis, dass sich der bürgerlich kapitalistische Staat mit der kulturellen Hegemonie aufrechterhält. Mit der kulturellen Hegemonie – den Begriff hat Gramsci im Sinne Lenins in die marxistische Theorie eingeführt – entwickelte er eine genaue Erklärung, warum die im orthodoxen Marxismus „unausweichliche“ Revolution des Proletariats weder in Italien noch in Deutschland stattfand. Es schien eher, dass der Kapitalismus noch gestärkt worden wäre. Der Kapitalismus, so Gramsci, erhalte die Macht nicht nur durch Gewalt und politische und ökonomische Zwänge, sondern auch ideologisch, durch eine hegemoniale Kultur, in welcher die Werte der Bourgeoisie die allgemeingültige Ideologie aller würden.

Der zivilgesellschaftlichen Kontroverse geht allerdings die Bildung der Nationalstaaten voraus. Seitdem wurden den Zivilgesellschaften zum Teil unterschiedliche Wesensmerkmale zugeschrieben, von denen sich insbesondere die in den bürgerlichen Demokratien ungeschriebenen, jedoch in der Praxis üblichen Bedingungen durchsetzten. Demnach assoziiert man mit der Zivilgesellschaft jene Vielfalt gesellschaftlicher Gruppen, Initiativen und Bewegungen, die weitgehend unabhängig von staatlichen, parteipolitischen oder privat-wirtschaftlichen Institutionen wirken. Dank ihrer demokratischen Organisationsstruktur sind die Entwicklung und die Förderung von Individualität von großer Bedeutung.

Die eingangs erwähnten neuen Impulse in der iranischen Kontroverse über die Zivilgesellschaft sind bezeichnend für zwei politisch-geistige Strömungen, die sich in der säkularistischen und islamistischen Auffassung von einer Zivilgesellschaft artikulieren. Bezeichnend ist aber auch, dass selbst das islamistische Lager sich in Befürworter und Gegner der Zivilgesellschaft aufspaltet. Während die Befürworter die Förderung der Zivilgesellschaft – mit mehr oder weniger betonter religiöser Färbung – in ihr Programm aufnehmen und dabei den Begriff mit dem Zusatz „islamisch“ oder „religiös“ versehen, erstreckt sich die Position der Gegner von einer totaler Ablehnung bis zu der vorsichtigen Überlegung, ob die Zivilgesellschaft mit der Herrschaft der Rechtsgelehrten (velayat-e faghih) in Einklang gebracht bzw. dieser dienstbar gemacht werden könnte. Während die Befürworter ihre Position mit Argumenten zu untermauern versuchen, befinden sich unter den Gegnern solche Teilnehmer, die ihre Kontrahenten als Agenten der CIA diffamieren, welche, gemäß einer angeblichen Nixon-Doktrin, den Umsturz des islamischen Staates mit Hilfe kultureller Waffen, in diesem Fall wohl mit der Debatte über die Zivilgesellschaft, planten.

Mit dem Wissen, dass divergierende Vorstellungen von Zivilgesellschaften quer durch die politischen Lager aller Schattierungen existieren, versucht Khatami das Gemeinsame an ihnen festzustellen. Dies bestehe in der Beteiligung des Volkes an Entscheidungen, die verschiedene Bereiche des sozialen Lebens beträfen, in der Einschränkung der staatlichen Macht, in der Verantwortlichkeit des Staates gegenüber dem Volk sowie in der Existenz von Institutionen, die zwischen Volk und Staat vermittelten. Diese Institutionen bestehen seiner Ansicht nach aus Parteien, Gewerkschaften und Organisationen, sie verträten die Forderungen verschiedener Teile der Gesellschaft, forderten den Staat heraus und führten Aufsicht über ihn.
 Als weitere konstituierende Elemente der Zivilgesellschaft nennt er die Presse, die Geistlichkeit, die lokalen Verwaltungsräte, die Medien und Universitäten. Voraussetzung für eine Zivilgesellschaft sei die Anerkennung der Rechte des Volkes und die Akzeptanz des Gesetzes, das die Basis der Staatsordnung darstelle. Die Förderungen und Entwicklungen der Institutionen der Zivilgesellschaft seien die Grundbedingungen für die Partizipation des Volkes am sozialen Leben.
 Khatami erwartet von den Institutionen der Zivilgesellschaft, dass sie den Staat stärken und ihn führen. Er meint beispielsweise, Arbeiterorganisationen könnten die Belange der Arbeiter wissenschaftlich und realistisch formulieren und sie den staatlichen Zentren der Entscheidungsfindung übermitteln. Sie könnten den Arbeitern Gewissheit über ihre soziale Sicherheit in Gegenwart und Zukunft vermitteln und gleichzeitig dem Staat helfen, sich über das, was die Arbeiter und Arbeiterorganisationen dächten, zu informieren.

Ähnlich wie viele andere seiner Weggefährten, versucht Khatami auch den Begriff „Zivilgesellschaft“ zu islamisieren. Grundsätzlich stimme der Islam der Errichtung einer Zivilgesellschaft zu, aber die von ihm angestrebte Zivilgesellschaft unterscheide sich von der westlichen von Grund auf. Khatamis Wissen darum, dass es sich beim Begriff „Zivilgesellschaft“ um einen westlichen und durch Muslime entlehnten handelt, hindert ihn nicht daran, für die islamische Zivilgesellschaft eine bis in die Lebzeit Mohammads zurückgehende Tradition zu erfinden. Während die westliche Zivilgesellschaft in den griechischen Stadtstaaten und der politischen Ordnung Roms ihre Wurzeln habe, sei die islamische Zivilgesellschaft, historisch gesehen, in der Stadt des Propheten (madinat al-nabi) verankert. Khatami meint damit die Stadt Medina, in die Mohammad im Jahre 621 n. Chr. floh und in der er die ersten Steine zur Gründung des islamischen Imperiums legte. Die Medina des Propheten betrachtet Khatami pathetisch verklärend oder phantasierend als den spirituellen Ort von uns allen und als den Tag Gottes, der in allen Augenblicken und Momenten durch unser Leben fließt. Als Idee beginne diese Zivilgesellschaft mit dem Auszug aus dem Ort des Unglaubens und der Unterdrückung und bilde fortan die ideale Gesellschaft der Menschheit sowie die vom Islam versprochene gute Gesellschaft. Im Symbol der Stadt Medina verbinde sich das Dasein des Menschen als Sklave Gottes mit der Herrschaft des Menschen über sein eigenes Schicksal. Sie sei das gemeinsame Haus aller Muslime, in dem sie ihr Zuhause fänden und von wo aus sie mit anderen Völkern und Nationen in Ruhe und Frieden in Dialog treten könnten. Obwohl sich diese Gesellschaft um die Achse des islamischen Denkens und der islamischen Kultur drehe, herrsche in ihr keine Diktatur der Individuen bzw. Klassen und keine Diktatur der Mehrheit. Allerdings müsse die Zivilgesellschaft im Iran die Verfassung der Islamischen Republik akzeptieren, wenn sie sich hier etablieren wolle.

Aus einem Vergleich zwischen der islamischen und der westlichen Zivilgesellschaft zieht Khatami darüber hinaus den Schluss, dass die islamische die Freiheit der Menschen besser garantiere. Als Beleg dafür stellt er die Behauptung auf, dass die islamisch-religiösen Institutionen schon immer in der Geschichte den Tyrannen gegenüber Widerstand geleistet hätten. Der Kampf der schiitischen Geistlichkeit gegen die weltlichen Herrscher liefert ihm den Beweis für diese Behauptung. Er geht allerdings nicht auf die Frage ein, inwieweit es bei diesem Kampf um die Verteilung der Macht zwischen dem Herrscher und der Geistlichkeit ging. Gerade das Beispiel der Islamischen Revolution im Iran macht deutlich, weswegen dieser Kampf geführt wurde, der mit der Übernahme der Macht durch die Geistlichkeit endete.

Khatamis Äußerungen über die Zivilgesellschaft lassen die Annahme zu, dass bei ihm zwar der Sinn der Zivilgesellschaft richtig angekommen ist, die notwendigen Voraussetzungen ihrer Gründung und ihre Rolle ordnet er größten Teils jedoch falsch zu. Den Kontrahenten der Zivilgesellschaften hält er als Beispiel entgegen: „Die Institutionen der Zivilgesellschaft haben nicht nur dem System keine Schwierigkeit bereitet, sie haben sogar das Regime unterstützt und noch gefördert.“
 Wenn er damit jene Bündnisse oder islamischen Vereine meint, die durch Elemente des islamischen Regimes gegründet und seitdem das Interesse des Systems vertreten, dann ist der Zweck solcher Vereine allenfalls aus der Sicht der Machthaber erfüllt. Die Unabhängigkeit vom Staat, eine unabdingbare Voraussetzung für die Klassifizierung dieser Institutionen als Zivilgesellschaft, ist allerdings nicht gegeben.

Auch die Akzeptanz der Verfassung ist niemals eine Voraussetzung der Gründung der Zivilgesellschaft gewesen und wird es auch nie sein. Wenn er die Wurzeln der Zivilgesellschaft in seinem madinat al-nabi zu ergründen versucht und darüber hinaus von einer quasi Symbiose zwischen der Zivilgesellschaft und den Machthabern ausgeht, dann deutet dies nichts anderes an als dass hier versucht wird – wie dies von Gramsci kritisiert wird – mit Hilfe einer hegemonialen Kultur die Zivilgesellschaft und ihren Stellenwert unter die ideologische Auffassung der islamischen Staatsführung zu subsumieren.
In der von Khatami angesprochenen Epoche des islamischen Zeitalters kann man weder von einer Zivilisation noch von einem National- und Rechtsstaat sprechen, geschweige denn von einer Verfassung. Vielmehr ist die Zivilgesellschaft mit ihren Institutionen ein Produkt der Moderne, deren Gründung mit der Bildung der Nationalstaaten einhergeht. Zum anderen können Gründung, Schutz und Stärkung der Zivilgesellschaft nicht von oben erfolgen, wie dies Khatami fordert. Im Gegenteil, es ist die Zivilgesellschaft selbst, die die demokratischen Vorstellungen und Ideen von unten stärkt. Gerade bei seinen Bemühungen um die Durchsetzung seiner Reformansätze hätte er wissen müssen, dass das Parlament nur dann ein gerechtes Wort sprechen und dieses verteidigen kann, wenn eine starke Zivilgesellschaft für die Schaffung des dazu nötigen Klimas und dessen Schutz sorgt.
Zwischenergebnisse C
· Die Studentenrevolte vom Juli 1999 ist als Wendepunkt des Reformprozesses in die Geschichte eingegangen. Hier zeichneten sich die ersten Risse im Reformlager ab. Zum ersten Mal wurde auch innerhalb der Gruppe der Reformer die Frage nach der Reformierbarkeit dieses Systems und der Rolle Khatamis darin aufgeworfen.

· Die Kommunalwahlen bieten eine günstige Gelegenheit, an dem Entscheidungsprozess aktiv teilzunehmen. Sie tragen nicht nur zur Bildung des politischen Bewusstseins bei, sondern sie können als Maßstab für die Forcierung des Demokratisierungsprozesses und damit die Etablierung des Pluralismus genommen werden. Das demonstrative Fernbleiben der Wähler bei den zweiten Kommunalwahlen im Februar 2003 verdeutlichte nicht nur die Enttäuschung der Bevölkerung. Die niedrige Wahlbeteiligung datierte den Anfang vom Ende des Reformprozesses unter Mohammad Khatami.

· Khatamis Reformansätze mitsamt seinen bisherigen, ins Parlament eingebrachten, jedoch größten Teils vom Wächterrat blockierten Gesetzesinitiativen sind durchaus positiv zu bewerten. Wie aber bisher festgestellt wurde, sind die Durchsetzungsmöglichkeiten in der Tat sehr begrenzt.

· Khatamis Absicht, unter Einhaltung der Verfassung Reformen durchzusetzen, läuft ins Leere. Mit einer per se mangelhaften und in sich widersprüchlichen Verfassung lassen sich allenfalls marginale Reformen durchsetzen.

· Die Schikanen bei der Zusammensetzung des Reformkabinetts seitens der Konservativen, die demonstrativen Demütigungen der Minister, die Meuchelmorde, die Niederschlagung der Studentenproteste, die restriktive Haltung der konservativen Justiz gegenüber der Presse, die Blockadepolitik des Wächterrates im Hinblick auf mehr als 50 ins Parlament eingebrachte Reformgesetze, die direkte Einmischung des Führers in die parlamentarische Arbeit, die Verhaftung und vor Gerichtstellung der Abgeordneten wegen kritischen Äußerungen im Parlament unter Hinnahme eines eklatanten Verstoßes gegen die Verfassung, die den Abgeordneten Immunität zubilligt, und schließlich der Skandal um das vom Wächterrat verhängte Ausschlussverfahren gegen Parlamentsmitglieder zum 7. Parlamentswahlen, all dies lieferten Khatami keinen Anlass, entweder etwas dagegen zu unternehmen oder im Falle der Einsicht seiner Machtlosigkeit zurückzutreten.

· Mit seiner Gesetzesinitiative, verfassungswidrige Entscheidungen der Judikative aufzuheben, beging Khatami zwei schwerwiegende Fehler: Als Verfechter der Einhaltung der Verfassung lieferte er ausgerechnet den Konservativen den Vorwand, ihn als Kompetenzüberschreiter an den Pranger zu stellen, weil er den Artikel 57 GG und damit die Unabhängigkeit der Gewalten nicht beachte. Zum anderen diskreditierte er seine Glaubwürdigkeit und Entschlossenheit beim Volk, als er im Falle der Ablehnung seiner Gesetzesinitiative mit dem Rücktritt drohte, diesen dann aber nicht vollzog.

· Die Reformer, allen voran der Präsident selbst, plädieren für korrekte Anwendung der Verfassung, damit der Reformprozess vorankommt. Im Zusammenhang mit der o. g. Gesetzesinitiative stößt diese Strategie jedoch rasch an ihre Grenzen, da die Verfassung ausgerechnet in diesem Punkt Widersprüchlichkeiten aufweist. Art. 57 GG stellt zunächst alle drei Gewalten, Legislative, Exekutive und Judikative, unter Aufsicht des religiösen Führers, unterstreicht dann jedoch ihre Selbständigkeit. Wie kann aber die Selbständigkeit dieser Gewalten gewährleistet sein, wenn sie unter Aufsicht des höchsten Gremiums dieses Herrschaftssystems stehen, das obendrein den Chef der Judikative selbst ernennt und damit die Unparteilichkeit eines so wichtigen Organs in Frage stellt.

· Einerseits preist Khatami die Vollkommenheit der Verfassung der Islamischen Republik und ihren hohen Stellenwert als Errungenschaft der Islamischen Revolution und Erbe Imam Khomeinis an, andererseits beklagt er sich des Öfteren wegen der verfassungsmäßigen Einschränkungen der Macht des Präsidenten.

· Die jahrelange ablehnende Haltung der Konservativen im Bezug auf die Wiederaufnahme der Beziehungen zu den USA und ihr pro-palästinensisches Engagement im Israel-Palästina-Konflikt ist nicht im Interesse der Mehrheit des iranischen Volkes. Mit dieser Politik versucht die theokratische Führung zwei überlebenswichtige Ziele zu erreichen: zum einen von den innerwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen abzulenken und die USA für alle inneren Unzulänglichkeiten verantwortlich zu machen. Zum anderen helfen ihnen die wegen der pro-palästinensischer Haltung entgegengebrachten Sympathien in der arabisch-islamischen Welt, weiterhin die inneren despotischen Strukturen aufrechtzuerhalten.

· Die kulturphilosophische Sichtweise Khatamis bewundert zwar die westliche Zivilisation mit ihren „positiven“ Errungenschaften, bescheinigt jedoch der „wahren“ islamischen Zivilisation einen höheren Stellenwert als der westlichen. Dass die Völker der verschiedenen Zivilisationen und Kulturen jeweils ihre eigene Kultur als „bessere“ bezeichnen, ist nichts Ungewöhnliches. Problematisch wird diese Sichtweise nur, wenn man anhand seiner ideologischen Weltanschauung den Sieg der eigenen Kultur über die anderen prognostiziert.

· Khatamis Freiheitsvorstellung widerspricht der Aufklärung. Sie spricht dem Individuum jegliches Kreativitätsvermögen ab und stellt den Menschen vollends in den Dienst Gottes. Eine solche Auffassung von Religion entspricht dem typischen Herrschaftsbild aller religiösen Diktaturen, die das Schicksal des Individuums allein Gott zusprechen und alles, was dem Menschen widerfährt als Wille Gottes deklarieren.

· Eine solche Freiheitsvorstellung ebnet den religiösen Herrschern insofern den Weg, als sie mit der Verbreitung des Aberglaubens dem Individuum die freie Entfaltung und Progressivität verwehren. Eine stagnierende Gesellschaft bildet dann eine günstige Basis für die Herrschaft einer religiösen Diktatur, die ihre Legitimation – wie wir im Kapitel A gesehen haben – aus der ihm von Gott zugesprochenen Mittlerrolle zwischen dem selbigen und dem Menschen in Form von einer „obersten geistlichen Instanz“ (oder eines obersten religiösen Führers) schöpft.

· Khatami versucht vom Ausgangpunkt der Religion die Zivilgesellschaft zu definieren und sie damit zu islamisieren. Mithin begründet er die Legitimation der Zivilgesellschaft im Islam und plädiert für die Anpassung der Zivilgesellschaft an die islamischen Werte. Doch die Stellung der Zivilgesellschaft ist weder im Islam noch in der Tradition (sunna) begründet, da sie ein Produkt der Moderne ist, deren Entstehung mit der Entstehung der Nationalstaaten einhergeht. Demnach hat sich also die Religion der Zivilgesellschaft anzupassen. Zur dieser Einsicht sind auch mittlerweile säkularistisch orientierte Denker aus dem ehemals „religiös-intellektuellen“ Kreis wie z. B. Dr. Abdolkarim Sorush gekommen
, die die Anpassung des Islam an neue moderne Werte wie Liberalismus, Demokratie, freies Denken und Zivilgesellschaft fordern.

· Als bedenklich erscheint auch das Vorgehen der islamistischen Befürworter der Zivilgesellschaft, die glauben, die Zivilgesellschaft dadurch dem Islam anpassen zu können, dass sie ihr den Zusatz „religiös“ oder „islamisch“ anhängen. Wenn sie damit die Zivilgesellschaft ideologisch bestimmen, betreiben sie keine Anpassung, sondern eine substantielle Einschränkung. Hier zeichnet sich im Sinne der Kritik von Gramsci ferner eine hegemoniale Kultur aus, die auch in diesem Bereich an ideologischer Macht zu gewinnt versucht.
Schlussbetrachtung

Zusammenfassende Bemerkungen und Lösungsansätze
Aus den bisherigen Darstellungen wird man drei Barrieren bei der Durchsetzung der Reformen feststellen: die Verfassung der Islamischen Republik, die Hardliner und die ideologische Weltanschauung von Mohammad Khatami. Zur Realisierung seines Reformprogramms richtete Khatami sein Hauptaugenmerk auf die Einhaltung der Verfassung und die Standardisierung des Gesetzes. Beide Aspekte bargen aber auch Gefahren für sein Vorhaben. Nicht selten haben die Hardliner gerade anhand der verfassungsmäßigen Institutionen die Reformer angegriffen und die Reformgesetze blockiert. Dabei haben sie sich, wie wir bisher gesehen haben, der beiden unter ihrer Kontrolle stehenden Organe, des Wächterrates und der Justiz, bestens bedient. Der Wächterrat schöpft die Legitimation seiner Blockadehaltung hinsichtlich der Reformgesetze und der Loyalitätsprüfung der jeweiligen Wahlkandidaten aus der Verfassung, die wiederum die Interpretation der selbigen mit dem Art. 98 GG in die Kompetenzen des Wächterrates stellt. Wenn die Reformer Selbst bemängeln, dass diese Art der Interpretation mit dem Geiste der Verfassung und den „islamischen Normen“ nichts gemein habe, dann stellt sich die Frage: mit welchem Geist? 

Obwohl zahlreiche Artikel der Verfassung, insbesondere im Bereich eines gesetzgebenden Organs wie dem des Parlaments, die Vereinbarkeit der Beschlüsse mit den „islamischen Normen“ als unabdingbare Voraussetzung vorschreiben, wird man bei der Suche nach den festgelegten „islamischen Normen“ in der Verfassung oder zumindest nach einem Hinweis darauf, dass diese später von irgendeinem Organ geregelt werden sollen, nicht fündig. Dennoch ordnet die Verfassung der Islamischen Republik den Islam, anders als säkulare Verfassungen, die die Religion unter die Grundrechte subsumieren, den Grundlagen des Staates zu und deklariert damit den Islam in Art. 12 GG de facto als Staatsreligion. Mithin ist es völlig logisch, dass der Islam alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens gleichermaßen impliziert. Insofern ist die Festlegung der „islamischen Normen“ das höchste Gebot und zwar nicht nur im Interesse des moslemischen Volkes, sondern auch im Interesse der Religion selbst, da sie vor Missbrauch und damit vor einer willkürlichen Interpretation zwecks eigenen Machterhalts, wie Khatami selbst meint, geschützt wird. Insofern wäre es vielleicht effektiver gewesen, wenn Khatami von Anfang an seine Bemühungen zunächst darauf konzentriert hätte, mit den Vertretern des theokratischen Establishments ein rechtsverbindliches Übereinkommen über „islamische Normen“ zu erzielen. Dann hätte er es möglicherweise leichter gehabt, seine Reformgesetze durch das Parlament zu bringen. So wären auch die gezielten Pläne beider Institutionen, der Judikative und des Wächterrats, den Reformprozess mit allen Mitteln zu verhindern, ins Leere gelaufen. Denn dann wäre es für den Wächterrat und die Justiz nicht so leicht gewesen, mit fadenscheinigen Argumenten Gesetzesvorlagen als „unislamisch“ abzulehnen oder Parlamentsabgeordneten der „Ketzerei“ zu bezichtigen.

Würde man das Phänomen, die Parallelität von Institutionen (und damit sind die Ämter des religiösen Führers mit seinen weitgehenden Kompetenzen und des Präsidenten sowie der Wächterrat und der Schlichtungsrat gemeint), in der Verfassung als größtes Hindernis bei der Reformierung des politischen Systems noch dazu zählen, so wäre man mit der Festlegung der „islamischen Normen“ der Lösung dieses Problems einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Demnach hätte beispielsweise der Wächterrat seinen, wie Wilfried Buchta ihn nennt, faktischen Status eines Oberhauses verloren. Er wäre dann, ähnlich wie im Deutschen Bundestag, nur im Falle eines Streits im Parlament über die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit eines Gesetzes mit den „islamischen Normen“ als Vermittlungsausschuss angerufen worden, was wiederum zur Folge hätte, dass insofern der Fortbestand des Schlichtungsrats als Vermittler zwischen Wächterrat und Parlament auch in Frage gestellt worden wäre.

Mit der Festlegung der „islamischen Normen“ wäre allerdings einer Verfassungsänderung Tür und Tor geöffnet worden. Immerhin hätten dann die Ressorts der genannten Organe neu definiert, nötigenfalls ganze Organe gar abgeschafft werden müssen. So hätte man zumindest einige Widersprüchlichkeiten in der Verfassung (siehe Zwischenergebnisse A und C) ausgeräumt und dafür gesorgt, dass peu a peu andere Ungereimtheiten in der Verfassung, die die demokratischen Prinzipien aushebeln (siehe Art. 57 GG, Selbständigkeit der drei Gewalten und die gleichzeitige Aufsicht des Führers über alle drei Gewalten, siehe Zwischenergebnisse C), auf den Prüfstand gestellt würden.

Würde man sich die geschichtsphilosophischen Annahmen Khatamis in seinem Buch bim-e mouj im Hinblik auf die „Interpretation des Islam zwecks eigenen Machterhalts“ vergegenwärtigen, so würde man rasch zu dem Fazit kommen, dass spätestens nach der Verfassungsänderung im Jahr 1989, deren Grundlage das khomeinische Dekret des Jahres 1987 war (siehe Zwischenergebnisse A), die Alarmglocken hätten geläutet werden müssen. Als eine öffentliche Person, die das Amt des Kulturministers in den achtziger und neunziger Jahren, zu jener Zeit also, als die islamische Republik, insbesondere hinsichtlich der öffentlichen Moral und der freien Meinungsäußerung, außerordentlich restriktiv war, etwa zehn Jahre lang geführt hat und schließlich resigniert und enttäuscht das Feld der Kulturpolitik seinen erzkonservativen Antagonisten überlassen musste, hätte er sich über die substantielle Änderungen in der Verfassung im Jahre 1989, die die demokratischen Grundsätze weiter eingeschränkt hatten, im Klaren sein müssen. Wenn er in zahlreichen Interviews und öffentlichen Reden die Legitimation des Gottesstaats aus dem in der Verfassung verankerten republikanischen Element schöpft, dann muss er auch wissen, dass die Blockierung des direkt vom Volk gewählten Parlaments durch ein nicht vom Volk gewähltes „Oberhaus“ namens Wächterrat das republikanische Element außer Kraft setzt. Dieser eklatante Widerspruch wird dann noch deutlicher, wenn in Art. 93 GG festgehalten wird, dass das Parlament – also die allerwichtigsten Instanz zur Verwirklichung der Volksherrschaft (auch zur Verwirklichung der „religiösen Volksherrschaft“, wie Khatami sie gerne definiert) – ohne den Wächterrat keine Legitimation besitzt.

Khatami hat nie ernsthaft eine Verfassungsänderung angestrebt. Stattdessen erlebte man von ihm mitunter einen Zickzackkurs. Während sein Hauptaugenmerk stets darauf gerichtet war, die Verfassung der Islamischen Republik als Erbe Khomeini hoch zu achten und Reformen nur im Rahmen der bestehenden Verfassung realisieren zu wollen, verwies er sporadisch darauf, dass die Verfassung ein von Menschen geschaffenes Werk sei, das zu gegebener Zeit und unter Beachtung notwendiger Prozeduren geändert werden könne, wie es im Übrigen 1989 schon einmal geschehen sei. Er sei darüber hinaus vom republikanischen Gehalt der Verfassung nicht mehr ganz überzeugt.
 Dies lässt eher die Annahme zu, dass er zwischen den Begebenheiten der realen Welt und seinen ideologisch-dogmatischen Wertevorstellungen gefangen ist. Wie dem auch sei, zu einer Verfassungsänderung und damit zur Durchsetzung seiner Reformvorhaben hat er gewiss eine gute Ausgangsposition gehabt. Immerhin hatte er die Stimmen von mehr als 20 Millionen Wählern und darüber hinaus zahlreichen Sympathisanten, die er für jede Demonstration und Straßenkundgebung mühelos hätte mobilisieren können. Er setzte aber stattdessen seine „Politik der ruhigen Hand“ allen Enttäuschungen seiner Wähler zum Trotz fort und hat dabei keine Gelegenheit verpasst, wo es nur ging, seinen politischen Antagonisten Zugeständnisse zu machen. Und genau in dieser Unentschlossenheit lag die größte Schwäche der Regierung Khatami, auch wenn sie darauf verweist, dass eine entschlossenere Haltung die Fraktion der Hardliner provoziert hätte. Denn als „Kinder der Revolution“ kennen die Hardliner nur zu gut den Unterschied zwischen einer Reform von oben und einer Revolution von unten. Im letzteren Fall würden sie nämlich, wie die Revolution von 1979, selbst Opfer der Veränderung werden. Insofern hätten die Drohungen der Konservativen, wie „Köpfe abzuschlagen“, „Zungen herauszuschneiden“ oder gar „libanesische Verhältnisse walten zu lassen“, kaum Wirkung gehabt, einmal abgesehen davon, dass letzteres vor dem Hintergrund der religiösen Einstellung der Iraner und vor allem aufgrund der Gesellschaftsstruktur Irans grundsätzlich auszuschließen ist.

Khatami hat seine Reformen nicht durchsetzen können. Er sah sich auch zu keinem Zeitpunkt dazu veranlasst, zurückzutreten und wenigstens dadurch seine Glaubwürdigkeit zu bewahren. Täte er das, hätte er zumindest seine gutmütigen Anhänger ermutigt, diesen Weg fortzusetzen. Stattdessen hat er sich offenbar für den dritten Weg entschieden, nämlich im Amt zu bleiben, ohne jedoch nennenswerte Reformen erreichen zu können. Dies legt den Verdacht nahe, dass für ihn der Schutz des islamischen Staates vor notwendigen Reformen steht, selbst wenn das islamische System die Form einer religiösen Diktatur annimmt und in diesem Sinne nahezu alle seine Reformvorhaben blockiert.
Die gegenwärtige Situation und Perspektiven

Wenn Golam Ali Haddad Adel oder Ahmad Tavakoli weniger Freiheiten, aber mehr Wohlstand meinen, so lässt sich vermuten, dass ihre Machtbesessenheit ihnen verbietet, sich zu vergegenwärtigen, dass bei einem Volk, das inzwischen seit mehr als einem Jahrhundert für seine Freiheit kämpft, nicht primär der Wohlstand oder der „wahre Islam“ im Vordergrund steht. Jeder intellektuell denkende Mensch – und damit sind wohl diejenigen gemeint, die die Fähigkeit besitzen, auch außerhalb ihrer weltanschaulichen Rahmen zu denken, zu analysieren und darüber hinaus jegliche Form von Diktatur auf Schärfste verurteilen – weiß, dass die Diktatur mit ihrer Kontinuität in der iranischen Geschichte als Hauptfaktor für die wirtschaftliche, politische und kulturelle Stagnation verantwortlich ist. Als die Menschen 1979 gegen den Schah und damit für die Ablösung der Monarchie durch eine islamische Republik demonstrierten, war für sie undenkbar, dass bald eine religiöse Diktatur die Schah-Diktatur ersetzen würde. Auch dies ist wiederum darauf zurückzuführen, dass dank jahrhundertelanger despotischer Strukturen in der Gesellschaft ein immenses Vakuum an demokratischen Organisationen und politischen Parteien entstanden war und damit ein reger Meinungsaustausch zwischen divergierenden gesellschaftlichen Strömungen verhindert wurde. Und nicht zuletzt deshalb haben die Menschen im revolutionären Pathos überstürzt die Geistlichen als einzige Alternative, die im Übrigen bis ins letzte Dorf des Landes äußerst gut organisiert waren, auserkoren, die ihnen seinerzeit die Durchsetzung der versprochenen demokratischen Strukturen garantierten.

Es liegt sehr nahe, dass der neu gewählte Staatspräsident Ahmadinedschad aus dem ultrareligiösen Lager einen Pragmatismus-Kurs einschlagen wird, obgleich einige Beobachter eine Anziehung des Schraubstocks der Repression zwecks innenpolitischer Konsolidierung prognostizieren. Doch die Traditionalisten haben nicht nur die Rufe der Menschen nach Freiheit gehört, sie haben auch begriffen, dass sie ohne grundlegende Reformen, insbesondere im Bereich der Wirtschaft, dem Zusammenbruch des islamischen Systems kaum Einhalt gebieten können. Zum Erhalt des Systems erscheint auch logisch, dass sie schleunigst ihre Außenpolitik revidieren müssen, um die Gefahr vom außen zu bannen, obgleich sie zuvor – zur Wahrung ihres Besitzstands, aber auch bedingt durch die innere Machtkämpfe gegen die Reformer – jegliche Annäherungsversuche an die USA als Verrat an die „islamisch-revolutionären Werte“ verdammten. Angesichts der militärischen Präsenz der USA in allen Nachbarstaaten des Iran und vor allem wegen ihrer Bemühungen zur Erlangung der atomaren Aufrüstung werden sie um einen Dialog mit den USA wohl nicht herumkommen. In der Tat steht das Regime vor einem Dilemma: Würde es sein Atomwaffenproduktion aufgeben und sich gänzlich der Kontrolle der IAEA unterziehen, so würde es sich international keine Prestige verschaffen können, um den außenpolitischen Druck einzudämmen, der in den letzten Jahren wegen der Unterdrückung der Opposition im Inland und nicht zu letzt wegen der undemokratischen Wahlen massiv zugenommen hat. Mit der Fortsetzung der Atomwaffenherstellung läuft es wiederum Gefahr, von den USA angegriffen zu werden.
Auch die Forcierung der Beziehungen zu der EU steht oben auf dem Plan. Schließlich konnte die Reformbewegung die Europäer vor der Existenz eines Reformpotenzials innerhalb der Islamischen Republik überzeugen. Mit der EU als größtem Handelspartner könnten sie nicht nur die marode Wirtschaft sanieren, im Kampf gegen die amerikanische Bedrohung haben die Mullahs die außenpolitische Kraft der EU als Gegenpol zu den USA sehr gut zu nutzen gelernt.

Der Reformprozess unter Mohammad Khatami, würde man sich nach alldem ein realistisches Gesamtbild vor Augen führen, ist gescheitert. Im Bereich der Reformierung des politischen Systems hat er aber durchaus neue Akzente gesetzt. Nie zuvor war das Amt des obersten religiösen Führers so öffentlich angeprangert worden wie in den letzten Jahren unter Khatami. Ob diese Akzente ausreichen würden, um die Wurzel der Stagnation, sprich das Amt des religiösen Führers, anzupacken und dieses Amt zu reformieren oder gar abzuschaffen, ist angesichts der momentanen Situation und vor allem wegen des gespaltenen Lagers der Reformer selbst eher unwahrscheinlich – einmal abgesehen davon, dass die Abschaffung dieses Amtes durch Art. 177 GG ausdrücklich untersagt ist. Vielleicht aber würde eines Tages mit dem Ableben des jetzigen Führers die Diskussion über die neue Besetzung dieses Postens und seine verfassungsmäßigen Kompetenzen neu aufflammen. Doch von dieser Diskussion ist man derzeit dank dem verfassungsmäßigen und nicht zuletzt dem persönlichen Engagement des Führers Khamenei in fast allen staatstragenden Organen, inklusive des Revolutionswächters als militärischer Arm des theokratischen Staates weit entfernt.

Die Reformbewegung unter Mohammad Khatami hat aber auch im Großen und Ganzen zwei substantielle, jedoch gleichzeitig gegenseitige Ziele erreicht: zum einen die Opposition im In- und Ausland zu spalten und getreu dem Motto, teile und herrsche, weiterhin die Überlebensbedingungen der Islamischen Republik zu optimieren, zum anderen der Weltöffentlichkeit zu zeigen, dass ohne Trennung von Staat und Religion keine essentiellen demokratischen Reformen realisierbar sind. Führt man sich das im Kapitel A analysierte breite Spektrum der schiitischen Religionsgemeinschaft vor Augen, so kommen insbesondere bei den drei schiitischen Schulen dem Stellenwert der Geistlichkeit unterschiedliche Bedeutungen zu. Setzt man die Strukturanalyse fort, so stößt man auf die „Kanon-Schule“, die wiederum drei unterschiedlich orientierten Gruppierungen aufweist, unter welchen die Rolle der Geistlichkeit in der Politik mannigfach ausgelegt ist. Mithin bedarf es keiner weiteren Beweisführung für den Schwierigkeitsgrad der Auslegung des Islam im Allgemeinen und der Rolle der ulema in der schiitischen Mythologie im Besonderen. Würde man Staat und Religion auseinander halten, so hätte man nicht 26 Jahre lang vergeblich versucht, nach Erklärungsansätzen für die Vereinbarkeit des Islam mit der Demokratie zu suchen. Denn, wenn man nicht mehr dem Zwang unterlegen ist, die Demokratie mittels des Islam oder umgekehrt zu erläutern, so würde sich diese Diskussion erübrigen, die seit nunmehr mehr als zwei Jahrzehnten die interreligiösen Diskurse prägt und die intellektuellen Kreise herausfordert. Mit der Trennung von Staat und Religion wird man nicht nur dafür Sorge tragen, dass Islam und Demokratie nebeneinander friedlich koexistieren. Damit wird vor allem erreicht, dass der Islam als eine Werte schaffende Religion von über einer Milliarde und zweihundertachtzig Millionen Menschen vor Missbräuchen geschützt wird. Gerade aus dieser Erkenntnis heraus wird sich das iranische Volk künftig anders orientieren, wie wir bei den von bereiten Massen boykottierten aktuellen Präsidentschaftswahlen beobachtet haben. Es wird seine Hoffnung nicht mehr in eine „religiöse Demokratie“ oder eine „religiöse Volksherrschaft“ setzen, sondern sich auf den Kampf um die Auflösung des theokratischen Staats konzentrieren.

Der Autor ist iranischer Abstammung und hat an der Universität Osnabrück MA Politikwissenschaft und Geschichte studiert.

Osnabrück, den 10.07.05
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